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>A in dem ersten Theil
genügsame Meldung
geschehen von eines

jedwedern Schuldigkeit m xnr -
ticuiari : Also folgert auch Hie¬

bey



Vorrede .

bey ein und andere kurzen
/

welche zu wissen / und nach de¬
nen sich zu Lontormireu höchst
nöthig ist/ um daß jederzeit
ein gleicher Gebrauch sey; und

dieses ist/ was ich in meinen
von Jugend aus prALbiLirten
Kriegs - Diensten gelernet / und

praÄiciren gesehen; gleichwie
aber jetziger Zeit sehr wenig sich
appiiciren / und die Drdnung
lieben / in Lomr ^ iLdionen
( nachdeme es viel Köpff viel

Sin -
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Sinne gießet ) exceliireN / und
nur damahlen stillschweigend
werden wann es zu Operatio¬
nen kommet/ wo sie hernach nicht
wissen/ wo ihnen der Kopff ste¬
het. Also wird aus diesem
zweyten Theile das eigentliche
können ersehen werden / und
durch die kraxin besser erler¬

net . Dabey eben nicht auslas-
sen wollen / daferne etwas con

traires von deine / deme es zu
contr ^äicireli zustehet/ befoh-



Vorrede .

len würde / her Subordina¬

tion nach/ so lang mall unter

dessen Lornrnanäo stehet/ zu

folgen/ hernach aber das Vor¬

geschriebene übermahlen vor die

Richt - Schnur zu be¬

halten .
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Voil8ubo >- 6m2tion,Gehorsam llNdkeipeL -
krimo .

Zeilen die 8ubor6mgtion , Gehorsam und

speK in unserm Dienste eine essenriklleSache
ist , und die rechte Grundveste aller guten mi -

lirgrischenvifciolin . ohne welcher der gantze
Dienst nicht iublillircn , auch nichts in Ords

nung geschehen kan , dann wo dieses man¬

gelt , alle vesorllreg Platz haben , und eine
Lontuiwn in die andere folget , also hat

jedweder Soldat der Zukalrermrung nach , und alle insae -

gcsamt , gegen ihreObere und Vorgesetzte , sie mögen eigene oder

fremde seyn , dieselbe wohl zuoblerv >' ren,und im geringsten nicht
zu überschreiten : Die Suborllinscion ist keine Sclaverey wie

manche glauben,wasvor schweres Joch selbe seyc,und ist selbe

freylich ein schweres Joch vor die, so man zu ihrer Schuldigkeit
treiben muß ; vor diejenige aber , so mit kepucarion und Ambi¬

tion dienen wollen , rechtschaffenes und braves Geblüt im Leib

haben , ist es ein gebahnter Weg zu grossen ^ vsncemenren , und

zu allen Guten .
260 . Die 8ubor6mation bestehet also in Gehorsam und

r3tttion,keipeN , Höflichkeit und kekerenr dec niedrigen gegen
der höheren cksrZe , absonderlich so es Herren - Dienste anbe¬

trifft , wie auch gegen die Wachten und Patrouillen , Fahnen ,
8Llvs - Ougrllien und Oeneral - Hchucsnren , so aus Befehl ge¬
schickt werden ; solches wird nicht allein durch die Kayserlichen
Kriegs - Articul befohlen , und in derkxplicsrion das mehrere zu

ersehen ; sondern das Eyd und juramenc , so ein jeder Soldat

darauf schwöret , verpflichtet Groß und Kleinen darzu .
( A) zrio .
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zric ». DieKriegS - Acticulnund kxjNicInon , so von 8ubvr -

^ M3tion , Gehorsam und ffespLÄ reden , seynd der I 2. z. 2 k.

2Z . 26 . Zv. z6 . Z7 . Z8 . 41 . 46 . 47 6o . und letztlich der Eyd
selbften : In denen Observarions - Lunkken derer Gemeinen dil. 1.

z 22 . Derer Lorporslen i . 2. Wachtmeister 5 . 7 2z . zo . ^llju -
rsnren r 2 . 4 . FähndrichS 21 . Lieutenant 12 . Hauptmann 2.

biß lo . zo . zi 42 . biß 5z . 55 . Obrist - Wachtmeister 6. Obrist -
Lieutenant 1. biß 6. Obristen und Regiments - Lommenclanc 2.

biSs - 8 9 . 12 . 14 - InI ^ umeno dererLrivilegienzo . Nunfolgen
noch ein und andere Larriculari » .

4to . Es seye ein Offlcier , Cavallrer , von was Qualität er

auch seye , so kan er sich nichts besser 6 schätzen , als einer von kor -

tun , dann die Noblesse zuSchuldigkeit inHerren - Diensten nichts
cxcubret , er auch seiner LKarAe gemäß sowohl als andere dienen

muß , indeme inHerren - Diensten kerneffrseemmenrder ^ obiesss

halber,sondern nach der Charge , und kan ein solcher sich nicht
besserLMmKuiren , als durch seine gute Aufführung und Lon -

äuire » grosse LxrtKität und Eyfer,daß er sich guklilkcirt , dadurch
Lüimiretmache , dann dieses zum ^ . vancemern höchst hülfflich
ist , wann einOfficier Ambition hat .

^ ro ES pnsesumiret jetziger Zeit bald ein jeder capsble zn
seyn , zu cc > mman6iren,und findet man junge Leute , die keine

Fähndrich , viel weniger mindere Charge annehmen wollen , ob -

schon sie von denen untern Chargen nicht die geringste donnois -

Isnce haben , nicht einmahl wissen , was einem gemeinen Drago¬
ner zustehet , sie auch selbften nicht einmahl wissen , waö sie sagen
oder reden sollen , also Hauptleute und mebrers seyn wollen , ehe
als Soldaten ; cvmm - mlliren , ehe sie gelernet zu gehorsamen ;
da sie doch conllllenren soffen , wie ein gefährkicheS secier dieses

feye , Massen man um die Ehre dienet , und selbe gleichsam
auf die Spitz einer Nadel fetzet , dieselbe in einem Augenblick zu
verlieren bg- sräiret , wie auch die ffepur - mon, so man in vie¬
len Jahren erworben : Dann allhier die Fehler nrcht als wie in
dem vicsllerio Oornekkior » leiden , und so gleich zu lecli t Mren

seynd , ich habe es genug gesehen , wie mancher Öftrerer nicht aus

Mail -
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Mangel der öravour , Lxperienr oder Nachläßigkeit , sondern
purer Hitzigkeit halber oder Übereilung der Charge verlustiger
worden , und mit Spott davon ziehen müssen , gleichwie wir ein
frisches Exempel haben , von einem von grossen CK- nEere , der
wlder den drey und zwantziqsten Kriegö - Articul , und die 5ub -
orcknanon dergestalten gefthlet hat .

6co . Nun was der Regiments : Commenöam vor Straf¬
fen , sowohl Ober - Officiern als Gemeinen zu clittiren hat ;
seynd gegen dre Officiers , Arresten , Profosen und Kriegs - Rech¬
te ; man muß aber nicht schlechter Dings einenOfficier zumPro ,
fosen mit Eisen und Banden setzen , noch sie damit bedrohen ,
gleichwie es bey vielen gantz leichtgeschiehet . massen es einem ehr¬
lichen Mann sehr lenlible ist , um ein geringes Versehen , gleich
so scharffgeftraffetzu werden ; obwohlen ich öffters gehöret , daß
mancher sich vanriret , mehr in Arrest und beym Profosen gewe¬
sen zu seyn , als draussen ; solches aber machet weder dem Com -
mendamen noch gantzenRegiment eine Ehre , oder es eclsriret
daraus die krurslire desCommendanten , oder seine Ignorsnr . daß
er seine Untergebene nicht besser ziehen kan,dann diese , so der¬
gleichen Strassen öffters meririren , muß man wissen gar aus
dem Weeg zu räumen ; ich habe auch gesehen , wo sich kein Offi -
cier befunden , der nicht in Arrest oder beym Profosen gesessen ist ,
dieses machet handgreifflich erkennen , daß der Commendant kei¬
ne Ordnung und rechte Disciplin verstehet einzuführen : Kommet
es heraus Hartnäckigkeit , ( ^omplocen , katkionen , Mißverständ -
nussen , ^ mmolität derer Officier , so seynd vermög habenden
älirkontät,ja Mittel und Wege genug,dieseö in eine gleiche Har¬
monie wieder zu bringen .

7mo . MitArresten solle man eben nichtso leicht seyn , dann
öffters eine keprimancle in publico einen Mann , der Ambition
hat , mehrerö als eine solche Bestraffung rouckiret ; die Eisen und
Bande aber nur in Capital - Sachen gebraucht werden , als die
einen l ' rOcei8verdieneten,oder wo grosses Versehen , aus Igno¬
ranz sowohl als Nachläßigkeit im Herren - Dienste geschehen
wäre ; dann ein jeder seine Schuldigkeit wissen muß , und seine

( A) 2 Dien -
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Dieüsteverstehen ; wie dann auch , wann in 8ubor6m3rion , Ge¬

horsam , liesset oder Hartnäckigkeit verbrochen worden : Die
Gemeine schliesset man in die Eisen , weilen man sich ihrer besser
versichern muß,daß sie aus Furcht derStraffe nicht durchgehen :
Und ist hierinfalls eine ?ckncin - »l Sache , wer ( wie man pfleget zu

sagen ) Liguer cj ' konneur , auf Teutsch einen 8timu ! um der Ehre

sowohl Gemeinen als Officiern recht impckmiren kan , welches
die beste Xksxime ist , die Leute aufden rechten Weg zu bringen .

8vo . Auch solle man die KriegSrRechtnicht zu gemein ma¬

chen,indeme , wann man deren zu viel machet , UNd wenigexegui -
ret,keiner sich davor fürchtet ; ist auch an sich selbsten nicht recht ,
daß man wegen schlechten Dingen , so viel Eüoren , das jurs -

menc ablegen lasse .
9uo . Wann ein Officier nach Gestalt seines Verbrechens ,

mit Straff beleget wird , als Arrest und Profosen , ist selber schul¬
dig innerhalb 24 . Stunden , um seineEntlassung zu bitten zu schi¬
cken , widrigenfalls der Commendantbefugt ist, ihme seinen Ar¬

rest zu beschaffen , und nach Vermessung drey Tagen , wegen

seiner Halsstarrigkeit , den ? rocel8 zu kormiren , unangeses
hen daß auch der ' Officier möge recht haben ; dann nach seiner

Loßlaffung noch Zeit genug ist , dieRechtfertigungan den Tag
zu geben .

iQmo . Es ist eine Regul der 8ubor6m3rion,daß wann ei ;

nemOffrcier befohlen wird,inAcrest oder zum Profosen zu gehen ,
er also gleich dabin gehe , und nicht selbst komme zu entschuldigen ,
kan aber zwey seiner Cameraden ersuchen , ferne Lxcuien zu ma¬

chen , und um Erledigung seines Arrests mit Höflichkeit und 8uk >-

miMon bitten zu lassen . Nachdem er des Arrests entlassen , so

ist er schuldig sich zu bedancken,wofcrne er nicht sogleich kommet ,

kan er auf das neue inArreft , ja wohl gar zum Profosen gesetzet
werden : Bey denen Gemeinen hat es eben solche Beschaffenheit ,
daß sie sich um die gnädige Straff bedancken müssen, sie können

zwar in wichtiger und scharffer Straff eben durch zwey ihrer

Cameraden bitten lassen , aber was Kleinigkeiten anbelanget
nicht .

IIMO .



5ubor6insrivn . s

umo . Gleichwie kein Öfficier mehra lszlveyenauf ein ;
mahl zu dem Regiments - Commendanten zu gehen , wann sie
was zu bitten und vorzubringen haben , erlauben kan,so hat es
eben solche Beschaffenheit , wann etwann das gantze Corps
Öfficier etwas vorzubringen hätten , die zwey älteste zu dem

Regiments - Commendanten , oder Stabs - Officiern kommen ;
dann es immecliace ausser der Regul und Ordnung ist, wann ih¬
rer mehr kommen , aus vielen wichtig - und erheblichen Ursachen
und Süllen , so daraus entstehen können .

i2mo . Es können aufsolche Artauch die Herren Officiers ,
wann sie es nicht selbsten dem Regiments - Commendanten Vor¬
bringenwollen , zu dem Herrn Obrift - Lieutenant oder Obrist -
Wachtmeister gehen , und ihre Beschwerden oder Begehren vor¬
bringen , und durch sie es sagen lassen ; der Commendänt oder die
Stabs - Offlciers , wann sie auf andere Art kämen , sollen sie es
nicht anhören,sondern in Arrest nehmen , und diesen , so das Wort
geführet , zu demProfosen in die Eisen schließen,denOfficier , so es
denen Gemeinen erlaubet , ebenfalls zu dem Profosen setzen .

lzcio . Eine General - Regul ist , welche jedweder wohl in
Acht zu nehmen hat,daß wann ihn seinVorgesetzter inArrest thut ,
wann ibme auch unrecht geschähe , daß er doch erstens gehorsa¬
men muß , und hernach sich beklagen , und dieses zwar in allenSa -
chen : Erstlich gehorsamen und hernach beschweren , dann dieses
der gröste ? untk der Subordination ist , dann thut einer solches
nicht obierviren , so hat er immecliare unrecht , wann er sonstcn
das gröste Recht hätte ; kan auch keine Sariskachon oder Recht¬
fertigung zu erwarten haben .

>chro Der Sorten Arrest seynd unterschiedlich , nachdeme
daß Oel . ttiini lst ; in Capital wre auch wenigem setzet man zum
P ofosen in Eisen und Banden creutzweiß geschlossen , auch un -
geschlossen , öffterö zur Straff ; andere Arrest in eigenen Gezelt
oder Quartier , mit einer Schlldwachtmitgepflantzten Lajoner ;
in diesem Fall ist ein grosses DeMum wer den Arrest bricht , sich
von der Wacht elon ^iret , oder aus MznirtenOrt gehet - An¬
dere seynd Haus - Arrest , Stadt - Arrest , alsdann kan bey dem

( A) z letz-
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letzter » selber ohne Degen hingehen wo er will , jedoch von dem

Commendantensich nicht sehen lassen , noch weniger zu ihm kom¬

men , ausser er würde beruffen ; andere Sorten Arrest seynd ,
. wann einer von seiner Charge auf eine Zeit iuipencürt wird , in

diesem Fall kan er herum gehen .
I ^ o . Alle Arrest werden von dem Obern orclinar ! durch

den Adjutanten gegeben , welchem , ohne zu repliciren , zu gehor¬
samen ist ; solte er es nicht thun oder annehmen , wird er vor

den Ungehorsam gestrafft ; wie auch wann er selben bricht , so
wird er vor einen Meutenirer gehalten , indeme der Arrest keinem

zur Injurie geschiehet,sondern dicUrsach , warum er dahin gesetzet,
wann sie intern ist , giebet dem Arrest die ( Qualität , und nicht der

blosse Arrest und Bestraffung
i6co . Der Ungehorsam ist die pemicioseste Sache zur mi .

lirgrischen vilcipün , und wird auf vielerlei ) Art genommen , die

das veliKum mehr oder weniger aZgk- aviren : 6ener . iiirer sei¬

nem Vorgesetzten nicht gehorsamen wollen , unter was ? rserexc

es auch seye,ist bey denen Ober - OfficiernmitVerlustihrerChar -
aechey denen Gemeinen ihres Lebens ; ist , daß dieser Ungehor¬
sam grossen ersejnclir derer Herren - Dienst nach sich gezogen , so

vermehret so wohl Officier als Gemeiner das Leben , es wäre

dann , daß er nicht aehorsamen können , weilen das Anbefohlene

wider Jhro Majestät Diensten immelliste wäre , und er solches
hernach bezeugen könte » wie dann , wann ihme etwas befohlen
worden , so denen Reginients - LnvileZien zuwider wäre .

i/mo . Es könte sich ereignen , daß ein Officier oder Sol¬

dat nicht gehorsamen könte , weilen sein Oberer eine Inkamität auf
sich hat,insolchem Fallmußselberesseiner gehörigen Inll - mr >e -

pl - setenciren ; solte er keine Außrichtung bekommen , muß er sich
noch an eine höhere lnlkanr all ^ neiliren ; welches sich verstehet ,
daß einer wegen infamer ^ kkion seine Ehre verlohren hat , nicht

aber , daß man wegen schlechterer <V; s ! ität von Geburt,Ungleich¬
heit des Diensts den erserexr nehmen könte , dann die ^ mkori -

tät , so Jhro Majestät demjenigen gegeben die Chargen zu conke -

riren , ihn zum Lomnumäo capsble machen , ist also nichts als

eine
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eine infame , Welche einen solchen incsp ^ible machen kön¬
nen : DaeinOfficiec von feinem Obern mitexpreNn , und ooii -
r . ven Worten mjuriret wird , mit dem Stock , Ohrfeigen oder an¬
deres in das Gesicht , da hat sich der Injunrte in selben lmpem
gantz nicht nach der Subordination zu halten , indeme die Ebre
mehrer settimiret wird , als das Leben .

i8vo . Es feynd zuweilen solche Lsfus palUret , wo zwischen
denen aneinander luboräimrten Zwietracht entstanden feynd ,
daß einer deren geglaubetronckiretzu seyn,in solchem Fall ist bey
Verllehrung derCharge sich inAcht zu nehmen,seinen immeäiarL
Vorgesetzten nichtzu arraguiren noch zu injuriren , sondern der

Ordnung nach durch zwey Cameraden die LxpUcarionzu begeh¬
ren , oder desien lrepararivn zu prserencliren , so muß unfehlbar
derjenige zur bxpiicarion oder Sarisfakkion sich erklären ; da er
solches recullrte , hat derjenige sich an denObrist - Wachtmeister
zu aclärelliren , und werden in solchen - Fall schon Mittel gefun -
den wm > en , daß er zu seiner SariskaLkion gelangen wird , wann
er die Sach in solcher Ordnung angreisset , dann man dem an¬
dern seine Charge iufpenöiren wird,biß zu auögetragenerSache ;
allhierwolten etliche sagen , daß es nicht brav ist Lxpiicgtion zu
geben , dieses ist aber ein grosser Irrthum , und nur bey denen
? receurs undKracklern ( welches der schändlichste c - rrattere eines
Offrciers ist ) gebräuchlich , dann ein braverMannlaugnetmcht ,
was er geredet , gethan , oder Meynung zu sagen gehabt , auch sich
nlche scheuen wird . es wieder zu reperiren . Solte aber der ander
re damit nicht zufrieden seyn , und sich comenciren wollen , so sa¬
get man freylich : Er solle es nehmen,wie er will ; dergleichen aber
müssen nicht mit Oomploc aus l ^ lli - m und durch säkkionen ge¬
schehen , ausgebreitet und Public werden , dann wann es vor das
Regiment kommet , man öffters nicht durch die Finger sehen kan ,
sondern zu Processen und Weitläufigkeit schreiten muß , wovor
sich ein jeder Officier wohl zu hüten hat , dann einl ' rocels ma¬
chet jedem Officier Schaden , und giebet ibme einen grossen Stoß
an seinen Avancement , er mag auch recht haben , wessentweqen
sich davor wohl zu hüten , und solche Sachen nicmahlen auf die

Lxrre -
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Lxrremltät kommen zu lassen , ist auch dem Regiment kerne Ehre ,

wann in dergleichen Materia ffrocesteii auskommen .

iyno . Es giebst aber gewisse Lssus , in welchen man nicht

Zarisfattion suchen darff noch kan , sonderlich wann die Reden

aufRaub des ehrlichen Namens zielen , als nemlich einSchelm ,

Dieb oder Verrärher , oder vorwerffen , daß er bey feindlichen

Occalionen nicht sein Uevoir gethan , dann darinnen muß or¬

dentlich Recht gesuchet werden , und mit ki ^ or gesprochen , son -

sten es niemahl ausgemacht ist . - ^ § - r
2omn . Der Officier kan emen Gemeinen um¬

bringen , um einem pr-kjuclicirlichen Nachtheil der Herrn - Dlen -

sten vorzukommen , das ist , daß sie meuteniren , urrgehorsam seyn ,

oder vor Feindes Angesicht entlauffenwollen , oder aber bey öf¬

fentlichen Plünderungen , oder da er seinen Degen oder Waffen

gegen ihm ziehet ; dieses aber muß m ffgZram , und Nicht eine ?est

nach deme etwann geschehen. . ^ ^
2imo . Es ist bey denen Officiernwie bey denen Gememcn ,

wann einer steh wider seinen Obern zu beschweren hat,daß er erst

seinem Vorgesetzten es melden muß,und um Mir vorhero anlan¬

gen ; bekommet es keine Ausrichtung , kan er zu seiner hohern ln -

st - m- gehen ; also ist auch . wann ein Officier über den Regiments -

Comendantcn sich zu beschweren hätte , oder wider fernen wurck -

lichen Obristen , bey dem commanöirendenGencralen ; wann sel¬

ber ihn nicht dahin geben lassen wolte,und deßwegen den Arrest

anbieten thäte , ist er nicht schuldig selben anzunehmen ; dieses ist

aber nicht zu nehmen , wann ein Eommendant dem ^ Anr enn

Straff geben wolte , daß derselbe bey höherer lnlkE sich deßwe¬

gen beklagen wolte , oder da der Eommendant ihm etwas befthie -

te ; also rst der nur , da etwan derCommcndantdem Officier

ein grosses Unrecht gethan , und ihme die M > r weigern wolte ,

daß - r dann billig sich » brr selben zu beschweren hatte , muß aber

wohlAcht haben , daß er seine Klag mit kun - iM - m vorbringe ,

sonsten er mit riZoureuler Straff nach Gestalt der Sachen kan

beleget werden , dann nicht genug ist , daß derjeMe nach ange¬

brachter Klag es hernach revociren wolte , oder sich mit dem Um
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verstand excuiiren , dann es stehet gar schändlich , wann sich ein

Officier selbst aufdas Maul schlagen solte .
2260 . Kavserl . General - Adjutanten , absonderlich da sie den

Tag des DlenstS haben , befehlen prZestimce von seines Principa¬
len wegen , wann er spricht , daß es aufBefthl des commancliren -

den Generalen ist ; dahero die ihme daselbst bezeugte Widerspen¬
stigkeit gegen die äukoröin - rtion laustet ; gleiches verstehet sich
von denen Adjutanten derer lubalrernenGeneralen : Tambours ,
Trompeter oder Irouppen , so man mir weme , oder etwas in

Lalvumund Lonvoi mitschicket , wie auch die Salva - Ouaröien

seynd zu relpskiiren ; der ihnen Gewalt und Schaden zufüget ,
pecciret Wider die Subordination .

2Zkio . Es muß sich mit Gehorsam und karirion ein jeder ge¬

gen dem andern nach dem ebaraKei e verhalten , als wann sie die

eigene Officiers vomRegimentwärcn,odervon derLompagnie ,
und sich in Lommanclo Sachen gehorsam zeigen , nicht wider¬

setzen , gegen selbe rottiren , oder zu Gewehr stellen , und wann auf

Aug und Wachten oder dergleichen einer gestrafftwürde,kan er

sich nicht darwider setzen , sonsten er ihme die Straff zuziehet , als

wann es seine eigene Officiers des Regiments wären .

24co . Wann ein Stabs - Officier kommet , so sollendieHer¬
ren Officiers allezeit den Degen umnehmen , wie dann auch im

Feld niemahlen ohne Sticffel dahin gehen , auch in ihrer prXienr

keinen Befehl oder kapporc annehmen , weder jemand straffen
noch reprimanciiren ; eben so die Stabs - Officier unter sich , und

diese gegen die Generalität .

11.

Von Lon6uike derer Officier .
? rimo .

^ ^ Mamit die Andacht in grössere Aufnahm , und der gemeine
Mann um so viel eyfriger zu der Ehre GOttes gebracht
und angeführet werde , so tönten ebenfalls und derweilen ,

( B ) und
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undjeöffterje besser die Herren Osscie - s sich bey derBetftrind
einsinden ; da der Regiments - Commendant dabey , ist es ohne
deme die Schuldigkeit ; wie auch Sonn - und Feyertäg bey der

Heiligen Meß Jeder Officier ist schuldig , er mag auch einer
andern Religion zugethan seyn , auferuem ? ctto , wo er stünde ,
gegen das Hochwürdige alle die anbefohlene Ehren - Bezeugnus -
sen zu thun : Wann eurer dann in unsere Kirchen kommt , so soll
er ebenfalls bey derL ! ev - irlOnniedecknien,und sich mit allem ke -

Hekk und Erbarkeit alldorten verhalten , oder gar ausbleiben ;
ausser deren Fähndrich , welcher Schuldigkeit ist die Compagnie
dahin zu fü ren .

260 Em jeder um vollkommen perkefkiomrt zu seyn,follvor
das Fundament haben , die Furcht GOttes , sowohl innerlich als
äusserlich ein konnece komme seyn , dann gewiß «st, daß nichts
comir,irecs der6,3vourund Vslor ist , als ein übles Gewissen ,
Massen eurem jeden bekannt , daß nichts ungestrafft bleibet , auch
jedweder , er mag noch so sceler ^r seyn , doch auf die Seeligkeit
gedencket , und doch gewiß weiß , daß er sterben muß , wann er al¬
so in Occ - rüon kommet , wo ihme leicht eine Kugel vor den Kopff
zuTheil werden kan , und er dermaßen in seiner Seele undGewts -
sen unruhig , so kan gantz leicht geschehen , wann selbes ihme in
Gedancken kommet , daß er in dre keckere zu fallen gantz nahend
siebet , dardurch die Ir - rmom - mri verlieret , seiner eignen Person
und Herren - Dienften den großen krsejull r machet ; ist dieses also
der rechte Weeg sich selbsten zu corrigiren , dardurch seine Un¬

tergebene .
zrio . Die Herren Officiers sollen sich befleißigen allezeit

mit Höhern umzugehen , und sich also zu p- olluciren , daß sieben
der Generalität bekannt werden , dardurch etwas erlernen,dann
ich öffterö stattliche Officiers gekannt , welche zu keurem ^ v - mce -
menr gelangen können , weilen man von ihnen nichts gewußt , in¬
dem« : solche allezeit zu Hauß gesessen seyn , und sich nirgends
procluciret , es ist auch dem Regiment eine Ehre , wann ein Offi¬
cier zu einem andern Regiment mrt ^ vimcewem in sei¬
ner bersten begehret wird .

4to . Ich
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4w . IÄ sehe täglich , daß gar hübsche Officiers seynd ,
welche ihre Dienste , und so zu sagen Handwerck >n Ibeoris

sehr gut erlernet haben , wissen sich auch wegen ihrer Gcschick -
lichkeit , und luclicio in alles zu finden ; herentgegen inprstkics
wenig oder gar nichts gesehen , obwohlen ihre Schuld nicht
ist , sondern an der Gelegenheit msn ^ uiret ; wann nun dieje¬
nige sich nicht beflissen hätten , mit alten Officiers und Hohem
umzugehen , sich auch selbsten nicht inkormiret , gelesen , oder
darvon reden hören , so hätten sie gar weder eines noch ande¬
res erlernet , und nicht einmahl eine rechte Iclee davon , dann

dergleichen , so ein gutes Fundament haben , sich hernach in ? rs -
ttica gleich zu finden wissen .

sco . Es ist gewiß , daß in etlichen Jahren , da man in der
rnaKion stehet,viele Sachen , auch von alten Officiern , die viel

prsöiicirthaben,vergessen werden ; esintrocluci ' retsich dieFaul -
heitdurch den Müßiggang , manche verlegen sich so sehr auf die

Ruhe , die andere auf die veb - ruchen , Nachläßigkeit , Wirth -
schafft , - 43lprop ! ere . daß sie in wcnigZeit , wann derRegimentsr
Commendant nicht Obacht darauf hat , oder wann er selbst also
beschaffen , bald Bauren mehr , als Soldaten ähnlich seyn ; soll

auch jeder Officier , auf sich ereignenden Fall des Regiments
competirenden Rang und lienommee auf das höchste manute -

- m' rcn , und er selbsten solchen nicht pr - ejucüciren noch prasjullici -
ren lassen .

6rc >. Solle auch der ältere den jünger » unterrichten , und

weisen , was seine Schuldigkeit ist, und die Kciegö - Gebräuch ih¬
nen erlernen , welches die Herren Officiers auch unter sich selbst
vblervi ' ren sollen , und nicht gestattet werden , daß , wie es offt ge¬
schieht , wann ein junger Mensch unter sie kommet , so ctwann
von derMutter , oder aus dem sesmrer - Lollexio frisch ankom¬

met , und zu dienen ansänget , daß sie selben auf unterschiedliche
Art anführen , und sich darmit cliverriren , welches ihnen selbsten
gewiß keine Ehre ist , dann er jedoch allezeit ihr Camerade ver¬

bleibet , und mitihnen Dienst thun muß , also sollen sie lieber sol¬

chen unterrichten , und darzu ammiren , dann kein Gelehrter vom
( B ) 2 Him -
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Himmel fället ; werden auch öffters solche junge Leute dardurch

verzagt , und die Urfach ich daß sie den Lust verliehren , oder aber

gar nicht reuMren , auf welches der Obclst - Wachtmetster wohl
Achthaben solle , daß es nicht geschehe .

7mo . Alles grosses Spiel , absonderlich aufOeölr , ist eben :

falls bey denen Herren Offrerem verbotten , und werden die

Spiel - Schulden von der Verlassenschafftniemahlen bezahlet :
Wann etwann die Herren Offtciers unter sich Geld lehnen , soll

es jederzeit unter Quittung geschehen , dieSchuld mag auch noch

so klein seyn , dann im widrigen Fall die Schuld vor nichts solle

gehalten werden , obschon man Zeugnuß hätte , und dieses um vie¬

len Wettläufftigkeiten überhoben zu seyn : DieProfeßion , Spie¬
ler , und so stets mit Handei und Wandel umgehen , machen sich
zu künfftigenAvancement keine Werken , wie auch diejenige , so
stets in Schulden stecken , dann wer sein eigenes nicht zu menaxt -
ren weiß , wird um so viel weniger capahle geachtet , vor eine

Compagnie oder das Regiment zu wirthschafften .
8vo . Wann einem Officier Urlaub gegeben wird , etwann

m seinen ? srciLular - Verrichtungen sich zu sbiemiren , so ist es

eine Schuldigkeit bey seiner Zurückkunsft sich bey denen Stabs -

Officlern zu melden ; solte er auf einige öerermimrte Zeit Ur¬

laub haben , so muß er monatlich von sich was hören lassen , und

den vorgeschriebenen Termin seiner Zuruckkunffr wohlodiervi -

ren,oder da ihme in seinen Affairen etwas vorfiele , zeitlich um

krolonzr - rrion seinerErlaubnuß schreiben : Bleibet er über vor -

beschriebenen Termin aus , so wird seine als die Zeit , so er

über ferne Erlaubnuß ausgeblieben , zur Straffe in die Regi¬
ments - Capelle gcleget : Würde er eine excelUve Zeit ausblei¬

ben , so stehet ihm bevor die ordentliche Lirarion und Verlrehrung
seiner Charge .

9 ^ 0 . Die Herren Officiers sollen allezeit bey Ausruckung
in prrracla . lvlarche oder auf Wachten und Lommancio ihre Re -
aiments - Unifosme anhaben : Es glauben etwelche , daß sie nicht
schuldig seynd , ihnen eine gleiche Uniforme machen zu lassen , wei¬

len es ihr Geld kostet , als wann es nur aus Lomplaiiance des
Obri -
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Obr - ften geschehe,weiches aber nicht dem also,Hdcnse IhroKäy -
serltche Majestät , und ein löblicher HosKriegs - Ratb diesellro -
prece üpprobiret und vor gut befunden , daß die Herren Ossiciers
eine gleiche Uniforme haben sollen , wie dann auch die schwartz
und goldene Lickarpen vor das Kayserliche Feldzeichen tragen ;
dann alles was von einer hohen Generalität eingeführet und
approbiret ist,bleibet künfftig alö einGesatz ; und sollen dicHerren
Ober - Officierswann sie in kunökion sepnd , die Lickk - rpcn von
der rechten Achsel gegen dem Degen tragen , ausser diesem kön¬
nen sie solche in die Mitte nehmen : Dre Wappen ihres Obristen
aber auf denen 8cbZkir - ,quen zu tragen , thun sie ausUompiJj -
sgnce , welches ich jedoch nicht approbire , und so man doch was
haben wolte,um die auszuzieren , lieber den Kay -
serlichen Adler darauf machen , ist aber wegen zu grossen Unko¬
sten , besser eine verbrämte zu tragen ; daß aber die Wappen auf
der Gemeinen undUnter - Off ' iciers 8cllabrgquen gefübret wer¬
den , ist recht und billig , auf daß man ein Regiment von dem an¬
deren , so etwann gleichfärbig gekleidet,ll - llmZuire .

lomo - Obschon man keinem Officicr das Henrathen ver¬
wehren kan,wann er ein ehrlichesWeibsbildzurEhc nehmen will ,
( dann wäre es eine prollicuirte Person , er iplo f - ,öko seiner Ub>3r -

86 entsetzet ist,Massen keiner mit ihme dienen würde ) ist jedoch sei -
neSchuldigkcitdie Erlaubnuß vomRcgiments - Commendanten
zu begehren . Weilen aber dergleichen unbesonnene Hepratben
von denen jungen Leuten öfftersmchr aus gähcm Licbs - Ersser
unbedachtsam geschehen , so tbut der Regiments - Cemmcndant
gantz recht,wann er solches möglichst verhindert , absonderlich ,
da solche keine andere Mittel als die zu erwarten habende 6 ge
haben , vor welches sich mancher , da er zu sich gekommen , bcdan -
cket ; andere aber bereuet , dem Rath nicht gcfolget zu haben ;
deßwegen elend geschmoltzcn - und ihr ^ vrmcemenc verlobten .
Solle aber ein Officicr ohne Erlaubnuß hepratben , so karr er
in die Capcllen gestraffet , und nach Gestalt der Sachen ibme
die Frau ben sich zu haben nicht erlaubet werden , dann das

Regiment nicht schuldig ist wider seinen Willen jemanden in
( B) z fei -
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seine Protektion zu nehmen , und Privilegium pori zu geben ,
xmöiret auch solche nach dem Tod ihres Manns , nicht die drey
Gnaden - Monath .

m.

Von denen Regiments - Privilegien .
primo .

Erstlich ist ein Privilegium , die ^ mborität , so ein Obrister ,

A der ein Regiment hat , die Chargen biß ineluiive des
^ Obrist - Lieutenant nachBelieben zu vergeben , auch durch

das Recht zu calliren , jedoch jene ohne geringste lmereite bey

Verlust der ( charge sowohl des Obristen , als des Officiers,der
auf solche Weiß gemacht würde , welches sehr offt in Orcular -

Schreiben an die Regimenter ergangen ist , und weitläusstig aus

meinem Lo6ice milicari oder zusammen getragenen HofKriegö -
Raths : Befehlen zu ersehen , gleichwie dann lud tlsroden 5ten

Septembr . 170z . 8. Febr . 1708 - 9. Novemb . 1721 . 4. May .

1726 . den 1. Octob . eben dieses Jahr und gantz frisch 6e cloro

zi . Ian . 1729 . samt einem Iurament , so die neue Officier bey
denen Musterungen deßwegen abzulegen haben,genügsame Host
Krieqs - Rathö - Befehl , und von Kayserlicher Majestät lignirte
Inbibirions - katenren ergangen seynd , ohne Vorbewust und
donserig eines Löblichen HoßKriegsMath keineHandlung oder

Verwechslung zu thun , vielweniger aus Eigennutz einige Char¬
ge zu vcrkauffen .

2clo . Es kanauch derwürckliche Obristcr lirulares machen ,
mit dieser pimirsrion , daß er zu denen Stabs ' - Lompagmen einen

mit dem Titul als Hauptmann setzen könne , ob er schon keine oder

nur Umenancs oder andere 6age habe ; darbcy zu mercken ,
daß solche wohl bey dem Regiment den Rang haben , bey der ^ r -

mee aber kein würcklicherHauptmann nicht schuldig ist , ibme den

Rang zu lassen , dann solche wie Opirsin - pieucensnrs ausser des

Regiments angesehen seyn , dieLapirainTieucenanrs ihnen jedoch
nach -
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nachgehen : Gleichwie dlßwegen aüchHoMriMRächsT̂
fehle lob clgco lö . jan . 1 ^ 22 SL2 . Un . 1728 . ergangen sennd .

zno Kan auch der Obriste wider Willen des Stabs - Offi -
ciers , solchen das veconomicum von der Lompgsnie nickt ae ,
ben , und verwalten lassen . sondern bloß das . VI - lirme Lomm/nao.

4to . Auster diesen Omp ^ men karr er keinen grösseren b^ u-
mrtdenrTrtul machen , sollten einige seyn , so rst keiner

Nicht schuldig mit ihnen zu dienen .
5co . DemRegimentö>Quartier ' Meisterund^u6itol - zwar,

ran er wohl densneuceu - mcs aber nicht HauptmannS - Titul ge¬
ben , ledochprTv - ,liren sie sich nicht des Rangs , weilen sie keine
lVlilicgr Übung und Dienste verrichten , und solcher Ober - Offi -
cierS - ^ itul selben gegeben lvlrd , daß man mehrEonhclerJciorl
vor sie haben muß , dadurch die Regimentö - Eircn besser be -
schleunigct werden ; dann gleichwie der Officiers - Titul ohne
Dienstleistung bey seinen Cameraden nicht alt werden macht ,
hilyt also auch zu keiner ^ nciennere ob jemand lang sichere Dien¬
ste versehen hat , worzu er nicht den e oder Invlmu , hat
haben können,stehen also diese Stabö - Personen gv- , rsleg we¬
gen ihrem Officiers - Rang oder Inulmur in keiner ? i - erenhon
zum Ommencwmenr : Und von rechtbwegcn ist keiner nicht
schuldig einen in seinem ( Rm- iUere zu erkennen , sein Namen scye

^ onnt - ^ beüa g,m r- rlh angeschrieben ; man hat
aber solches vom HofKriegs - Rathauö piacicjircntvollen , wei¬
len » m so viel mehr Officiers zu D- ensten beym Regiment seyn ,
ohne Entgcld des Kayserlichen ^ mü.

^

6co Es kan einwürcklickerObrister ben seinem Regiment
Verabscheiden , obwohien es öffters befohlen worden , desses mrt
Vorwisten des eomsrnMinurs geschehen solle , welcher auf ihre
Abschied schreiben muß , und des AmtS^nsiegcl darni drucken -
Iedock wann derQbristeinen andern tauglichenMannohneEn ^
gelb des Kayfcrlrchenck ^,Zersetzet , so ist dieses aus der ibme ge¬
gebenen R. ,ck - - ntät zugelassen , verstehet sich aber allezeit , daß es
aus keinem Inre , eiH geschehe , und nicht in grosser (^, -mcität sene ,
sondern da man jemand aus Gnaden entlassen wollte , weilen er

eine
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eine Erbschafft überkommen , oder sonsten weiters sein Glück ma¬

chen tönte , ist auch solche Verordnung durch einen Löduchen

Hof - Kriegs - Rath nur per circularia ergangen , weilen bey et :

welchen Regimentern dreses sbuliret worden , so einige Mann¬

schaft entlassen , umZurucklassung ihrer Fordernuß , oder aber

sonst eigenen Interesse , dann man von einem solchen nicht mehr

x» Lcenckren kan , als das gewöhnliche Kecrouren - Geld per lsa ! .

ss . , und Zurucklassung seines Gewehrs , Sattel und Zeugs , wie

dann auch , daß der ersetzteMann mit aller nöthigen kleinenMon -

tur versehen seye , auch in seinem Abschied tpecific -ret werde , daß
er wegen überkommenen Glücks , mitErsetzung eines andern ex

propnis seye llimicciret worden , ihme aber verbotten seye , bey
keinem andern Regiment , viclwenigec andern Herrn zu dienen .

Vi6 . in meinem Lossice MIiraii die Hof - Kriegs - Raths - Befehl
6tenlu ! iii7i8 , 22 . ^ uF . 1720 , ich . Rpsil , i8tenvecembr . 172z ,

22sten ^ u § 1726 , Z. kebr . 27 . ^laji . 8 - ^ ov - 1727 , 25 . pebruar .

21 . ^pril , 8. 1728 , was alldortcn verordnet wird .

7mc >. Die Dragoner - und Infanterie - Regimenter haben

gewisse ?r >vileZien , so die Lni ! asser - Regimenter nicht haben ; et¬

welche wollen sagen , daß die Omrassier - Regimenter es durch ein

Versehen verlohren hätten , die gründliche Warheit aber dessen
ist , daß sie es allezeit auf diesen Form gehabt haben , dann die

Aufrichtung der Lull assier - Reuter war von Edelleuten , die sam -

mentlich im Land aufgesessen , und Dienste gethan , derenthalben

sie nicht immeöiklte von ihrem Obristen haben wollen juöiciret
werden , sondern von dem Feld - Herrn sechsten ; probe davon ,

daß es Edelleute gewesen , flehet man aus der Reichs - Reuter
Bestallung , daß sie ihre eigene Pferde gehabt haben , und ihnen

Knechte seynd gehalten worden .

8vo . Das su8 6 ! a6ü bestehet also , daß ein Regiment von

der Infanterie und Dragoner das Recht hat , und dessen Aus¬

spruch nach Gutbefinden kan exeguiren lassen , ohne des com -

rnanllirenden Generalen Befehl zu erwarten , oder ihme den

8entenr zu communiciren .

yno
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^
9NO . Die LuirsMe ^- Regimenter aber müssen alle Kriegs

Rechten , zu dem commÄnUireuden Generalen s6 revMerMum
schicken,so m LrrmmÄ ! iKu8 , Lelb , Leben , Ehr und kiepurmion ,
welcher die Semen ? unterschreiben muß : Bey der ln6,mene
oder Dragonern gebühret solche Unterschreibung entweder zu
lindern , Gnad oderLxecmion keinem , als einig und allein dein
Regiment , und werden auch die niemanden zugeschickt ,
ausser daß es in einen ? mricuUr - Umstand von dem Kayserlichen
Hof - Kriegs - Ratheinsmahls exprellü begehret würde .

lomo . Da polico von denen Luimlstrern ein Kriegs - Recht
gehalten wird , und kein commsnMrender General , an den man
angewiesen ist, da wäre ; so überschickt man den Semen ? an Hoft
Kriegs - Rath , jedoch muß derRegrmeuts - Lommenöant allezeit
seinem würcklichen Obristen es vorhero einschicken , ehe und be¬
vor er es dem Hof - Kriegs - Rath einschicket , indeme solcher Obrir
ster die Macht hat , den Semen ? nicht publiciren zu lassen , und
also zu begnaden .

u mo . Wann aber das Regiment vac- rm,' st , so muß in der -
gleichen und andern Fällen , alles dem Hof - Kriegs - Rath ange¬
deutet werden , verstehe sowohl Reuter , Dragoner , und InfE -
ne - Regimenter ; da aber sich was ereignete , so keinen Aufschub
leidete,alsvfft l ' ericniusnMmors ist , so kan ebenfalls ein Obri -
ster von denen ^uirsCrern , oder Reutern Stand Recht halten ,
und die Urtheil abiolucä exegmren lassen .

irmo . blocÄnclum . - DaßdieRechts - Urtheih bie Lavalle -
rieschuldig ist , dem comm - mciircnden General , an welchen man
angewiesenist , so en ( übekm selbem Oiliriök commancliret , einzu¬
schicken , nicht aber , wann ein Feld - Marschall sich auch da befin¬
dete , dann nicht die ( Qualität , sondern dieser , so das OmmsiMe -
memGeneral ( wann es auch ein Feld - Marschall - Lieutenant
oder General - Wachtmeister der L- rvailecke oder lnfantei ie wäre )
das Urtheil zusehen , oder ctwann zu mildern hat , keineswegs
aber zu begnaden , danndieses dem würcklichen Obristenzustehtt .

izrio . Es seynd aber dem c « mm- > rMirenden Generalen al¬
le Lxecmiones von derlnfamerie und Dragonern anzumelden ^

( C ) und
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undzwar vor der l ' Zrole und einen Tag vsrhero , ausser deren 24 .

Stund die solche in 6urrrmson auch rm Feld vorbehalten , rn web

cher Zeit er straffen , auchpaeciomren kan , dcßgkerchcn auch der

durch die O . rne » und Fähndrichs zu erbitten -ft , nach
ihrer Verfireffung aber dem Regiment nicht im geringsten ein -

greiffen , sondern das Regiment vinäiciret den Thäter : Hat in

selber Zeit der General daö Verhör halten lassen,so commmret

dasRegiment/undprocLäiret ä psüu » wo es der General gelas¬
sen hat .

4ro . Wann ein Obrister in einer Ouarniiön . wo mehrere

Regimenter stehen , sich befindet , so hat er in seiner Macht , wann

er öffter was befohlen,undnicht geschehen , und der Regiments -
eommenä - nr keinen Evftr zeigete , solche Fehler abzustraffen ,
und zwar bey solcherStraffdie er selbst dißfalls gesctzet ; diese
müssenO- ichr - ri - Sachen seyn , die Kleinigkeiten werben dem Re¬

giment zu straffen übergeben ; so bald die 24 . Stunden vorbey ,
so verfället diese Gerechtigkeit anheim dem Regiment , und kan

derselbe auf Begehren dessen, keinen öuettrmren aufhalten , son¬

dern muß solchen in dieRegiments smiscilikion abfolgen lassen ;
habe gesagt , daßes grosse Lspirst - Sachen seyn müssen , und nicht
wie etwelche vermeynen , daß sie die Ubectretter in schlechten
Dingen können prügeln lassen , oder gar wohl Elelreitm .

i ^ cO . Giebet hingegen ein cOmmsnelirender Generalen

iübcf . conäiciongrim dem Regiment einen vellNHULmen über ,
mit Beding das Recht zu halten , und den bemen ^ zu exe ^ uiren ;
Lxempli Ki- aris : Wann X4» nirion oder dergleichen fkibäolosL

entwendet , oder fonsten wider Ihro MajestätImeressL gehand¬
let würde,auch nöthigwäre,einExempel zu ttsmiren um grossem
Unheil vorzubregen , so hat sich ein Regiment nicht darwider zu

weigern , sondern demselben vielmehr nachzuleben,auf daß kerne

Ursachen gefunden werden,dtebnvüeZieri zu schwächen ; nach ge -

tUdigterLxecMMN cornmnnicirt man inLossür den gantzenkro -
rLi ' ^ dann dardurch wird dem Regiment nichts benommen , nur

daß es in diesem Fall nacht das i »s Ẑ Ak---rik,ncli behält ; wollte

aber der gedachte cvmmrmgjrende General hinwiederum p»r6o - .
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niren , so muß er in Höflichkeit das Regiment darum ersuchen,so
lhme hernach auch nichtmuß noch kan abgeschlagen werden .

i6cn . Anbey iftzu wissen,daß ein Regiment denAussprnch
des Kriegs - Rechts zwar zu psrcloniren und lindern , aber nie -
mahlen zu verschärffen mag .

l/mo . Weiber , Kinder , Knecht und Bedienten der Sol¬
daten Zsuöircn alle privilegio milir - rri , und seynd der suris ^ i ^ ion
des Reginn ' nts untcrworffen , obschon sie auf einem andern Ort
seynd : Em Volomair , Dienstboth , oder der vorher schon bey
dem Regiment gestanden , depenckrt abidluw von der Regt -
ments - ssm ^ . undgchöret unter die Privilegien , über solche suflir
zu sclminiNrirLN .

18 vo . Wann aber sich ein r ^alus ereignete , daß jemand , der
nicht unter das Regiment gehörethat , und nach verübten straff -
baren Händeln sich in dessen ? roreökon geben wollte , kan nicht
angenommen werden , sondern seiner gehörigen Mir übergeben ,
vicl . Kricgs - Articul l ^Vill . Wessentwcgen um denen Privilegien ,
so Ihco Majestät denen Regimentern gegeben , nicht zu yrseju -
chciren,soü ein jeder wohl Acht haben , selbe nicht zu violiren und
zu mißbrauchen , gleichwie es bißwcilen geschehen ; daß man , um
einen von der Straff zu tslviren , einen ( chzrJAere von Solda¬
ten gegeben , dardurch glaubend , ihn davon zu öeiivriren , solche
aber seynd Betrug , und der Mir zuwider ; dann die Privilegien
seynd gegeben znm guten , und nicht zum schlimmen , dann wann
ein solcher Mißbrauch gcschicht , kan der comm ^ nclirende Gene¬
ral solches wohl ändern , ohne daß er dem Regiment in seinpri -
vilegium cingrclffet , ncmlich wann er einem Kind eine Lbarge
giebct,oder gar vcrkauffet , ist derowegen dem Regiment nichts
benommen , wann befohlen wird , einen tauglicher « und meririr -
tern darzu zu nehmen , und den andern wieder abzusetzen ; dann ,
wiekurtz gesagt , diese privilcgi . , zum guten und nicht zum Miß¬
brauch gegeben .

1910 . Es haben die Soldaten auch Privilegium kors also
dieser Freyheit sich zu gebrauchen , dann wann sie einer Sachen .

( C) r sie
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sie scye peinlich oder nicht , verklaget werden , vor niemand an¬

ders verklaget werden können , auch vor niemand anders erschei¬

nen dörffen , als vor ihrem Obnstcn , ob sie schon in andere Ge¬

richte gehöreren , daß also weder Generals - Pe : fönen , Officier ,
Soldat , deren Eheweiber , Knecht , und wer dazugehöret,we¬
der zu Held , noch in Archen oder Quartiern , es treffe Ihro
Majestät Erbländer oder Reichs - leii - iroire jemadlen von

Grund - Heeren oder Politischen Obrigkeit um einiger Verbre¬

chen willen , können aufgehalten werden , sondern gleich sowohl
inOnminÄl - Fällen , KnegS - und andern velittis , als auch in

Ovil - Ansprüchen , relpettsve bey dem orclinsriosuclice inHaupt -
Quartiern . und bey dem Lommenllanren selbigen Regiments ,
wovon der Thäter ist , convemret , daselbst 6e pl ^no oder per

Lommillionem , oder durch förmliches Kriegs - Recht geurtheilt
oder abgestrafft werden .

2omr . Ein Soldat aber , so eine Missethat in einem Ort

als Soldat begangen hätte , kan , da er einmahl seinen Abschied
oder die vimiiston bekommen , und sich in selben Ort einfindet ,
von alldortigen XQgillrar zurVerantwortung gezogen , und nach
seinem Verbrechen geurtheilet werden , Zaulliret alsdann nicht
mehr dieses Privilegium .

2 l mo . Es ist ein cxprelleö 5rAMtum , vermög Reichs - Ab¬

schied , daß wann ern Soldat über z. Meilen von seinem Quartier

und Compagnie auf frischer That in llelitto enorm , ergriffen
würde , ödender Officier gegenwärtig , oder nur z . MellWegs
von bannen entfernet ist , und genügsame Versicherung thäte die

luliir zu Jllminilttiren , daß alsdann der Ubelthäter demselben

muß abgefolgct werden , widrigenfalls aber nicht allein die Ver -

hafftung vorzunehmen , sondern auch mit vorhergehenden Rich¬
terlichen krocess zu verfahren , und alsdann nicht weniger die

xxecucion vorzunehmen die Macht haben sollen ; jedoch es dem

Regiments - Lommenägmen nachmahls zu inrimiren haben ; es

ist aber vorbehalten , daß wann ein Soldat,so mit seinemErlaub -

nuß - Zettul oder kais versehen ist , in einem Verbrechen ergriffen

würde , wann es gleich weiter als z . Meil von seinem Quartier
oder
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oder Comp ^ nie wäre , daß er doch seinem cnmmeoöarnen oder
nächsten Krie . q6: Lommen6 - ,nten zugeschickt werde : Zu welchem
auch kommet , daß einen Missethäter , soüenesirio ^lvii ^ucliret ,
das Regiment keine Macht hat ihn abzustraffen , auch ohne Be¬
willigung des Bischoffs oder dessen Vicarii nichtmit Gewalt her ^
aus nehmen , und hinweg führen kau , davon schon in kxpl - cgkmn
des lotenKriegs - ArticulMeldung geschehen ist : Fälletalsoauch
mlhrer bey die ( ) uXü,on , ob ein Soldat , welcher wegen eines
Verbrechens sich in eine Kirchen oder Kloster geflüchtet , als em
velerreur rrattiret , und nach Maß des nemlichenveliKi anzu¬
sehen seye ? Ist also über die Frage die Veci6on,daß wanndas
velikiumnicht also beschaffen,daß dcrvelinguemrariongbilem
merumpoenLeorporig aKiLkivD haben kan , Wie circa insiMio -
nem vulnerum geschehen mag , und derselbe posi cirarionemsich
gleichwohlen nicht stellet , könte gegen solchem gua Ve5errorem
verfahren werden ; Kacio ist , guia iüb prserextu merus poer >L
( gu - e uri iupponimu8 plane non lorec corpori8 aKiökiva ) ein
Anlaß aövclikka , undandurch bcwerckenden Oeierrion nehmen
dörffte,so daß eine solche Flüchtigung das Haupt - veMum ist -
In widrigen Fall würde man aus der Maß des Verbrechens
Nicht wohl ( nili ob kreguentiarn caiuum ) schreiten mögen , und
müffen dißfalls die unterlauffende Orcumllarm ' X, yuxe cstum
vix non semper muranr . hauptsächlich beobachtet,und pro Cen¬
tura genommen werden : Wann über jemand , der in einer Herr -
schafft oder Land eine Missethat begangen , und von selben anqe'
klaget worden , Recht gehalten worden , so kan man nach der bxe -
cucion ihnen copiam Sententise zur Sarisfaöklon schicken,jedoch
nur die blosse copiam vom Regiments - Secretario geschrieben
undvom ^ uclitor villimiret ; daetwann in selben Ortcompli -

seynd , kan ihnen das Verhör in Copia geschicket werden , zu
Behufbeffererjuttir .

^

2260 . Es seynd auch gewisse Sachen , worüber daß Reqi -
ments - Kriegö - Recht nicht sprechen kan , als kxempli zraria : Ob
Pauli Ehe mit Catharina gelte oder nicht ? ttserei - s: Ob eine
Glaubensrkroposirion rein , oder SeKis ist , dann solche dem geist

( C) 3 ltchen
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lrchen Richter zugehören : Das Lrimen X̂ jcttztis , an des

Kaysers allerhöchster Person , Ihro Majestät Hause und Xlini -

tteno , dann dieses Laster istvon retervirten eines , wie dann auch
die förmliche Duellen .

2zcio . Nichtweniger kan der commAnöirende Genera ! die

Verbrechen und Fehler gantzer Regimenter,und aus Regimen¬
tern hinweg cleractiirten Troupen richten und abstraften , nach
Maß,als er zu derlei ) höchft - imporrirlichenFällen von IhroMa -
jestät surkosjliret ist , sage aus Regimentern hinweg äecsckirten

Troupen , welches eben zu verstehen ist von etwann derjenigen
Paradschafft/so aufclestim ' rten Parade - Platz zusammen gezo¬

gen wird , nicht aber derselben , so vor dem Regiment oder der

Standarten bleibet : WredannwasLxceüen,UhelthatvomRe -
giment verfangenen Personen , ausser Bezirck ihres Regiments
vorgehen , die straffet der comm - mchrende General schon gesag¬
ter Massen , prsevis co ^nirione in ersten 24 . Stunden , oder ohne
Lroceis durch den ausserhalbLager,und Feld ' Wacht streiffenden
Gewaltiger ; dieser Gewaltiger istnuclu8kxecuror,der ihme be¬

fohlenen Disciplin an Leuten , welche er in ü- rgranri übec bxceüen

erntzel - weiß betretten mag : Zu dem Ende gehet mit ihme eine

Bedeckung vonLommanclirten , ein Geistlicher,und ein Scharft -
richter ; feines Amts halben hat er nicmahlcn L^ uss8 zu hö¬

ren , noch viel oder wenig Recht zu sprechen . Vi6 . Kriegs - Arti -
cul XXlX .

24W Obwohlen vermög Lrivüegü die Soldaten Schul¬
den wegen sich des priviiegü comperemise zu erfreuen haben,und
der Zahlung höher und weiter nicht zu treiben seynd . als in gu - m-
tum fäcere potlunr , ste können und dörften auch noch so viel be¬

halten , daß sie ihre Hlimencs und Lebens - Mittel haben mögen ,
jedoch erst ! ecket sich selbes Privilegium weiter nicht als » 6 clevica

in caiiri8 conirsöla , verstehet stch auch in der Guarnison oder

Quartier ; und kan in denen Schulden , die daheim oder anders¬

wo gemacht seyn , nicht statt haben .

2 ; co Die eintzige8inFnI - »r Beschaffenheit hat es in rebus

cambii , wo Folgs der Wechsel - Gerichts - Ordnung der Soldat
kein
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kem pnv- le ^mm vor ihn behässgleichwie ^ nno 17 ^ 7 . ^ 1 - 27
dctzwegenKamerlrcheHo^Krregs-Rathß-circ»I->ri/craairaen
seyud , dieses aoer ist zu verstehen , wie folqet : Obschon der Sol¬
dat durch diesen gegebenen WechsebBriefsichselbsten selben un -
terlmrfft , so kan und soll er sich keinem andern Gericht unter -
wnffcn ; sollte cm solcher c - sn - geschehen , so so « dos Regimentsolchen vm ° > En,und noch solcher Wechsel GcrichtS - Ordnuna

i" ^ ' » oh , Acht haben , daß er deK
wegen seme ck - rx ° nicht verliere ; dann auch ein Sfflcler , soübermäßige Schulden liederlicher Weiß macht , kan seiner ck - r -
xewohlverlustiget werden,dann solcherinhrsnclomcrelilloium
Nicht kan protexiret werden

26co . Es seynd eben denen Soldaten gewisse stnUleeig zu -
geeignet , durch welche sie nicht derer gemeinen Rechten Reguln
unterworffen seynd , als in Testament oder letzten Willens vi
spolitmn zu machen , durch kvelche ein Soldat aus blosser Will -
kuhr , wre er will oder kan , seinen letzten Willen ordnen kan,und
keineswegs an die so genaue Obierv - nr und Subritität der gemei¬
nen Rechte IN fattione leüzmenri verbunden ist ; Wohl zu mer -
cken, denienigen Soldaten , die in würchlichenKriegs - Lxpeclirio -
nen begriffen ; und gemessen dieses Lrivilegmm nicht änderst,als

^. ^usie sich m l ' eriv ^imLager befinden , dem Feldzug,Schlacht
ten , Belagerungen , Stürmen , Scharmützeln und dergleichen
beywohnen ; weilen aber sichere ^ mkoreg wettläufftig davon
schreiben , remirrire solches dahin .

^

27M0 . Allh - er ift zu mercken . daß obschon , wie gesagt wor -
d^st, alles , was unter das Regiment gehörig , unter des würckli -

gehöret , so ist jedoch zu mercken , daßfttber den , Obrrst - Lieutenant und Obrist - Wachtmeister kein
. Reckt ben dem Regiment machen könne , indem selbe bee

de Stabs - Ossrcker den Orginsn Befehl über gesamte comps -
gn . en fuhren , und also ein jeglicher Mann daraus recheöku ihrer
vomRichter - Amtabgehalren ; man kan aber wohl em ganzes
besetztes Verhör m nleno über sie halten , auf daß man die H laa
toryuren könne , wo der Obrist - Lieutenant über den Obusten

UllH
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undObrist - Wachtmeister , der Obrist - Wachtmeister auch über

den Odrift - Lieutenant im Verhör pr ^ssci - ret : Au verstehen ,
wann etwann eine iVisivei iacion oder die SuboiUinsrion , oder

dergleichen Lniuszuex ^ miniren wäre ; und wird solches durch
eine zusammen gesetzte Oommisson orclinsri untersuchet und

ausgemacht . ^ ,
28 vo . Will aber der würckliche Obrister über sie das Recht

machen lassen , so muß er bey dem comm - mclirenden Generalen ,

oderHof - Kriegs - Rath einkommen , seine Klag angeben , und bit¬

ten , eine Session zu convociren , welches man suöicium clelega -
t » m heißet,welches hernach nicht anzusehen ist,als ein erbetteneS

unpartheyisches KriegS - Recht , wie in eigenen gegeneinander ha¬
benden Händeln , es bezahlt werden muß , oder aber beyderseits
O- mcion erstlich geleistet wird ; prseliöiret also in solchem Fall über

den Obrist - Lieutenant ein frembder Obrister , über den Obrist -
Wachtmeister ein ftembder Obrist Lieutenant : Die Oonüemi -

rung der Semen ? , dessen Milderung , oder Lxecmion verbleiben

allezeit in seinem Lsse . indem diese Stabs - Officier , wie alle an¬

dere von dem Obristen creiret , befehlichet , geschützet , und seine

Disciplin unweigerlich erkennen müssen ; weilen aber derjenige
frembde Obrist , oder Obrift - Lieutenant , so in diesem Recht prse -

ticllret,mljepenclenr von dem Obristen ist , so überschicket er auch
selbem nicht den Semen ? , sondern dem commanclirenden Ge¬

neralen , welcher sie hernach dem Obristcn des Regiments zu¬

rück schicket : Ist aber dem Obrift - Lieutenant und Obrist -

Wachtmeister erlaubet , an Hof - Kriegs - Rath zu recmnren , ehe

und bevor man das Kriegö - Reck. t ansänget , und der Semen ? ge¬

sprochen wird , kan auch , ehe daß das Verhör beym Regiment

geschiehet , ein unpartheyisches Recht begehren , wann er genug¬

sam kunclamenr zeigen kan .

29NO . Eine villeren ? aber ist zwischen einem Obristen , der

denTitul und ? - > remvon IhroMajestäthayundOommenclam
des Regiments ist , dann solcher der luclicsrur des würcklichen

Obristen , mit , oder ohne Kriegs - Recht Nicht unterworffen , aus

Ursachen , weil er skiuZ 5orum hat .
zomo .
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ZQmo . Ein solches,' Obriftcr , soUom nenl - laor ich kau jedoch
vondcmwürcknchen Besitzer des Regiments zu Rede gestellet ,
und m Straff genommen werden , indeme er seiner ^ . clmmittrs -

rion wegen,selbem würcklichsuboi - öiniret , und zu ihme mit Auf¬

sicht und ksriuon gewiesen ist, wodurch ihme die ^ urbontät zu

corriziren , und inäßlg zu straffen ipso jure kommet , nicht aber

änderst als einen leidlichen Arrest , es wäre dann Sach von gros¬
ser lmporcgnr , als Ungehorsam , Xlalversalion , Verlierung des

. Respects und dergleichen .

z i mo . ESseynd deren noch ein und andere Privileg mehr ,
als daß jedes Regiment seine Standarten und Paucken selbst
verwahren kan , und zwar in des Uommenclamen Quartier mit

einem Corporalen, ^ mbvur und 12 . Mann : Daß jedes Regi¬
ment seines Obriften Rang und Namen führet , auch teile vacan -

re . biß es aufs neue vergeben : Daß die Regimenter dem com -

msuclicenden Generalen in nichts anders wbjiciren , als in der

Kciegs - kunUion,und der Universal - Disciplin : Daß die Regi¬
menter zu keiner andern Dioeces und Pfarr gehörig , sondern der

Regiments - l >ster . der Pfarrer , auch ihme deßwegen gewisse

krivileFia , so in dessen Obiervarions - Puncten in demPäbstlis
chen öreve enthalten , gegeben seynd : Daß , was Leib und Le¬

ben , Ehre und kepmarion anbetrifft , auch in solennen Regi¬
ments - Straffen und Uallarion eines Ober - Officiers durch

Kriegs - und Stand - Recht mußprocelliret werden : Daß der

würckliche Obriste dem Regiments - Oommenclamen in seiner

- Zblenr das parclon - Recht , auch in gewissen ( Eilbus die kxecu -

tion überlassen kan : Die Regiments - Wirthschafft , das Regi¬
ment nach seinem Belieben zu monriren , ein Lxercmum einzu¬

führen , zur Lonservsrion und Erhaltung des Regiments alles

anzuordnen , und zu clissomren , die ^ urkorität hat .

Z260 . Zu diesem kommet noch die Ordnung , wie bey jedem

Oavallerie - Regimmteine Grenadier - Compagnie aufgerichtet
worden .

( D) ZZtio ,
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Mio . wie die bey denen ( ^ ui ^ ilirer - und Dra¬
goner Regimentern sormirende relyeLUve ( ürrrubl -
ner und Oren ^ Ler - Oomp^ nien eingerichtet / auch
wie sie bey der ^ rmaö - r in vorfallenden Begeben¬
heiten gebrauchet werden .

* *

imo . Solle der Rittmeister oder respeKivö Haupkmann
ein im Kriege wohl erfahrner und bekannter braver Officrer ,
auch von solchem Alter senn , daß er die vorfallende stärckere
Feld - Strapazen woht ausstehen und verrichten könne ; gleiche
Beschaffenheit hat es auch

2cic > Mitdenenä ' idzkernen Ober : und Unter : Officiern ,
item gemeinen Knechten , welche von denen bessern unbstärckcrn
heraus genommen , und zu Formnung solcher dorr >en ^ p -
pliciret , sokchemnach die erste Formirung solcher <7o. - ^ » Zi ^ en
auf jetzt beschriebene Weiß , von lauter rechtschaffenen , wohkqe -
übten weder zu alt : noch zu jungen , gesund : und stcu cken Leuten
eingebracht , ins künfftrgebey ssecrcwrirung oder Ersetzung des
Abgangs beobachtet werden solle ; daß nemlich sotbane Erse¬
tzung , entweder mit alten , aus denen Regimentern z- eb- ndcn
bessern Einspannigern geschehe , oder da man solche mrt neuen
Leuten ( welches von dem ( bristen clepenciirrt ) thun wollte , sie
also beschaffen seyn mästen , daß man auf selbe in vorfallenden
Dienst : Verrichtungen sich wohl verlassen könne , welches em

Punct ist,soIhro Majeftätvor jeho , als auch ins künfttige aufs
genaueste beobachtet wissen wollen , Massen nicht allein Ihro
Maj . Dienst sondern auch des Regiments kepurarion darüber
clepenöiret , daß diese Leute bey allen Vorfallenheiten ihre
Schuldigkeit wohl und rechtschaffen erweisen ; sonsten solle nach
dem Rittmeister,oder resseökive Hauptmann

zrio . Bey diesen Oompagsiien ein Ober und ein Unter :

Lieutenant seyn . wovon der letztere , als jüngster Lieutenant , von
dem



denen Vrgttnenrs - ?klvileA «en. - 7
dem R^ tmcm die Diensic thun , und mit dem - e - pe ^ ivL Lornec
und iMlrdrrch der Leib - LompzZnie nach der ^ ociennere rouiij -
re , dann gleiche O- ^ e wie der Corner oder retpetlive Fähndrich
haben solle , hiernachftcnfolget

4w . Ein Wachtmeister .
5co . Vier Corpocalen .
6co . Die übrige l ^ ima ? lanr >. wie bey andern Compagnien .
7M0 . Achtzig Gemeine , welche letztere in ihrer Verpffe -

niessen km
E " wehr als andere Einspänniger zu ge ,

8vo Sollen die compsßnien keine Standarten haben , so
viel nun die CarJviner - Compsgnie betrifft , wird solche :

9NO . Auf dem Barche mit ihren Officiern vor denen Pau¬
len allein voraus gehen , in llmili marcbiren .

lomo . Die 6- enaclier - Compagnien vor denen Pauckcn
odcr Hautboiften , ( wann die Regimenter solche haben ) wann sie
aber kerne haben,vor dem Regnnentmit ihren Officiern allem ;
Der Obrifte oder Commenclamdes Regiments aber msrclmet ,
lvre eS vorhin gebräuchlich ä la lere des Regiments , gleichwie
es bey den Infanterie Regimentern mit denen Crenatlircrn ob .
lervirct wird , wiederholte Compagnien haben .

i ' mo . Weder Regiments : noch Feldwachtcn , und also ihre
Compagnie - Wachten allein im Feld zu verrichte, ! , auch

i rmo . Kein anders Commanöo , als ihnen von der con >
manclirenden Generalität , mit viel oder wenig Leuten zu thun
ipecisice aufgetragen wird , und zwar solchecgeftaltcn , daß und
wann ein Commanclo bey der ^ rmee auskommet , jedesmahl
benennet werden wird , wann und wie viel Carabinier , rtcm
wann und wieviel Dragoner : Orenacker mitgehen sollen ; in
calu nun

iztio . Ein dergleichen Commancjosich ereignet , und so¬
wohl von Carabinern und Cienackcrn eine genügsame Mann -
schafft darzu vorhanden , so sotten erstgemeldteCarabiniecs und
OrensäiecS eine oder mehr fpecisicirte Troupe machen , und so

( D) 2 viel
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^ möglich jede Tröüpe von ihren eigenen Ofslciern cymman -

6irt werden ; sollte aber selbe ^ ^ ^"
i4 . ro . Zur Abtheilung nicht genug seyn,so wurden selbige

allezeit aufdenen Flügeln von ihren Llcachonm mzrckiremmehr

bedeute Lompssnien werden .

i ero . - <n denen Feldlagern , allezeit auf dem rechten und

lincken Flügel vom Regrment , wre solche rcspe ^ ive rechts und

lincks stehen , cgmp - ren,solchem nach

i6ro . Iederzeitbey dem Regimentverbleibem auch wann

I7MO In c- rtu excr30i - 6m3l lO in rotum , oder in parrem auf

etliche Tag anderwärts hincommAn6iretwürde,welchenfallS"
Nach Beschaffenheit ernes grössern oder kleinern

Lom. ^näo einige Stabs - Oss . cier , als OdrlsdWachtmelster ,

Obrtst Lieutenant und Oboisten , sa nach gestalten Dingen gar

Generös würden zugegeben werden , worbey

IONO . Zu 3verciren , daß und gleichwie zu diesen cvMs,3 -

Ln >en,die bessere Leute müßen auserwühit , also auch die bessere

und so viel möglich leichtere Pferde hierzu genommen , und solche

mitso wenig üaZZge , als es immer seyn kau , beladen werden , um

bey ereigneten Occsllonen desto freyer und ungehinderter fech¬

ten , und seine Schrildigkeitthun zu können . Belanget :

2ODO . Die ^ onorung sothaner Lomps ^ men . wird solche

nach der lvlomur desNegimeritS zu reguliren , jeooch ^ nen Neu -

w n die Swff - lso lcichtundg - rmg , als immer chunl . ch zu gebm ,

dann selbe mit gezogenen Carabmern und LmrsMn zu versehen

ftyud , wollten aber die Obristen diese Lomp ^ men auf ein oder

andere Art in verglomm besser 8- rrniren lassen , so wird man sol¬

ches zu gestatten kein Vedencken machen .

2IMO Dle6ren3äwr8von Dragonern sollen Mit C3MS -

fcffen , dann Flinten , und über demSäbel mit einem Lajoner . item

emer Oren3üier Taschen,und diese mit genügsamen krallen

versehen scym
w^mcht wm^cri ^^ ^ wohl als Gemeine , nicht

Mein das llxercmmr , zu Pferd , sondern auch das6ren3ä . er -

Le cniumzuFuß,vonGrund aus kündig , nächst dem auchdie
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elrnbirfförsäuf das geschwind schiessen,und die6reng6ierzum
6r - rnJcien : Werffen rechtschaffen abgerichtet , mithin beyde taug :

lichund guaiiücirt seyn , sowohl zu Fuß alszu Pferd , ohne Unter :

scheid gebraucht zu werden , wie sie dann zu nichts anders als

HerremDienften emploiret , und auf keine Weise zu etwas an ;

ders ( worauf hauptsächlich Acht zu haben ) öetacbiret werden

sollen r

* *

Z4tv . Die Grenadiers von Dragonern,sollen in Guarnison

und Quartiern , wo keineFemdes Gefahr und zu keinen andern

Diensten nöthig , die Regiments : Wacht versehen , und in Kriegs -
Rechten , Verhören und SkanlnRechken sitzen, dann wann einem

solchenHauptmannwohlgefället dieMajors - Dienstezuthun,m
Abwesenheit des Majors , oder in Abwesenheit derer Stabs Of -
ficiern , das Regimcnr zu commancl - ren ; so kan er auch solche pri¬

vat Dienste thun .

Z5to . Wann ein Grenadier Officier kranck , oder nblenr ist ,
und ein Commando von solcher Compagnie auskäme , so kan

kein Officier , auf dem das Commando stehet , sich weigern dahin

zu geben , und dieselbe zu verwerten .

z6ro . Wann in einer Guarnison die Grenadier keinen po -
tniven ? ottc > baden , oder andere Dienste vorfallen tönten , so müf :

sen die Grenadier . OfficierS mit denen andern eben die Dienste
thun .

iv .

Von unterschiedlichen Diensten .
ist noch übrig einc lclee zu geben , was das Regiment zu

vblerviren , wann es den Feind angerissen solle ; gleichwie
dann auch , was sonsten in unterschiedlichen Diensten zu

vblerviren ist . ^
( D) z §. i .
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§. I . Ä- asKnegs - Gebrauch , LerLmonii : ! , Lxerciciaund

dergleichen anbelanget , lst gantz leicht darüber Regu . ' n und Ob -
lervstlones vorzuschreiben , allem von der Kriegs : Kunst poücive
einem etwas lernen zu können , ist unmöglich , weilen solche uner¬
gründlich , und unauslernhaffr seyn auch nicht änderst , als durch
die pra ^ tic , stete Application , und Oblervariorien , wie auch lang -
wührige Dienst erlernet werden , auch ein absonderliches dlarurel
und lalencum darzu erfordert , dann nicht jedweder , der allein
brav ist , e,n rechtschaffener ausgemachter Soldat ist , mästen
brave Officiers genug , gute aber nicht so viel zu finden ; worzu
dann auch das Lesen einem jeden sehr dienlich , durch welches man
erlernen kan, was in unterschiedlichen Zufällen der Kriegs - Ope¬
rationen vor ^ ximen gebrauchet werden , wie ein und andere
vcholitioneszu machen scynd , und dergleichen . Ich habe 1726 .
einen kxrrsök aller iVlilirarischen Operationen drucken lasten , wel¬
ches einem gemachten , und praLiicirtenOstcier in allen vorfallen¬
den Occalionen sehr dien ' ich seyn kan ; um dann fortzufahren ,
was obangezogener mästen zu beschreiben gemeldet habe , so ist zu
obler viren

§. 2. Bey kataillen : Da man in die öarsille gehen solle , hat
der Regiments - Oommen6 - mc Abends zuvor die Herren Stabs -
Dsticier , Hauptleute undOompa ^ nie Oommencianrenzu stch zu
beruften , und ihnen die vil ' polirion , so von einer hohen Oenera -
lirär zum Treffen gemacht , so wett und viel es das Regiment an¬
gehet , zu expliciren , dieselbe ihrer Pflicht und Tapferkeit zu er¬
innern , auf daß sie auch solches bey ihren OompaZnien denen Un¬
ter - Officiern und Gemeinen wohl , ' mprimjren ; da solle das Ge¬
wehr und die ? arron - Taschen wohl viüriret werden , ob ein jeder
mit genügsamer Vlumrion versehen , auch Hunten : Steine in ke -
lerva haben , oder da ermann Pulver und Bley von der Feld - Ar¬
tillerie gegeben wird , Patronen daraus gemacht werden : Die
X4sro6e nach äusserster Möglichkeit klein gemacht , und alles was
reuten und fechten kan , zum Ausrücken beordert werde ; bey der
KsxaZe und Krancken wird vom Regiment aus ein Unter - Offis
cier gelassen, mit erweichen Mann zu Fuß , oder da viel Mann -

schafft
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^ äee / uno solche zu nichts könnten qedraiichet wer ^

Luntercom ^ . n6o - meöOber - Off,cters ä?rop°r?io„ dwZahl gelassen . Rucket alsdann das Regimeut zu befohlener 2 ? , >
a «S, und stellet sich wie schon ln d - S Sbnst . WachtW K
5° ,v - - , ° n0I, ° . z - . biß S! . von hu - 0, ° mt - N M lduno öe»„N,n
und dl - 0, - 1, ° - I ° S. . M° d - » der

mst' lbren Ne,l>lnd^-^""^^' ^ ^ ^ - rersamt allen Gchellen ,Mit ihren Verbind : Zeugen , und darzu nöthigen Sachen , die

n
^ verbinden ; die Hand Pferde derer Officier bleiben

deren OOmpgZnren : Da nun das ganhe Reqinrent
8 arüne Ald Zeichen aufdenen Hüten haben , edEficier sich semes und Rangs gemäß pottiret,der Lom -

meiste Feuernder die größte Gefahr
und da sie überall gleich ist, sich gegen der Mitte

^ A ^ as rechts oder linckö paMret , sehen könneund die Befehl recht : und lincker Hand gleich mit ? - M ? „ oi
bcr ^brist - Wachtnkc.st' r, undRZments-

^ allezeit an den Lommencjgnrcn zu halten haben .

§ r2 ? » Ä geben,welch, - von jedermänniqlich biß letztm^ iur zu öetencl - ren seynd , da nun das Regiment ant

p tt r W ^piwrer bracht hinter das Regiment gezogen , ob/ervlret man
dasjenige , was im Lxe ^ irien Buch von ck ^ rung gemeldetworden , und ist ferner folgendes zu beobachten

^ ^ " E "

^ unterschiedliche Manieren qiebet , wiedergleichen v-chog^nes. zumachen , aber ohnmöql . ch alle Ob -

Lxmn
l " ' st jedoch das ? unöwm

vxum . und die Haupt : 0bierv : rr >on, daß alles der Ncrnunffr
gemäß muß chiponiret , und mit Vglor cxegu - ret werden , mithin

b- sÄn"». "- ^^, "' ^? " em RcgimmkS . k- . er
befehlen,dre ^bioluriondemRegimentzugeben ; ,n wclcherZeit

daß
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DasGewähr sinck ' eri zu lüsscu uuddttHüt abzuziehen , nach wel¬

cher der l ' 3ter sich zu denen Feldscheren h' . urcr das Rcguuent re -

rlriret ' und hat m dieser OccAsion ein jeder Christ ferne gute

Gedancken zu machen , hcrnachmahlm aber auf diß , was seine

Schuldigkeit erfordert , zu sehen , auf das Acht zu

haben , still zu schweigen , und nicht zu ' ^ ' ^nEN, dann orclmsr ,

das Geschrm nichts alsLonfuilon mit sich bringet , Ago dann

( wann es durch denjenigen , an dcme man anMvresen ffffobne

welches Befehl kein einiges Xlouvemem zu machen ist , befohlen

wird ) svancirt man mit klingendem Spiel , und rucket an den

Femd resolut an . Ist hierrnnfalls sich zu reZubren , nach der

OnaNtät des FeMdes , gleichwie vor demTurcken , als ' ^e^ulsl -
ren Feind , im geringsten nicht aus der Ordnung zu schreiten , son -

dernjedeczeitgleich und geschloffener zu

regul . rteu Feind aber ist sich zu verhalten nach e em Befthl . o

mau mit dem aantzen Lorpo einbrechen , oder aber nut ? e ! oro -

nen ; solche werden jederzeit mit dem Säbel in der Fmfft srr - , -

üu^t , und ist vortrefflich , wie in meinem Aromen - Buch be .

schrieben , daß das vordere Glied mtt zerbrochenen Gliedern

( den Palaschm Riemen hangend ) die Pistole ergre. ffe , im star - .

ckcn Trab auf 20 . Schritt vor dem Femd solche loß fcuren , dann

alle zugleich mit dem Säbel in der Faust , waS die Pftrd lauffen

können,einbrechen , und des Feinds Pferde auf die Köpffehaucn ,

welches jederzeit einen sonderlichen guten kckcck gemacht .

Der irreguiirte Feind aber wird jederzeit mtt dem Feuer an -

aearlffen , und ingleichen sich wieder denselben clefenckret ; w,e

welchesil - me dazumahlcndienlichseynwwd , dlegcschwmdeLa¬

dung , und sich nicht auf einmahl zu verschieden , lst eme l l
u^ci-

val - Observanon,weffentwegen das Feuer mtt gantz zerbreche .

ncnGliederu ( welches man cönnnuiren kan,so lang als man w rtt )

das beste vor dem Erb - Femd zu gebrauchen , absonderlich da sie
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anlauffen , das Hintere mit zerbrochenen Gliedern mitderFlin -
ten , das vordere auch mit zerbrochenen Gliedern / aber mit Pi¬
stolen Feuer gebe , welchergestalt das vordere Glied allezeitFeuer
in kelerve hat , und grosse Lckeöi machen wird : Wie dann auch ,
wann man diesem Feind nachsetzen , Wegdrucken , oder repvutsi -
renwill , im völligen Xk- ncke , mit dem vordem Glied ? e ! otonen -
weiß , cKasZiret , welches ein conrinuirliches Feuer ist, und im kx -
ercicien - Buch weitläufftig expliciret .

Ist , daß der Feind weichet , so rucket man demselben aufdem
Fuß in guter Ordnung nach,allwo man sich so vortheilhafftig ,
als es immer möglich , zu pockiren hat , und sollte der Feind sich in
etwas erholen , und sich wieder versammeln , alsdann ist selbem
keine Zeit zu lassen , sondern mit einem immerwährenden Feuer
solches zu verhindern , und wie gemeldet worden , gegen den reZu -
lirten Feind , auf das neue mitl ' eiorcinen zu -ncassuiren. Sollte
man Stuck , oder XWmrion vomFeind antreffen , seynd die Stuck
gegen dem Feind zu kehren , die x^ unirion , da man davon nichts
brauchet , wohl zu beobachten , damit kein Schaden entstehe , und
demnach derFeld - ^ tiUeriekan überlieffert werden .

Sonsten solle der Officrer sowohl als Gemeiner auf seinem
stehen bleiben , ohne weder nach Beute , oder andern

rexr . sich biß Austrag der Sachen zu abtemiren , und sollte man
den Feind etwann alla cle ? anclare verfolget , und nachgehaucn
haben , so hat ein jedweder sich wohl zu reZuürennach dcmTrom -
peten - Stoß , wann zur Standart geblasen,oder aufderTrom -
mel Tro . upe geschlagen wird , daß er wieder reverrirc und sich
stelle : Man solle aber niemahlen also zerstreuter nachsetzen , son¬
dern allezeit etwann r oder z. Lignaclron8 in Ordnung vor lie -
serve behalten , in allem Fall tecun ^ iren zu können , oder sich der
feindlichen Lmbulc - 6en zu versichern : Wann ein Regiment tm
vordem Tressen pouMrt werden solle , oder wegen vielen öleMr -
ten und Todten sehr ruiniret , so avanciert dasjenige Regiment ,
welches hinter demselben im andern Treffen stehet ; wann das
vordere repnuMret , so hat das Hintere ohne Ordre zu erwar¬
ten solches zu lecunclirm , und in seinem Platz zu stellen , da

( E ) das
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das kepouiK - te sich alsdann in das andere Treffen in Ord -

nung setzet .
tz. 4. Sollte aber ein Dragoner - Regiment absitzen , und den

Feindin einem llerierichemenc oder ? oHo rukrrgniren , so ob -

lei - virerman,waö im bxercilien - Buch wegen Absitzen , Pferd -
Kuppeln , und zu Fuß der aus zu rucken oi climret ist ; wann e6

änderst möglich ist das Ort vorhero zu i -e- oZnoicuen , und sich
nach dem Befehl zu >exuHrcn ; seynd etwannkeine andere Disso -
sicic - nes gema -' t , so pfleget man tielrencbemenrg . Schantz ,
oder sonften vertrenchirte Posten Ollonnen - weiß zu srrAguiren ,
dergestalrcn , daß , wann etwann ein Verhäck , Schlagbaum oder

andere Verhindernüssen seyn , man Lommsnllirte unter Bede¬

ckung derer Orenaclier oder andern commanllirten bcloronen ,
welche von denen andern iburemret werden , dahin clerscbire ,
welche die Oeffnung machen ; befindet sich ein Graben , so muß

man sich ehe mit Faschinen versehen , um selben zu füllen ; mithin

proieguiret man die anbefohlene Hrrague , dabey zu obiervi ' ren ,
daß eine solche Dittanr von Lolonnen zu Lolonnen gelassen
werde , daß im Fall die erste zurück geschlagen worden , die an¬

dern gleich iecunlliren können , und giebet es in diesen Zufällen
unterschiedliche Vortheile , als nemlich wann man des Feinds sei¬

ne vesens entweder benehmen , oder wenigsten incommocliren

kan , durch kleine Anhöhen oder bohlten , wie auch mit Divers,0 -

nen selben aus dem Vortheil zu locken , so seynd diese und derglei¬
chen unendliche Gelegenheitennichtzu versäumen : Wann hier -

nächst das Irencbemenr überstiegen , die Schantz oder ? ollo er¬

obert , alsdann muß man sich gleich wieder formircn , und so vor¬

sichtig pottiren,daß alles biß aufweiternBefehl der hohenObrig -
keit behauptet bleibe ; ist , daß man sich reririren muß , so ist im

xxercicici der cbsrZirung bewiesen , wie selbes geschehen solle ; all -

wo von unterschiedlichen Lb- rr ^irungen , die alldorten beschrie¬
ben seynd , die convenrrble zu gebrauchen ist ; ist , daß man einen

Vortheil , Graben - Hügel , Hecken,Wasser , oderwas man haben

mag , erreichet , so muß man sich selbes bedienen , und daselbst biß

Anlangung eine §5uccvurses,oder ' Auöblelbung dessen biß aufden
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letzten Mann wehren ; wann man aber nie ohne Vortheil , und

wohl überlegten Ursachen , sttsgmret , so wird man auch niemah -
len odergar selten zur pl - secipicanren gezwungen .

Was nun weiter das Abziehen vor einem abgeschlagenen
Sturm , eines srrgguicten Feinds kernenckements odcrver -

schantzten betrifft , so ist selbiges so viel als möglich in guter
Ordnung , und ohne prsecissr - mon zu thun , nemlich man hält
die k > once mit der letzten Lolonnen , oder ? Lloronen,oder denen

frischesten versammleten Troupen gegen den Feind , so lang , biß
sich die repoulstrte Mannschafft wieder recol ! iZiret,und formi -

ren können , nachgehends muß eine Lolonne , ? eioron , oder klcs -

chondie andere t ' ecuncliren , biß man sich ausser des Feinds gezo¬
genhabe , und ist es sehr reymirlich , wie es immer möglich , daß
man die öleMrte iälvire , die Todten verscharre , oder wann es
die Gelegenheit mit sich brmget , in das Wasser oder Gräben
werffe , alles Gewehr und Kriegs - Rüstung entweder mit sich
bringe , oder rumire , damit dem Feind zum Nutzen , oder zum
Triumph gar nichts hinterbleibe , und seynd solche krerirLöen , so
wohl zu Fuß als zu Pferd , von einer so wichtigen coniegnenr ,
daß es die besten und erfahrnesten Kriegs - Helden erfordert :
Darum dißfalls diel ^ Lkique und langwierige Lxperienr unum¬

gänglich ist, jedoch ist in allen Kriegs - Operationen die beste Ob -

lervscion , daß alle überflüßige klouvemenrer , übermäßiges
Schreyen , hin und her rennen , und andere mehr Schwachhei¬
ten , und Lonfullonen , durch welche öffters viel blnheil entstehet ,
auf alle Wege zu meiden seynd .

§. 5. Nachdem die ^ ion vorbey , und bereits wieder in das
Lager eingerücket , oder auf dcrWahlstatt gelagert worden , re -
vickret jeder Hauptmann oder Lomp - , ^ nie - Lom ' Den6anc die

comp3Zme,was an Mannschafft und Pferden abgängig , bleb -

llrt , oder zu Schanden gangen , da Mannschafft abgehet , schicket
man,so es thunlich,aufdieWahlstatt um dicTodten zu begraben ,
die etwann KleMrte Leute aufzusuchen , Sattel , Zeug und derglei¬
chen zusammen zu klauben ; man ssecillclret auch , was die Leu¬
te vor Beute gemacht , und ist darbey zu obiervircrywas schon

( E) 2 im
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im KnegErticul diroTllTlll . deßwegen gemeldet worden ; und

wird durch die Wachtmeister dem Regiments - Adjutanten der

völlige kspporr gegeben , wie viel 6! ellirte,Verlohrne undTodte ,
und zwar mit Nahmen eines jeden , dann auch - eßgleichen von

Pferden sich befinden , auf daß der Adjutant die ordentliche Ts -

beüsm darüber formiren könne ; die Herren Hauptleute rsppor -
rirendemObrist - Wachtmeiftervon allem und jedem , und verfü -

gen sich alsdann zu dem Obriften , und Obrist - Lieutenant : Der

Regiments Feldscherer giebstsetnenlrgpporcdenenz . Stabs - Of-
sicicrn/vonHû itätderer KleMrten , machet eine labellsm . wel ^

che gefährlich oder nicht , welche elli - opr , et , oder zu fernern Dien¬

sten wieder tauglich werden , und haben dre Herren FähndrichS
bey ihren Om ^ nien fleißig zuzusehen , damit die öleistrte wohl

versorget werden - DerRegiments - Lommenclanc rAppoi - riret in¬

dessen Fenergiirer dem General - Wachtmeister von der

biß er eigentlich die ordentliche rabell - ,m verfassen kan , welchem

kubriguen bestehen muß , als unterschiedlich dieeb - u- Zen seynd ,
und sukrnbriciret : Todte , öleMct - und Verlohrne , die Ober - Oft

ficiers mit ihren Namen benennen , die Unter - Officiers und Ge¬

meine nur in Summa : Die Dienst - Pferde werden unter denen

kubriguen : Todt - biessirt zur Wiederholung , KleMrtund ellro -

pirt , verlohren , gesetzet : Solche Isbelia wird vom Herrn
Obrtst - Wachtmeister unterschrieben , dem Regiments - Om -

menö - rnren überbracht , welcher sie ebenfalls unterschreibet , und

dem öriFallier überbringet .

Vl ) N Oetsckement , odek Lommanäo

aus dem Lager .

§. 6. Erstlich ist zu wissen , daß das donrinZenc vor einen

Corporalen io . biß r 5 . Pferde ist ; vor einenWachtmeifter ro . biß

2 5. mit einem Corporalen ; eines Lieutenants zo . biß 40 . Pferd
mit 2. Corporalen ; eines Hauptmanns 60 . Pferd mit einem

Lieutenant , i . Wachtmeister , z. Corporalen und seinem Tam¬

bour : Bißweilen machetman auchTroupen vor einen Haupt¬
mann
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mann von ISO . Pferden , darzu 2. Lieutenants , I . Wachtmei¬
ster , 4 - Colporalen : Eines Obrist - Wachtmcisters 2. biß zoo .
Pferd . Obrist - Lieutenant 4. biß 520 . Eines Obristcn 6oo .
biß iooO Pferd mit einem Obrift - Wachtmeister , zuweilen
auch weniger , nach kropomon ^ da die ^ rmee starck von La -
vallene ist .

Wie nun jedweder auf die Dienste aufziehen solle ist zu 6i -
Kmguiren , daß nemlich in der Oeneral - kepsrrirlnn , alles was
Kayserlich ? stenk hat , nach dem Rang ihrer ^ nclennere com -
m- mcliretwird , als da seynd die Generalen , Obristen und Regi¬
menter ; dieObrist - Lieutenantöund Obrist - Wachtmeisters alle
nach Rang derer Regimenter : In der Regiments - keparrition
werden die Haupt - Leute nach ihrem Rang , oder Hnciennere ge¬
nommen , die Lieutenants , Fähndrichö und Wachtmeister , nach
denen compgZmen : Geschiehet demnach , daß man es dergestal -
ten anstelle , auf daß nicht zwey Officier , von selber compJZme
hinweg commancliret werden : Zuweilen geschiehet es auch , daß
man exprelle einen Officier auf Lommanllo begehret , als da et -
wann jemand zureco8nolclren,aufPartheyen oder andere kx -
peclitionen ( weilen er des Lands , oder der Sprach kündig ) aus¬
gesuchet wird , und wird solchem sein Commsnllo vor gethan ge -
kechriet : Ist aber ein Officier ein kamtan , so rechnet man ihme
seine Ritt vor nichts , Massen er solche vor sich thut : Wann auch
ein Officier ausser seiner lour aufWacht oder Commsnöv beor¬
dert wird , muß er ohne kessle dahin gehen , und da es gethan ,
mag er sich nachdeme beschweren : In der Oompgxme - Kepsrrl -
tion gehet es nach dem Alter derer Corporalen , und die Gemei¬
ne im Feld vermög Cameradschafft , in Quartiern vermög Quar¬
tiers - IMa .

Deren Dienste seynd vielerley : als Bereitfchafft /
^ eldwacht/General und Stabs - wachten : Or -

öinunLen ssourucbireN / auf die weyd , ^ lurocle -

Aitt / k^uLbinen - machen / Gchantz - Arbeit .

( E) z Von
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Von Bercitschafft .
§. 7. Die Oräingri . Bereitschafft oder ? iguer rücket Abends

oröinzri nach der Bet - Stund ein jeder zu Fuß mit seinem Pferd
und Gewehr vor die Lew - Standart , und Morgens nach gehal -
teuer Bet - Stund wieder an seinenOrt , allwo diePferd Tag und
Nacht gesattelt bleiben , die Mannschafft dergestalt in Bereit¬
schafft , daß sie also gleich fix und fertig seynd zum Auffitzen : Zu -
weilenbleiben sie auch Tag und Nacht vorder Leib - Standart ;
anderemahl in denen LompsZm ' en Tag und Nacht an der Stan¬

gen : Und stehet solches in Belieben des commnnckrenden Gene¬
ralen , wie er zum besten befindet . So auch öffters diese Bereit¬
schafft ordentlich wie ein Lommanclo auf einen von der Genera¬
lität öettimrteneak - Llle - Platz beordert wird , allwo sie in Trou -

pen vertheilet werden ; welches auch besser ist , daß man also gleich
Troupen kormire,und sie nichtRegiments - weiß stehen lasse , und
erst nachdeme , da etwann die Bercitschafft fort muß , sich mit die¬
sen aufzuhalten habe : In diesem Fall rucken die Lommanllirte
vor die Letb - Standart ( welches jederzeitdesRegiments
Platz ist ) msrckiren alsdann auf obbesagten par ^ e - Platz , und
schließen oder stellen sich alldorten nach dem Rang ihres Regi¬
ments ; da alle zusammen gekommen , werden alsdann die Trou -

penformiret ; wie solche kormiret werden,wird folgendsMel¬
dung geschehen , wann von dem grossen Ritt mit Lommsnöv rrs -
Kiret wird,da nun solches verrichtet , marcknret die völlige Be¬
reitschafft an das Haupt - Quartier oder anders Ort , wo es be¬

fohlen , daß sie ihren ? ollo halten solle , was sie alldorten vor Eh¬
ren Bezeigung und Leremoniel zu machen , ist im Numero z6 .
des Leremomel8 expliciret .

Orclingri commsnöiret solche Bereitschafften ein Obrifter ,
oder Obrist - Lieutenant auch zuweilen ein Obrist - Wachtmeifter ,
nach Gutdüncken des commsncllrenden Generalen ; solche Be¬

reitschafften ckepenckren von dem General , der den Tag hat , das

ist die lnspeLiion über alle Wachten , welcher sie auch zu Eingang
der
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der Nacht , um Mitternacht , undvonmbrechendenTagzu viiici -
rcn hat , von selben ist auch die Parole abzuholen , die kspporrs da¬
hin abzustatten , und die gehörige Oiäm - mren von jedweder
Haupt - eotto zu schicken : Die Bereitschafft , so völlig zusammen
gerucket ist , hätt des Nachts eine doppelte Schild - Wacht zu
Pferd , welcher die Losung gegeben wird , und eine Schnarch -
Wacht , wie auch eine beym Gewehr : Diese aber so längst und
bey ihren Regimentern stehen bleiben , halten nichts als eine
Schild - Wacht vor dem Gewehr : Darbey zu oblerviren , daß
obschon eS kein Aussen - Lollo ist/Undman nicht so sonderlich ai -
lerte zu seyn bemüßiget ist , so stehet es dochgar schändlich , wann
man dorten ohne Feuer ist, und alles in tieffem Schlaffgefunden
wird : Wie man ablösen solle , wird folgends bey denen Feld -
Wachten gemeldet werden : Die alte Bereitschafft hat um selbe
Zeit , da sie solle abgelöset werden , jederzeit einen Mann auf den
egfklöe - Platz zu schicken , auf daß selber ihnen den Weg auf
den l >ollo weise , wann er etwann sonsten nicht schon jederman
bekannt ist .

Von Feld > Wachten .
§. 8. Die zur Feld - Wacht dommanclirte , rucken mit ihren

Officiern bey befohlener Stund ( welches orlljnnn um Mitter¬
nacht , da Schaarwacht geschlagen ist ) von ihrem Regiments -
k- iracle - Platz aufden jederzeit darzu 6eMmrten6energ1 . ? iirglle -
Platz,und stellen sich nach dem Rang des Regiments , allwo sie
hernach von demjenigen , der die Feld - Wachtcommr,n6iret,oder
den Tag und Inlpeökion hat , in so viel Posten und Troupen aus¬
getheilet werden,als derer nöthig seynd,dessen er sich vorhero wohl
erkundigen mußWelche alsdann durch diejenige Mannschafft
( so die alten Posten auf den karglle - Platz schicken ) auf den Ort
und Stelle geführet werden ; diese Troupen werden dergestalt
kormiret , daß ein jeder Troupe von unterschiedlichen Regimen¬
tern Mannschafft habe , ä ? ropomon ihrer Stärcke , es seyen
Reuter oder Dragoner ; die Unter - Officier werden nachdem
Rang derer Regimenter genommen , also zwar , daß der Wacht -
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meifter oderCorporcllvon dem ältesten Regiment zu der ersten
Troupe komme ; der andere Corporal von dem andern Regiment
und so fort ; wann e6 durchaus gangen , sänget man wieder auf
das neue an , dieselbe auszutheilen : Die Ober - Officier aber wer -

dennach lhremRang UNd ^ ncierinere ( den sie auf dem baralle -

Platz alsoqleich ausmachen - eingetheilet , also , daß der älteste al¬

lezeit den ? olkc > ci ' konneur oder separate Tcoupen nimmt , die an¬

dern aber zu denen Troupenzugetheilet werden ; da dieTroupen
einmahl formiret seynd , so observiret alles unter selber Troupe
die Hnciennere oderAlter , auch unter sich die Unter - Officier , und

dieGemeine nach Rang des Regiments : Das ist, daß die Mann »

schafft nicht allein dergeftalten ranZiret werde , sondern auch auf
Schildwacht , Patrouille oder anders , was commanlliret wird ,
nachRang desRegiments allezeit heraus genommen werde ; den

eigentlichen ?vllc >, wo der ? c >lko ll ' honneul - ist , conllllerirtman

aüfdenen Feld - Wachten denjenigen , der der nächste an demFeind
stehet , und wo der Feind vermuthlich am meisten zu besorgen ist ;
oder welcher viel andere kilial Posten unter sich hat ; wird hier -
infalls weder die rechte noch lincke Hand angesehen .

Damit aber dieOommanllirte auf dieFeld - Wacht sowohl
als auch andere verackements ordentlich und zu bestimmter Zeit
jederzeit heraus rucken , so hat der Officier , so vor dem Regiment
etwann die Bereitschafft hat , zu bestimmten Zeiten längst der

Standart - Wachten ruffen zu lassen : Feld - Wacht , kouraFierer ,
Weyder , Commandirte,rc . heraus ! Ist , daß keine Bereitschafft
vor dem Regiment stehet , so hat jedweder sich nach dem gewöhn¬
lichen Zeichen der Trommel zu re ^uiiren , welche die Uhr deren

Soldatenist : Alsda seynd : Die Tag - Wacht : Wann befohlen
ist eine Stund in dem Tag : Die Bet - Stund Abends : Wann

befohlen wird eine Stund in die Nacht , dann die Schaar -
Wacht : Wann befohlen um Mitternacht , oder vor anbrechen¬
den Tage : Nach diesem haben sich alle , so commanllirt seyn zu

richten , nur zwar ihre lUesures dergestalt zu nehmen , daß sie auf
die Weite und Nähe des Kralle - Platzes relletkiren , um nicht zu

spät einzutreffen . ^
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Da nun die neue Feld - Wacht von dem ? - rrg6e Platz mit

klingendem Spiel abgemarchiret , und unweit des Postens kom¬
met,so hat die alte Fcw - Wachtzu Pferd zu sitzen , die neue das
Gewehr zu erheben , und das Spiel zu rühren , welchem nach die
alte Feld - Wacht ein gleiches thut : Die neue Feld - Wacht m- ,r -
ckiret der alten linckcr Hand auf , da sich dieOfficierö i - llukretha ,
ben , lässet Weser von der alten Wacht das Gewehr sincken , wel¬
cher der von der neuen gleich folget ; sie stecken ihre Degen ein ,
und reiten gegen einander ; der von der alten Wacht verlässet fei¬
nern Camcraden alleBefehhdie er zu okterviren gehabt , wie dann
alle Posten , ^ vLnuen , Weg und Steg , und Süu - uion des Orts
ihmc ausführlich expliciret , die Unter - Officiers verlassen ein glei¬
ches einer dem andern ; derer Unter - Ofsicier lncumkenr ist , die
Schildwachten , so viel deren seynd , von der neuen Wacht heraus
rucken zu lassen, welche durch einen gleichen UnterDfficier von
der neu - und alten Wacht aus die Posto geführet werden : Da¬
bey auch Mokier viren , daß dievonder alten Wacht überbliebe -
ne Kourse . Brennholtz und Pferd - Pflöck nicht verwüstet , son¬
dern denen andern übergelassen werden : Da nun die Ablösung
geschehen , und die Posten eingerücket seynd , gebühret , daß die
alte Wacht nun die Ehre der andern gebe , und das Gewehr prse -
wmirc , welcher die neue folget : Die abgelöste marckiret demnach
mit klingendem Spiel ab, und dasie aus ioo . Schritt davon ent¬
fernet,lasset das Gewehr sincken,die neue , so beyAbmarche der al¬
ten ebenfalls das Spiel rühret,rucket alsdann in der vorigenPo -
fto ein , und sitzt ab : Der Officier bereitet alle seine Posten , be¬
trachtet die Zirusrion des Orts , und formirct seine I6ee was er
zuthun , wann ihn der Feind angreiffen sollte , theilet auch seine
Troupe dergestalten ein zum Feuer geben , gleichwie im Lxerci -
nen - Buch in der ekarFirung schon bekannt : Derjenige Officier ,
so mit der alten Wacht einrucket , hat sich nach dem Besehl zu re -
xuliren , ob er auf dem Oracle - Platz wieder abdancken soll , oder
aber , da er in das Lager kommt ä meiure , daß er vor der kroncs
bey denen Regimentern vorbey psiüret , diejenige Mannschafft
solle einrücken lassen ; die Eommandirte aber von seinem Regi -

( F ) ment
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ment führet er jederzeit auf den Rcgimenrs - ? qrgcjs . Platz , Wels

cher vor der Leib - Standart ist : Was dieFeld - WachtinLere -
moniel zu thun hat/ist beschrieben in Numero Z7- des Leremo -

niels , wessentwegen die Schnarch - eotto auszusetzen » um aver -

rirt zu werden : Da dieFeld - Wachtetwann nicht selbften stoura -

aus dem Lager mit sich genommen / wird proporrionirte
Mannschafft solche zu holen geschrcket, anbey observiret , daß
sie auch die Pferde nach und nach träncken : Da gefährliche Po¬
sten seynd/nur allezeit die Helffte zur Fütterung abzäume : Auf
allen Wachten erfordert die Munterkeit , wessentwegen man

nicht gestatten solle / daß sich die Leute niederlegen , sondern um

das Feuer herum sitzen , der Offtcier auch selbften nicht etwann

ein Lehnstuhl , Sessel , Tisch und dergleichen Gelegenheiten ge¬
brauche : Er solle ösfters des Nachts seine Posten vilmren , ob

sie »llerre seynd , die Losung nicht vergessen , die Schildwachten
ordentlich ablösen : Wie sich die Schildwachten zu verhalten ,
wie sie zu postiren , auch was der Officier auf der Wacht zu ok -

lerviren,ist mehrers in Lxplicacion derenKriegs - Articuln XXXIIl .

XXXV . XXX VI xxxlx . X! . . deßgleichen in Xi . v . wann ein feind¬
licher Trompeter oder Trommelschläger dahin kommet , zu erse¬
hen : Es werden auch nach äirusticm des Orts pari omlten derge -
ftalten ausgeschicket , daß so bald eine zurück gekommen,wieder
eine andere ^hinaus gehe , öffters , daß die Schildwachten gegen
einander psrromlliren , und dergleichen Vorsichtigkeiten mehr ge¬
brauchet werden ; Abends beyder Demmerung werden gemeini¬
glich alle Feldwachts - Posten näher an das Lager gezogen , da

wird denen Schildwachten dann die Losung gegeben , und die

Schildwachten auch doppelt besetzet , welche insonderheit des

Nachts durch einen Unter - Officier müssen aufgeführet wer ,

den ; Frühe , da man schon sehen kan , beziehet man wieder die

Taas - Posten , lässet aber vorhero hinaus p- uromllirew ob nichts
verdächtiges etwannvochanden ist ; bey ftarcken Nebel , finstern
Nächten , NegensWetter und starcken Winden , ist sich nach der

Nähe und Sicusrion deß Feindes zu re ^uliren , wessentwegen auch

zuweilen befohlen wird , daß die alte Feld - Wacht biß hellen Tag
stehen
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stehen bleibe , und erst , da man klar sehcnkan , einrücke ; in solchem
Fall können die Posten , so die alte Wacht gehalten , wohl abgelö¬
set werden , dann solche Wacht alsdann alldorten nur statt einer
Bereitschafft oder kenkorc verbleibet , die neue Wacht aber den
kotto 6 ' Kvnneui - behauptet ; wessentwegcn derjenige , so abge -
losetwird , wohl zuobiervircnhat , wann er etwann alter ist als
derjenige , so ihn ablöset , er den Lotto nicht ehender übergebe , bist
er wurcklich abmarchiren kan , dann so er einmahl den Lotto über¬
geben hat , so würde der andere ihn in ereignendenFall , da etwann
ern Feind käme » nicht commanck ' ren lassen ; ist er aber jünger ,
so ist er schuldig den Lotto zu übergeben .

Um die Parole zu schicken , seynd folgende Oblervationes :
Jeder Hauptmann oder Lieutenant,so ein a parre und von einem
andern mclepenöemenpotto hat,schicketAbends von seinerTrow
pe zu demjenigen , der die gantze Feld - Wacht commancllret , das
ist , auf ? c ! ben Haupt - Lotto , oder nachdeme die Sache eingerich¬
tet und ausgemachet ist , zu demjenigen , der die lnssettion über
alleWachtenhat , umdie Parole ; decHauptmanneinenWacht -
melster,derLieutenant den ältesten und geschicktestenCorporalen .
der Wachtmeister gleichfalls einen Corporalen , derCorporal eL
neu nüchtern ausrichtsamen Mann , so lesen und schreibenkan ,
welche hernach mit denen Befehlen und Parole alldorten abge -
fertlgetwerden,und auf ihren Posten überbringen ; und wird
hreruoer ern st ^claler Befehl gegeben , wie solches bey grösser »
oder schwachern Corpö pfleget eingerichtet zu werden : Die
kleinere Posten , so man ttlral - oder ttepenttenre Posten nennet ,
schicken jederzeit dahin , wo sie angewiesen seynd , welches orö, .
nari auf dem Laracle . Platz ausgemachet wird , und auf solche
Weiß w» e um die Parole geschicketwird , so schicketman auch dcr -
gestaltcn . wann etwas neues vorfället , gleichwie auch Abends
und Morgens die kapyorrs : Wann von demjenigen , der die
^ dachten commanölret , oder über solche dielrilpeeHon hat , et ^
was befohlen wird , so überbringet ein Lotto dem andern , wie es
die Gelegenheit mir sich bringet , die Befehl : Wesscutwegcn auch

( §) r auf
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auf dem k' argäe - Platz ausgemachet wird , welche Posten die

Orcknsnreu zu Eben haben .
Der , so dieWachten commsnclirt , hat alfogleich bey bescher

henerAblösung ferne Posten , so von ihme clepen6iren,zu berei :

ten . und die Sicugrion Wohl in Augenschein zu nehmen , obiervi -

ren , ob die Schlldwachren bey Tagrund Nacht - Posten einander

sehen oder hören können,ob sie nicht etwann durch abgeschnittene
Wege und Hvemren durch den Fern d umgegangen,abgeschnitten ,
überfallen , oder überrumpelt werden können , oder zwischen sel¬
ben durchgeschlichen ; machet demnach alle vilpostrioneg , wie er

zum besten versichern kan , daß das Lager bewachet seye,von Ein¬

fallen und dergleichen ^ ccistennm 8 - u ^ nciret ; von denen von der

6enenslitLr ausgesetzten Posten kan er vor sich nichts ohne ke -

monstrAcion verändern oder muciren , zur Vorsorge aber meh¬
rere Schildwachren oder stgtrouiilen gebrauchen , er vistiiret

Abends , um Mitternacht , und bey anbrechendem Tag .
Die Schuldigkeit einer Feld - Wacht , und dre ksiion . warum

sie dahin gesetzet . ist pure um dasLager zu . » verc - renstvann etwann

ein Feind kommet in Zeiten ^ üsrme zu geben , auf daß die ^ rmee

nach Gestalt der Sachen sich richten könne , und die nöthige l ) i -

sposinones gemacht werden ; und hat dre Feld - Wacht aus seinem

vorhinaus im geringsten nicht zu gehen und von selbem

nichtzu weichen , sie habedann alle mögliche ircstiience gemacht ,
und Fuß vor Fuß den lerramchipuciret ; dann den Feind aufzu¬
halten ist nicht allezeit möglich,Massen , so verfeind was vor hat ,
er durch seine ^ v3nr - 6rrrUen die Feld - Wachten mit überlegener
Stärckegantz leicht ck>Jsgirenlüsset ; demnach dievispr liuönge -
wachtwird,daß man öffters nach 8 : ru » cjnn des lerraim durch

die Bercitschafft die Feldwachten lecuncliren lässet , jeweilen erue

qantze öngkiste . dann öffters einen gantzen Flügel , m die qantze
Xrmee sich enZ - xiret machet ; ist demnach daslnrenrum eiuer

Feld - Dacht dem Lager bey Zeiten Alarme zu geben , und da sol¬

che den Feind nicht aufhalten kan , wenigstens durch stetes
Scharmutzwen und Feuer - geben den stolto , so viel möglich ,

trachten zu behaupten , und ist hierinnfalls dieser Unterscheid ,
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wie in allen andern Occsiionen , da man reparieret wird , die
Rerrsice 6e könne § rsce geschehe ; dann zwischen davon lauf -
fen , und sich in guter Ordnung zurück ziehen , und den 1er -
rarn wacker Fuß vor Fuß zu cljipuriren , ein grosser Unterscheid
ist, jenes eines schlechten OfficterS , das andere eines wohlver -
standigen Anzeige ist .

Von 6energi - Haupt - Regiments - Stabs -
und andern kleinen Wachten , wie auch OrckinunLen .

§. 9. Wie solche commsncliret , wo sie zusammen gezogen
werden , was sie in Ab - und Aufziehen zu verrichten haben , ist ge -
nugsamMeldung geschehen, in Kxpijc - inon dererKriegs - Articuln
XXXIl . biß Xl ^ l Zn des Eorporalen OKserv3rion8 - ? unöten dii 0.
4 . 19 . blß 50 . Des Wachtmeisters ttro . zz . Adjutanten ttro 19 .
bißr6 . 4Z - 4z . Provoßdica . 2 . 17 . 19 . 20 . 2 ^ bißzz . Wagen¬
meister d! ra . 5. Fähndrich llra . 8. II . blß 17 . Lieutenant ttro .
4 . Hauptmann Klro . 49 . biß 52. Dann Op . V. von 6ugrnilo -
MN: 2 . Z 4 - Is . 2z . zz biß - 24 . ItemLap . Vl von ceremo -
niel weitläufftig alles cxpiiciret : Dabey zu wissen , daß der , so
die Wacht hat,von niemanden andern clepencliret , als von deme ,
an welchen er angewiesen ist, darum er auch clireöie alle Bericht
dahin zu geben hat , wie auch , da cr abgelöset ist- seinen U» pporr
alldorten abzustatten hat . Etwelche irren , die glauben , daß cö
schon genug ist , wann sie demjenigen rapponiren , von deme die
Wacht clepencliret , also nicht schuldig wären , bey ihrer Nach -
haußkunfftdem Regiments - Commendanten undStabß - Offi -
crern zursppnrriren ; eö ist aber eine 6ene, „ I - Regul,daß jedwe¬
der , der auö dem Regiment commsncliretist , schuldig ist von sei¬
nen Mit - Lomm - inclirten zu rapporciren , und nach verruchtem
Dienst seine Person zu pi - ^ lennren ; dann hierinnfalls geschie¬
het nicht der kripponr des l >ostv halber , sondern wie kurtz gesagt ;
Da aber nichts sonderlich neues pMret , und der Regiments -
commenäznr nicht zu Hauß , meldet er es demRegimentö - Adju -
tanten , und kommet des andern Tags sechsten .

( § ) z Von
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Von koui-sßi, - - und Weydern .
§. iv . Weilen bey dem kouragiren öffters zimlicheUnord -

nungen mit unterlauffen , also solle jederzeit bey jeglichem koura -

8>r Ritt bey jeglicher OompsZme ein Corporal mitreiten , nebst
dem Fähndrich , so commsnöiret wird , die sammentlichekoura -
8>rer des Regiments hinaus zu führen ; welcher bey schwerer
Verantwortung obligiret ist , alle diejenige Mannschafft , welche
er aus dem Lager und vom Regiment ausführet , wieder in guter
Ordnung und ohne Abgang in das Lager zum Regiment zurück
zuführen ; und so dann haben die dompg ^ men diesem denksp -
porr zu geben , welcher hernach dem Regiments - Lommenclanren
den völligen liapporc abstattet .

Wann also in das Lager vom X4srcke eingerücket wird , und
befohlen worden fom g ^ ren z » gehen , so packet man die Pferd in
Eilfertigkeit ab : Diejenige , so dielourzum kounggiren betrof¬
fen , legen ihre ^VlonUrung ab , richten ihre Strick , Sensen und
Wetzstein , und so bald längst denen Standarten heraus geruffcn
wird , so rucken sie vor die Standart , gesattelt oder ungesattelt ,
mit oder ohne Gewehr , wie es befohlen ist, jedoch allezeit mit ih¬
ren Seiten - Gewehr,aufwelches die Corporalen wohl Acht zu
haben , und die Mannschafft vor die Standart führen , alldortcn
erwarten des mit comm- mckrtenOfficiers weitem Befehl .

Da dann alles ausgerücket , werden öiekoursz ; irer eingetheh
let ? guzclronen - weiß , ordentlich und Glieder - weiß ; marclliren
also ab ; die Knechte werden ebenfalls hinter jeder comnuenie
eingetheilet : Und weilen es sich öffters ereignet , daß das Regi¬
ment nichtvöllig auf einem Ort beysammen kom ^ iren kan,und
sich die kom - i ^rer theilen müssen , so solle der miwoMmsnü - rte
Officrer auf alle Weis zusehen , damit die Zertheilung ordentlich
und 8guku . iro »wciß geschehe , nicht eine 5g. ,ri6ron unter die an¬
dere vermischet werde , so dann keiner ohne gegebene Ordre bey
Lerb - und Lebenö - Straff sich von seinem Offner entferne , noch
voraus lauffe , sondern bey seiner Tcoupe bleibe, und allein auf

dem
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dem Ort , wo sie hingeführet "worden , und nirgends anders ^
rarern auch nicht ehender hervor rucken , biß ihnen nicht von
dem Offict - t , so E dcs RcgW- nts c°!->m-o6it-t
anbefohlen wwd : Vrelwenigcr sich unterstehen , ausser der Be¬
deckung sich betretten zu lassen , Massen der auswärts strcrffende
Provoß sie M 69ZI- 3MI' aufhencken wird , welches alles , bevor

^E^bmarchrret , Corporalen denen Leuten einzu -

^ ^ Aie völlige c^vsllerie foui -28- ret niemahlen auf einmahl ,es Ware dann eine 6energi - kous - , §e. sondern wechseln ab , und
War d - n - rst - n Lag drr rechte M. gch den andern der
Stab , ^rto ! ier - le und lnfgmerie , und den dritten Tag der lincke
Flügel , und also »lrernarive einer um den andern , oder wie der
commsnclirende General seine lr - u' ions hat solches anzustellen -
Zu solchen grossen kom - ^ iren wird gemeiniglich ein Stabö - Ost
sicrer geschicket : Zur Bedeckung derer kourasirer wird nach 5i -
rustton des Lands ein starckeö Lomm - mllo hinaus geschicket
welche die Bedeckung , und wie man pfleget zu nennen , eine Ket'
ten ziehet , das rss dergcstalten sich postiret , und seine Posten auch
theilet , daß der rZeind nicht leicht durchkomme , die kourarm - er
etwann überfalle , oder seine ^v- mc- iZe suche,gar die ^ rmeä ru

" der einen Streich anzuhencken ; wessentweqensolche Posten gegen einander zu pacromllircn haben , l ^ rricn
vor hinaus zu schicken , und ihre ? rLc3mion und Vorsichtia -
kert dergestalten nehmen , daß , wann was feindliches heraus

gleich berichten können , und nach Gestalt und
^ kours ^irer mit demTrompcten - . Stoß , Stuck -

Schuß oder andern Zeichen , und ausgemachten 8mn- ,l averci -
ret werden , sich zu rer . nren , oder solche versammle ? ! zu lassen '
Und gehöret zu solchem Merck ein wohlverständigcr Offkcier ,
der nicht etwann aus blinden solcheeonf,ss,on machet ,

der ^ur . Ze - Tag umsonst , oder etwann ein Einfall oder
größere Lnnrullon entstehe .

Wann eine solche grosse k' ourgZirunq geschiehet , gehet von
ledern Regiment ein Hauptmann und 2. Fähndrichö mit einem

Cor -
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Corporalper doms > AZme,und vom ganhen Regiment ein Cor -
poralmit 12 . auch mehr comm - ,n6rrter Mannschafft , deren der
Hauptmann einige inder ^ ^ nier - O^ rtle der kom - s ^ rer lässet , da ;
mit sie sich nicht zmuckwärts 6eb - ,n6iren . Die kourgZwers
werden öfftcrsauö Befehl auf einen bestimmtenPlatz beordert ,
zuweilen m- ucbiren sie geradvon ihren Regimentes aus : Da¬
bey jederzeit zuoblerviren , daß nian nicht renne und lauffe , die
Leute beysammen gehalten , sich unter andere Regimenter nicht
melircn , nichts anders als Graß , oder was erlaubet istkoursgi -
ren , keineswegs aber in die Häuser , Scheuren , Keller , Wein ;
und Odst - Gärtcn einfallen , oder auf einigerley Weiß , wie es
Namen haben mag , dem Landmann Schaden zufügen .

Wann kein Graß mehr ist , sondern rauhe koüraZe geholet
wird , oder auch hart Futter , so ssts um so viel härter , daß alles in
der Ordnung gehe , also soll der Officier wohl zufehen,wie er solche
Fütterung aus den Häusern nimmt , ohne daß man in die Zim¬
mer einbreche , das Haus ausplündere , oder gar in Brand stecke :
Zuweilen werden Scheuern undHäuser numerirt , in diesem Fall
soll sich keiner unterstehen , in des andern Numero mit Gewalt zu
gehen,noch die Numero auslöschen,oder gar falsche dacaufschreir
ben : Die Zglvggugröirte Häuserseynd ebenfalls zu rei >ettiren .

Der Officier , so die koura ^ rer hinaus führet , soll stets her¬
um retten , und die Leute antreiben , daß sie hurtig ihre Schwedi¬
sche oder Sattel - Bünd machen , aufladen , und jede Compagnie
mit ihrem Corporal , so bald sie fertig seynd , sich nachHauß bege¬
ben,dieOfficiers abermit ihrenLomrmllirten,so lang verbleiben ,
biß das gantze Regiment mit der kourgZc im Nachhauß - ^ lsrcke
begriffen ist , welchem sie hernach folgen , und also nachtreiben .

Im kourgxiren müssen diejenige Officiers , so solche hinaus
führen , vor alle Excessen , so die kour ^ rer begehen , reiponcliren ,
wann sie nach Möglichkeit solches abzuwenden nicht gethan ha¬
ben , und da sie es gewust , nicht also gleich llermnciren ; und ist es
öffters geschehen , daß mancher seiner ckar ^ e nach Gestalt der
Sachen darüber verlustigst worden , oder anders Übel erfahren
müssen : Deßwegen einem jeden solle gesagt werden , daß täglich

ein
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rill oder auch zwey Profosen mit dein Hencker und ?- ,rerausge -
hen,und comm - mcj . rte bey sich haben , welchen in allem Ernst ,
und bey Leib : und Lebens Straff anbefohlen ist , wann sie auf
dem bourgzwen jemand ausser der Ordnung oder Bedeckung Wi¬
der Verbott antreffen , also gleich in und >n lnco aufge¬
hangen werden , das Pferd aber nicht von sich geben , biß ihnen
davor von dessen Eigenthümer 15 . fl. bezahlet worden , wovon
ihme Profosen 9 fl. und 6. denen Ommanciirten zugesprochen
wird : Das Kayserliche Dienst - Pferd aber zurückgeben , wann
der Mann , so solches geritten , clenuncire - t ist , und abgestraffet
worden ; und dieses zwar , wann es auch des commanckrcnden
Generalen Livree wäre : Weilenaber die Profosen nichtüberatt
seyn können , sollen die comwanäirte Officier diejenige , so sie ex -
ceclirend finden , durch Oommsnclirte in Arrest nehmen , und in
das Lager bringen lassen , und sodann ihr OeliLkum anzeigen ,
und wann derOfficier,so darzu commLnckretist , durch die Fin¬
ger sehen wollte , und sie deßwegen angegeben worden , zur ernstli¬
chen Verantwortung mit bestem Fug gezogen wird . Bey der
Heimkunfft fraget der mitcommgncllrte Corporal von ein - zu an¬
derer Standart , ob die koura ^irer alle zu Hauß seynd ? erstattet
den k- ipporc dem Hauptmann , oder mitcommanöirten Officier ,
welcher hernach dem Regiments - Commendanten und Stabs -
Officiern rnpporriret , ist es eine solche bour . iZe , daß etwann die
Inspeökion über solche koursgirer ein Stabs - Officier oder auch
Hauptmann hat , so muß der Officier , so die koursgirer des Re¬
giments geführet , selbst in seinem Quartier den kappte demsel¬
ben abstatten , welcher kapporr hernach lucceMve biß an den
Lommanclirenden Generalen laustet .

Auf die Weyd wird orclinar , ein Fähndrich mit einem Cor -
poral und i r . commanclirten geschicket, solche werden ebenfalls
bey denen Standarten , wie die kouragirer heraus geruffen , ru¬
cken auch eben in solcher Ordnung heraus , und hat der Officier
eben solchekrsecaucion zu nehmen , und zu oblerviren , daß die
Leute nicht auseinander lausten , auf Plünderung und Mausen
sich begeben , noch Wein - und Obst - Gärten rumiren rc . Man

( G ) mar -
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w- rrckiret in die Nähe , wo schönes und gutes Graß ist , da sollen
die Pferd allein , oder paar mit paar bespannet werden , zuweilen
da kein Schatten ist, werden die Pferde , ehe die grosse Hitz ein¬

fällt , wieder in das Lager zur Stangen geführet : Des Fähn -
drichs mit der Unter - Officier Incumbenr ist , daß sie AGt haben ,
wann eine Unordnung unter denen Pferden entstehet , sie durch
die Lommanckrte die Leute ausweiden lassen , und einer dem an¬
dern heiffe,und nicht alsogleich unter dem Schatten faullentzen
lassen ; dabey auch nicht zulassen, wie es aus Faulheit öffters ge¬
schiehet , daß sie die Pferde gespannter in das Wasser träncken

treiben , auch öffters , wo grosse ?r - ecipinA mit Gräben seynd ,
aus ihrer Unachtsamkeit die Pferde die Hälse brechen , und Un¬

glück entstehet ; dergleichen mehr Obu - inmone « seynd zu beob¬

achten : Wegen dem k- lpporr zur Nachhaußkunfft hat es gleiche
Bewandnuß , wie von koursZirern gemeldet worden . Vlll . Cor -

poralsOblervÄt >ons - kunKen,djuwerc > Z5.

^ laro6e - Ritt .

§ . n . Da wird orömLneinFähndrich commgnäiret,wel¬
cher mit einem oder mehr Corporalen und commsnclirterMann -

schafft nach <) u,nrität der Grolle , alle übel berittene , das ist ,
krumme , gedruckte und beschädigte Pferde , und krancke Manns

schafft vom Regiment führet , zuweilen werden solche voraus ge¬
schickt , zuweilen zuruckwärts gelassen, nachLonjunKur , wie man

des Feindes halber sich prLcrmriomren muß : Orcimsn aber mar -

ckiret solche in der Kühle , daß ehe die grosse Hitz einfüllet , sie in

das Lager srriviren könne : Da hat der , so solche führet , zu n bler -

virenchaß er sich nach denen Kräfften der Menschen und Pferde
regulire , unterweilen einen Halt etwann im Schatten mache ,
und die Grolle rasten lasse , Wohl Acht habe , daß die gedruckte ,
krancke odermattePferdenichtbestiegenssondernbeydem Zügel
geführet werden ; seine Obsicht ist ebenfalls , daß niemand zurück
bleibe , noch voraus lauffe , in das Gerraid nicht mi,rcbiren , in

Wein - und Obst - Gärten einfallen , oder andere bxcell ' en begehen ,
er
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er. muß alles,wie er e6 übernommen , ohne Abgang wieder nach
Hauß bringen bey schwerer Verantwortung : Hernachmahlen
denen z . Stabs - Officiern feinen Rapport abstatten .

kgfckinen - und Schany - Arbeit .
§. 12 . Solches kommet absonderlich vor bey Belagerungen ,

wo eme gewisse Qpanrire kalcbinen von einem jeden Regiment
verlanget wird ; da wird nach kroporcion so viel Mannschafft
zwar ohne Gewehr , jedoch mit gesattelten Pferden commanlli -

ret , welche ein Hauptmann , Lieutenant oder Fähndrich ( nach
Stärcke der Mannschafft ) führet , solche nehmen den gehörigen
Werckzeug darzu , so sie von der Artillerie empfangen , und her -
nachmahls wieder ordentlich überlicffern ; nachdem die kalcbi -
nen in angeordneter Länge und Dicke verfertiget , führen sie sol¬
che der Zwerg nach über dem Sattel aufdaö bestimmte Ort , wel¬
ches oben beydemHenchee - Xlajor , Artillerie - ?arc , oder bey
Eingang dcrlrenckeeist ; lässetsich berOffieiervon demjenigen ,
der sie übernimmt , ein Recepille geben , welches Recepiüe her -
nachmahls dem 6riga <lier - Adjutanten übergeben wird : Zuwei¬
len wird auch einige Mannschafft zur Schantz - Arbeit zu Fuß
commancliret , da empfangen sie gegen Quittung das nöthige
Schantz - Zeug von der Artillerie , und nach gethaner Arbeit lief -
fcrn sie solche wieder dahin ; hiervon besehe Lxplicacion derer
Kriegö - Articuln XLV . blro . 12 . Schantzftreich .

Von großen Ritt oder Lommanäo .

h. IZ . DieseSwill so viel sagen , daß aus dem gantzenOorpo
von der Lavallerie . sowohl Reutern als Dragoner - Regimen¬
tern , nach Rroporrion jedes effeLliven und dienstbaren Stands ,
so viel Mannschafft von jedem Regiment mit gehörigen Ober -
und Unter - Officierncommancllret wird , und solches veracbe -
menr einem Ober - oder Stabs - Officier , zuweilen auch Genera¬
len eines höher » Okaratters übergeben wird , welcher nach Be¬
fehl des comMsnckrenden Generalen ausgeschickt und beordert

( G) 2 wird ,
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Wird , etlvann dem Feind Abbruch zu thun , zu recognolciren ,
Stuck , Proviant , oder dergleichen zuconvo ^ iren , ein

Ort zu reeoznolciren , solches zu überrumpeln,auch zuweilen vor

der ^rmeezumarcdiren , oder die Girier - Oarcle zu halten , und

dergleichen mehrer Lxpeclirionen halber vom commancüreuden

Generalen die lnllruökiOn und Befehl bekommet : Unter welchen
auch die Partheygänger und deren verackemenrs verstanden
werden ; weilen aber unendliche dergleichen Lxpeäiriones auch
unendliche prsec ^ mionen , Ohchrvscinnen und Anstalten erfor¬
dern , also kan hierinnfalls über jedes , ohne ein ä parke gantzes
Buch zu beschreiben , kerne weitere Erklärung gegeben werden ,
als was Zenoralirer dabey zu beobachten ist, und remürire solches
arffdas von mir gemachte Büchlein oder kxrraK aller mllicari -

fchen Opersrionen , vielmehr aber auf erneö jeden eigene Lxpe -
rienr , vexrerire und Loncluire -

Wann nun die Lommsnöirte von jedem Regiment um be¬

stimmte Zeit durch den Officier , so darzu commaouiret ist , längst
denen Standarten bey demRegiment heraus geruffen seynd,und
von jeder OompsAme dre Mannschaffe bey der Lew - Standart ,
als des Regiments orclinan parscle - Platz versammlet , so wer¬

den sie geftcllct , nervlich so viel Mannschafft von jeder Ompa -

Fk' äe in das erste und andere , und so ferne z. Glieder formiret

werden , m das dritte Glied : Von bannen marcdiren solche auf
den 6enera ' . Oracle Platz , oder dasjenige Ort , wo solches gan¬

tzes vecachLmem sich zusammen zu ziehen beordert ist : Alldor -

tcn stellen oder schliessen sie sich an , nach Rang ihres Regiments :
Die Dragoner aber auf beyde Flügel ; da nun die völlige Mann¬

schafft zusammen gekommen , und ein ftarckeS Lommanclo ist ,
wo man Troupen iormireu muß , so besiedlet der Officier dre

Troupen zu machen , und commanäiret solches seinem Chara -

Lke,e gemäß dem Adjutanten , oder dem Mitcommanclirten

Obrist - Wachtmeifter ; die Herren Ober - Officiers tretten also

gleich zusammen , die Herren Hauptleute und Lieutenants ma¬

chen unter sich ihren Rang oder ^ nciennere aus,UNd da solches
gesche -
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geschehen , melden sie es demjenigen , der die Troupen toTmirct,
welcher solches aufschreibet .

Indessen , da solche ihren Rang ausmachen , thut derjenige ,
so die Troupen ioemiret , die gehörige Mannschafft heraus ruf -
fen , also zwar , daß ein jeder Troupe von allen Regimentern
Mannschafft und Unter - Officier ä Lroporrlon ihrer Stärcke ha -
be ; wann also von einem Regiment das zum ersten Troupe erfor¬
derliche ( ^ uanrum heraus geruffen wird , so rucken solche Oom -

psZme weiß unter sich heraus ; gesetzt , es würden 4. Mann von
einem Regiment zur ersten Troupe begehret , so sänget von selbem
Regiment einer von der Leib r LompLzme , einer vom Obristen ,
einer vom Obcist - Lieutenant , und einer vom Obrist - Wachtmei¬
ster heraus , begehret man etwann zu Formirung der andern
Troupe wieder4 > Mann,so rucken solche wiekurtz gesagtvon fol¬
genden dlompJFmen aus , und wann es völlig ist ausgegangen ,
sänget man wieder an : Was von Unter - Officiern von einem Re¬
giment gefordert wird , rucket jederzeit der , so älter ist, hervor :
Also zwar , daß der Wachtmeister und Corporal von dem ältesten
Regiment zu der ersten Troupe komme , der Corporal von dem
andern Regiment , und so fort , wann es durchaus gangen , man
wieder vom ersten Regiment ansänget auszutheilen : Da nun die
Troupen alle kormlrt worden , die Ober- Officier nach dem unter
sich ausgemachten Rang und Hnciennere eingetheilet , das ist ,
daß der älteste Hauptmann die erste Troupe auf dem rechten
Flügel , der andere die andere Troupe auf dem lincken Flügel ,
und so fort in Ordre 6e Spille , ( wie in des Obrist - Wachtmei¬
sters Obi ' ervsr . dko . 82 brß86 . das Regiment sich zu stellen hat )
jeglicherseinem Lotto 6 ' Konneu ^ oder Rang gemäß sich gestel¬
lt , werden die Lieutenant ebenfalls also eingetheilet , wann aber
aus diesen Troupen eme8ubller ^ Kirung ist, so nimmt der älteste
Lieutenant jederzeit die ieparare Troupe .

Es ist allezeit gut , daß in solchem grossen verschewenr die

Troupcnvonaller Mannschafft derer Regimenter mellret wer¬
den , Massen , da es öffters zu starcken Treffen kommet , ein Regi¬
ment das meiste einbüssen tönte , und allein leiden thäte .

( G) z Wann



54 Von unterschiedlichen Diensten .

Wann ein solches grosses vecackemenr , so theilet mau sol¬

ches in so viel Troupen , wie hernach gemeldet wird .

Nemltch aufbende Flügel einen Corporalen mit w Mann ,
nach solchem emen Wachtmeister mit l 5. dann ernen Lieutenant

mit 20 . daß also solche kleine Troupen die ^ vanr - 6arge und lie -

troZ3l - 6e desvetÄckrements halten ; und seynd solche kleineTrou -

pen gegen dem reZulirtenFeind in engen und encrecoup - rtenLand
gar dienlich , damit man vornen , hinten , und auf denen Seiten

alles observiren und reco §noiciren könne , um in keine feindliche
Lmbuicaclen einzufallen : Auchwannman den Feind attaguiret ,
und angreiffen will , solche wohl zu gebrauchen seynd , etwann ein -

zuhauen,in die klangue einzufallen , den Feind von zuruckwärts
abzuschneiden , und dergleichen ; Massen solche Tröplein,wann sie
auch repouMrt werden , sich gleich wieder herstellen können,und
durch die grössere Troupen ohne Lonkullon lecunckret werden ;

auch da man in völliger kronce den Feind straquiretund pouMret
hat , diese kleine Flügels - Tröplein zum Nachbauen , und den

Feind zu verfolgen gebrauchtwerden können : Imrerüirenaber
zum Scharmuzieren , und den Feind aufzuhaltenemplcüret wer¬

den , und von denen grösser » Troupen in der Ordnung tourem -

rct : Seynd also solche kleine Tröplein gleich denen Hussaren zu
gebrauchen ; dann ohne diesen gar langsam zugehet , wann man

erst solche commLnclirenmuß,und im Angesicht des Fcinds aus

denen grossen Troupen herausziehen .
In solchen grossen veräckemem ist besser,daß man alle die

Dragoner aufdieFlügel in ^vanc - Oarcleundkerrogsrile nehme ,
aus solchen Troupen rormwe , und die gehörige Dragoner - Offi -
cier darzu thue ; die dnirgMer - oder Reuter - Troupen aber in der

Mitten behalte , Massen solche wegen Leichtigkeitdcr Pferden auf
denen Flügeln besser können gebraucht werden ; da auch die Dra -
goncrinvörfallenderOccJüonzu Fuß zu cKarZlren haben , und

nicht schuldig seyn denen emi - LMem solches zu gestatten , ausser
in der äussersten Noth ; Massen solches denen Dragonern allein

gebühret , sie auch deßwegen exerciret werden , auch ihre Pferde
mit denen Reutern nicht kuppeln könnten , man auch sonften mit

denen
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denen schwehr cuii - üKrten Männern nichtsosZirenkan ; dievor -
besagte kleine Tröplein sollen aber allezeit von allerMannschafft ,
sowohl Reutern als Dragonern , meliret seyn , als welche zum
meisten k>- ,rZrch ' ret werden .

Wann also ein solches Detackemem dergestalten eingethei¬
let ist , so obseiviret jeder feinem ebarsKere gemäß , was fonsten
bey der ^ rmee oder Regimentern ein jeder zu verrichten hat .

Wann das vergckemenr , es seye klein oder groß , msrcliiret ,
so erheben sie das Gewehr , diese , so Spiel führen , rühren dassel -
be,ausser nach demZapffenstreich : Sie rucken in das Lager ein
und aus , csmpiren auch , wie gewöhnlich bey denen Regimen¬
tern prsKiciret wird : Halten vor jeder Troupeim Lager statt
derStandart - Wachtz . Mann zur TroupemWacht : Die Pa¬
role und Befehl werden bey demQuartierdesclommgncliren -
den ausgegeben , nach Gestalt , daß dasvecackemenc eingethei¬
let ist .

Jeder Officier , so commancliret wird , hat sich bey dem Re ^
gimentö - eommen6gmen anzumelden , die Befehle des Oeracke -
menrg wegen empfänget er von selbem , an deme er angewiesen
ist , oder demjenigen , so dieses Oerackemenr ausschicket , wessent -
wegen er auch wehrender Zeit von selbem clepenöiret , und nach
dem verrichten Lomm3nclo selbem auch chreöke den liapporc
bringet .

Da sich ereignete , daß zwey Officiers eines gleichen ckara -
cters eintreffeten,und zwischen ihnen ein Rang vissure vorkäme ,
und solches nicht gleich könnte clecichret werden , so müssen solche
auf die vecilion desjenigen stehen , so das verackiemenr com -
manöiret ; wäre aber solcher viipur zwischen zweyen , so das
comwanöo prLtenclirten , so müssen sie auf die Deciüon desje¬
nigen stehen welcher gleich nach ihnen der Ordnung nach das
Onmwancio hat , und dieses zwar , um daß die Herren - Dienste
nicht leiden ; und haben die Untergebene solchem hernach zu van -
ren . Es prsejuchciret jedoch nichts demjenigen , so unter Lom -
msnäo bat stehen müssen , vor das künfftlge , dann es bloß und
allein nurper inrerim also ausgemachet wird , um allen Incon -

vem -
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vemenrien,so in dergleichen Fällen sich zutragen , vorzukom¬

men,und kan nach verrichter Sache derjenige l ) up » c mit Gele¬

genheit bey compecenrer lnlianr ausgemacht werden .

Der ausserhalb commanöiret wird , und empfänget etwann

die Parole nicht schrifftlich von dem Lager auf etwelche Täge ,
der giebet solche bey seinem verackemenr selbsten nach seinem

Belieben . Was weitcrs bey vetKcKemenren zu obtervirm ,

wird mehrers ersehen aus Obtervac . des Adjutanten ttro 19 . biß

27 . Die Orakinier und Orenaäier thun bey der ^ rwee , vec -

mög ihres lnttiruri keine 0r6inari - Dienste , und werden solche

Compagnie weiß , oder aus denenselbenso vielMannschafftäe -

racbiret , worzu auch derer Officiercommancliret werden : Und

hat sich deßwegen keiner zu weigern,wann einQrenaciier - Offi -
cier kranck ist/ daß ein anderer von dem Regiment , auf dem daS

stehet , dahin gehe .

Es ist nichts schändlichers und nachläßigccs , als wann die

< 7ommsn6irte von einem Regiment nicht auf bestimmte Stund

auf dem psracle . Platz erscheinen , oder da etwas unversehens
cvmmgnckret wird , allezeit eine lange Zeit brauchet , daß man

die clommanäirte zusammen bringe , wesseutlvegen in der

wann vielfältige Lommsncien ausgehen , jederzeit bey

jeglicher Lompagnie 6. Mann , an denen das Lommanclo ste¬

het , commanöiret sollen werden , und zwar täglich , darzu ein

Hauptmann , ein Lieutenant , und die gebührende Unter - Offi -

cier ; damit , wann einige Lommanclicte , es mag seyn im Bar¬

che oder Lager,vom Regiment verlangctwerden , gleich , so viel

es austräget , auf das erste Herausruffen ausrücken können :

Also gehen die Lommanclo schleunig fort , das ist zu verstehen ,

daß diese Commanclirte , biß sie verlanget werden , mit ihrem

Sattel und Zeug und Zugehörigen dergestalt in Bereitschafft

stehen , daß sie samt Sack und Pack fix und fertig seyen ; sich auch

auö dem Regiment nicht begeben .

LEU !
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Voll Ollsrnilonen .
^ WMeilen es sich öffters ereignet , daß die Dragoner zu Fuß

Dienste thun müssen , auch gantze 6uarr » ' fonen al -
lein , oder mit der Infanterie zu versehen haben , also
habe vor nöthig erachtet , davon einige Information

zu geben , auf daß man sich darnach reZuliren könne .
i mo Ich habe ößters pro §c contra reden hören , ob man

auch mit der Manän - rzu Fuß auf die Haupt - Wacht , in eine
Ouamiion ziehen solle,so von welchen approbiert , von denen mei¬
sten aber nicht ; ich erachte auch , daß es auf eine Haupt - Wacht
nicht nöthig ist , wie dann auch aufdie 6enera ! - Wacht ; dann
ich gar offtgesehen,daß sie dieLllanllarr abgeschafft , oder da sie
deßwegen befraget worden , es nicht haben wollen ; wohl aber ,
da man mit gantzer Compagnie oder Licallron zu Pferd die
Wacht hat .

r6o . Es begehret öffters die Infanterie , daß die Dragoner
in Ouarmioncn mit ihnen Dienste thun sollen,jedoch in solchem
Fall seynd die Dragoner niemahls mit ihnen zu meliren , sondern
man solle ihnen ä parce Posten geben : Da man etwann zu Fuß
paralluet,gebühret der Infanterie in 6uarnilon die rechte Hand .

^
zrio . Die Dragoner , so zu Fuß wachen müssen , solleneben -

falls nicht mit der Infanterie aufdie faralle ziehen ; sondern ihre
Thor und Lotto a parce haben samt ihren Offreiern , welche die
kapporrs zu dem Lommenllamen und Platz - XIajor schicken , wie
diese von der Infanterie .

4- to . Ich habe gesehen , daß die FLHndrich von der Infante¬
rie praerenclicet haben,mit denen Leib - Fähndrichen zu roulliren ,
Massen dieLeib - Fähndriche von der Inkancerie . nichtwie bey uns ,
Lieutenants - Dienste , und keine andere ausser des Regiments
versehen ; ist ihnen aber die Decillon von einem Löblichen Hof -
Kriegs - Rath kommen , daß die Leib - Fäbndriche von der Lavalle -
rie und Dragonern allezeit als jüngste Lieutenants zuconllcler ! -

( H) ren
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ren seyn , welches eine uralte Sache ist , und dabey seinVerbleis
ben haben solle . .

^co . Wann also ein Dragoner - Regiment allein , oder mit

andern Regimentern in 6uarmlon heget , so ist aufdie Ruhigkeit
zwischen ihnen , der lnfrinrerre , Reutern , oder äisserenren

nen hauptsächlich Acht zu haben , der darwider handelt , ist in

Straff des LommencUnren währender 24 . Stund verfallen ,
und andern zumExempel mit unausbleiblicherStraff zu belegen .

bco . Solle Sonm und Fcyertagc um eine gelegene Zeit die

Meß gelesen werden,daß der gememeMann dem Gottes - Dienst
beywohnen und abwarten könne .

7mo Dre Sauberkeit in denen LZiernen ist vor allen höchst
nothwendig , damit durch den Unflat das Ungezieffer nicht über -

hand nehme , und dardurch Kranckheiten entstehen , dann auch
solle die Stadt angehalten werden , daß der Platz , wo die Haupt ;
wacht ist , sauber allezeit geputzet werde , wie dann auch über den
karalle Platz , wann eö möglich , keiner fahre .

8vo . Niemand , es seye dann ein Ober : oder Unter - Officier ,
solle sich von der X4ilir , nach geschehenen Zapffenstreich auf denen

Gaffen finden lassen , es seye dann , daß sie der ? atrouü ! e mit kun -

ösmenr darthun können , daß sie von ihren Obern Verlaub , und

in Diensten verschicket werden , die Lonrr - ivemenrcn werden ,

nachdem sie vorhero auf der Hauptmacht verarrestiret , nach
Befund der Sachen abgestcafft .

9no . Wessentwegen auch gut ist , wann man eö zuwege »
bringen kan , daß denen Bürgern anbefohlen werde , daß keiner

ohne Licht oder Laterne gehen solle , sonsten selbe aufdieHaupt -
wacht sollen geführet werden .

Ivmo . Kein welcher der Ougrnison übergeben
worden , kan ohne des ( ^ nmmenllgncen , Majors cle elace , Wissen
herausgenommen oder abgeftrafftwerden .

I IMS . Alle exrrs ekrlu8 , so bey einem oder andern Regiment
sich ereignen , seynd dem Lommencismen der Vestung ordentlich
anzumelden .

I2M0 .
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i2mo . Dre Regimenter haben zwey TäqvorAusgang ei¬
nes jeden Monats eine ordentliche Monats - Dienst - und Provi¬
ant - libelle einzugeben » als auch alle Samstag den Krancken -

LxrrsK , dabey die Zustände anzumercken , und solches zwar vor

allezeit ohne Erinnerung ; auf dieses ist absonderlich Acht zu ha¬
ben , damit der Commenöanr , welcher von Zeit zu Zeit von seiner
Ouarnilvn relsriomret , wann denen Troupen etwas m3Nßiret ,
es remonllriren könne , auf den andern Fall alles vorkehren kön¬

ne , daß die Krancken in Spitälern oder 3 p- n- re Häusern wohl

versorget , und wieder aufgeholffen werden , auch wegen concs -

Liolen Kranckheiten seine Xletures nehmen könne .

IZtio . ImFalleines ^ . ilgrmes , oderFeucrs - Brunst,finden
sich die LompgZm ' en auf ihren Myrten ^ liarme Plätzen mit
Ober - und Unter - Gewehr ; man sott deßwegen jedwederm Regi¬
ment so viel Alarme - Plätze austheilen , auf daß in Las » ,daß es

vonnöthcn ist,keine Lonfullon entstehe , dann nichts bcssers ist ,
als wann alles so cüiponiret , daß man in creignendenFällen nicht
zu viel Oi ^ollcionenerstzu machen habe .

14W . Die <l ! ,v ! ,ilLr,e sattelt alsogleich , und rucken vor die

Casernen , halten ihre Sack und Pack in Bereitschafft , man lässet
einen Corporal und von jeder compagnie z« Mann , um die Ca -
fcrnen zu bewachen , lässet von der Mannschafft , so auf den Platz
kommet , so viclals vonnöthen zum Löschen commsnlliren , ande¬

re , so die Leute , welche sich plünderns halber in die Häuser verfü¬
gen , auseinander jagen , und davon abhalten ; wessentwegen , so
bald eine Brunst entstehet , ist alsogleich eine Wacht dahin zu schi¬
cken ; habe auch in Feuers - Brünsten unter andern guten An¬

stellungen gesehen , daß die Mannschafft zum Löschen comm - m-
cliret wird , welche vorhero jederzeit die Patron - Taschen able¬

gen , von dem Wasser oder Brunnen an , biß zu derBrunst in einer
Linie rsngiret worden , von Hand zu Hand , die lederne Feuer -
Geschirr voll Wassers in Geschwindigkeit darreichen , und die
leere wieder von Hand zu Hand zurück bekommen .

15ko . Es sollen auch die commsnckrte Wachten alle aufdem
Laralle Platz ohne weiternBefehl zusammen kommen , und wann

( H) 2 sie
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sie noch nicht commsneliret wärew die Regimenter alsogleich oh -
ne weitere Ordre , ein dergleichen szusnmm geschwind comman -
cliren ; die Wachten aber . so Nicht auf dem Oracle Platz abge -
theilet werden , als die Regiments - Wachten und dergleichen , ge -
hen gerad aufihren ? oiio , daß also die sämtlicheWachten verdop¬
pelt seynd ; man schicket auch Oeracbirte zu des Lenersl oder
CommenUgmen Behausung , wie dann auch zu andern , vor die
Man Lonliöerarivn hat .

i6ro . Auf Feuer und Licht ist wohl Acht zu haben , wessent -
wegen man nicht mit Spänen statt des Lichts herum gehen solle ,
gleichwie absonderlich in denen Quartiern auf dem Land die -
Bauern es pflegen zu thun,zu demEnde auch dre Lieutenants und
Fähndrichs in denen Casernen fleißig vieren sollen , auch zuse¬
hen , daßdie Caminen von Zeit zu Zeiten wohl gekehret werden .

i7mo . Um io . Uhr aber muß alles Feuer , sowohlbeyOffi -
ciers als Marcketendern ausgelöschet seyn . der darwider bandelt ,
hat eine exemplarische Straffe zu erwarten , nicht weniger die
Officiers , so daran schuldig wären , und weilen dergleichen Un¬
glück öffters entstehen , daß man das Holtz auf denen Ocfen , Her¬
den , oder in denen Caminen trucknet , also wird solches Kdiolnre
und unter schwerer Straffe verbotten ; ist ein Camin nicht im
besten Stand , so soll der Officier es3viiiren,aufdaß man selben ,
so dievispolirion deßwegen hat , darzu hakte , daß dte ttepsrsuon
geschehe .

i8vo . Daeine Feuers - Brunst entstehet,solle derOfficier ,
so etwann darzu geschickt wird , seine Soldaten zu comm - mcHren
haben , die aber von Seiten des Magistrats , die Burgerschafft ,
und einer dem andern helffen , noch aber weder in Worten noch
Wercken übel rrattiren , wie dann auch dencnienigen , so in solcher
Noth ihre Sachen tslviren und retten , nichts hinweg nehmen ,
oder selbstendasHauß plündern , beyLebens - Straff .

i «- no . Wann etwann ein grosser SturnnWind sich crhebe -
te , so soll derPlatz Major dem Lnmmenckmren sv- iircn , welcher
dann Werbstrclch auf allen Posten wird schlagen lassen , um d. e
Leute zu svillren , daß sie aufdus Feuer Acht haben,und m allen

Oesen ,
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Oefen , Caminen und Herden das Feuer auf einmahl auslöschen
solches dreUnter - Officter villciren .

2Qmo . Der Platz - Major , oder der solche Dienst verstehet ,
solle monatlich die Casernen bereiten und vilmren , ob alles in au -
ten Stand ist, er hat auch wöchentlich das Gewicht derecAeisch :
hacker und Becken des Proviant - Amts villriren zu lassen durch
die von der Stadt darzu expreke vepmirte , darzu man euren
Corporal mit6 . Mann geben kan , wann man einiges verfälschet
findet , die Leute gleich in Verhafft nehmen , und der Stadt - juiii ?
übergeben,da ste die gebührende sulii ?zu thun versprochen haben ;
das ist diejenige , so darunter gehören , als wider welcher lüivilc -
8 > 3man nicht handeln kan ; solche Bewandnuß hat es auch mit
denen Arrestanten der Burgerschafft , so etwann die ? 3krouille
oder Wachten , wegen gehabter Händel in Arrest genommen .

2imo . Der Magistrat solle auch öfftcrö die Bordelsund
Dienstloses Gefind exrerminiren lassen,und die verdächtiqeHäu -
ser mit Hülff der 8c >Ici3retc3 viüri ' ren .

rrclo . Der Platz - Major hatAchtzu haben , daßdieBurger
nicht etwann bauen , oder Gärten anlegen , wo es der kHüca .
rion nachtherlig ist , oder selber Grund und Boden .

2Zt >n. Denen Soldaten ist gleichfalls nicht erlaubt , in de¬
nen Gräben zu fischen , oder eur - und anders Holt ; zusammen zu
klauben , Graß abzuschneiden , rc . noch weniger Pallisaden aus¬
rechen , oder die umgefallene wegtragen .

2g. r0 . Man solle denen Bürgern gleich in Anfang befehlen
lassen keineMontlrungs - Sorten,es mag alt oder neu seyn,denen
Soldaten abzukauffen , wie dann auch weder Gemeinen noch
Officiern zuci - eclir . ren , dann ste keine Bezahlung vom Regiment
aus zu hoffen werden haben .

2 >ro . Dre Wachten bey denen Thoren sollen nicht zulassen ,
daß jemand dahin komme , etwas von denen Bauern , so etwann
Vitiu g . cn herein bringen , zu kauffen dann dieseVorkaufferoröi -
N3n dahin g- chen, um alles aufzukauffen,und es hernach zu ver -
theuern , sondern es solle alles auf dem Platz verkauffet werden .

26co . Es soll auch von dem Magistrat aus eine ^ sx ^ aller
( H) z Vitiu -
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x^iekualien gemacht werden / damit aufdenenMarckt - Plätzenkei -
neZwtstigkeiten entstehen,auch billig ist/daß derSoldat dabey be¬

stehen könne , wessentwegen so wohkim Feld , nemlich dem Haupt -
Quartier , oder 6u3rmlon man trachte , daß alles um einen billi¬

gen Preiß zu bekommen seye , und unter grosser Straff,weder auf
Strassen , noch bey denen Thoren nicht das geringste verkauffet
werde ; um dieses in eine schöne Ordnung zu bringen , habe in
wohl reguürten Städten gesehen , daß man zu gewisser Stund
erstens einen Fahnen ausstecket,vor welcher Aussteckung keiner

nichts verkauffen darff , gehet auch einer vom Magistrat herum
mit denen Stadt - Dienern , und so bald sich jemand auf dem
Marckt beklaget , daß er theurer als nach der auf dem Marckt

aufgchenckten llaxa - Tafel etwas bezahlen müssen , solcher Ver -
kaufferbeym Kopff genommen , eben auch wann die Vittualicn

verdorbenscynd,oder unzcitigcs Obst undFrüchte,odecgar zu
junges Fleisch , wie dann auch in Sommers - Zeit Schweinen -
Fleisch,und dergleichen verkaufst wird , solches so gleich auf die
Erden geworffen und verdorben wird , den Ubertretter dieses
Verbots mit priionund Geld - Strasse beleget . Ebenfalls hat
der Magistrat wegen derMüntz oder derselben Valuta eine Ord¬

nung zumachen , um allen Zanck undRaufferey zwischen Sol¬
daten und Bürgern zu vermeiden .

2/mo . Kein Regiment hatFug und Macht mit Ober - Ge¬
wehr auszurücken , eöseyezumLxerciren,Begräbnuß,Lxecurion
oder andern Sachen willen , sie mögen Namen haben wie sie im¬
mer wollen ; vielweniger ist ihnen erlaubet das Gewehr zu lösen ,
oder die Trommel zu schlagen , es seye einschichtig , oder gesamt .

28vo . Denen Regimentern wird freygestellet , ihre Fahnen
bey sich selbsten zu verwahren , oder um die Wachten zu ersparen ,
auf die Haupt - Wachten zu bessern , allwo sie selbsten solche ver¬

machen : In dem ersten Fall wird dem Lommenll - mren des Regi¬
ments oder öat - ullon seine orllinariSchild - Wacht , und über sol¬
che noch eine mit gepflantzten kajoner bey denen Fahnen gestat¬
tet , in dem letzter » bingegen bekommter nichts , als die gewöhn¬
liche Schildwacht von der Haupt - Wacht ; wollte der Regi¬

ments -
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ments - Lommenclanr drEtandarten und Paucken lnsemem
Quartier beysammen halten , so hat er die gewöhnliche Wacht
von einem Corporalcn und 12 . Gemeinen mit einem lambou, - ,
welcher alle gewöhnliche Streich schlüget . Würden aber die
Standarten bey denen Hauptleuten gelassen , so gehören die
Standarten im Winter und Friedens - Zeiten in des Daupt -
mannsZimmer - die Schildwacht vorder Thür : Im Sommer
und Kriegsbeilen aber innerhalb der Hauß - Thür,die Schild¬
wacht eben darbey .

29N0 . Keiner , sey auch wer er wolle , solle sich unterstehen
einen leeren Wagen,so wohlin - alsausserdecVestung aufzufan¬
gen und solches sich eigcnmäßig unter ein - oder anderm LrLrexr .
als zum Holtz oder Heu führen - bedienen .

Zomo . Das Graß auf denen klamp - men , und übrigen kor -
riucsrrons - Werckern kan demjenigen , so dieses Lmolumenr ge¬
bühret , gestattet werden , jedoch , daß solches mrt Leitern geschehe ,
wo man mit der Hand nicht zulangen kan , auf daß die Wafen
nicht zertretten werden , wie auch , daß sie das schlimme Graß
und Mißtraut auf ihre Unkosten ebenfalls abschneiden , ausrot¬
ten , und sauber putzen .

z i mo . Da man in eine 6u - n - m' inn oder Quartier einrücket ,
ist gleich anfänglich mit dem Magistrat zu concemren , auf daß
alle velerrem - 8 aufgehalten werden , damit sie auch auf denen
Zoll - Maut - Häusern , wie auch locken Überfuhren und derglei¬
chen anbefehlen , daß sie denen durchpaßrrcnden Soldaten fhre
Pässe abfordern , und dafernc sie keine ha ^cn , verarrestiren , und
dem Regiment »villren , eben dergleichen Befehl aufdicDörffer
und Marckflecken geben , und vor jeden Deierceur , so sie anhalten ,
eine viicrerion versprochen wird ; allcHinweggejagtc , oder aber ,
so Nasen und Ohren abgeschnitten haben , oder gebrandmarckt
seynd,sollen sichnicht aufhalten wo Troupensich befinden,son¬
dern aus dem Land gehen , sollten sie ertappet werden , in der ? n -
svn gehalten , so lang biß man sie auf die Galeeren bringen kan ,
oder zu einer Arbeit , indeine solche sonstcn Strassen - Räuber
seynd ; vlelweniger aber sollen sie eurem Deserteur Aufenthalt

geben ,
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geben , keine Montur , Gewehr , oder vas Namen haben mag ,
weder kauffen , noch darauf Geld lehnen , in Summa mit denen

Soldaten keine Gemeinschaffthaben .
? 2clo . Wegen der Spiel - Plätz solle der Provoß fleißig

nachsehen , wie auch der Regiments - Adjutant , und jederOfficicr ,
so e6 weiß , anzeigen , auf daß man selbe zerstöhrc und verhindere ,
dann vieles Unheil dardurch entstehet ; man kan ivohl zuweilen
eine Kegclstatt gestatten , soll aber nechst an der Caserncnoder
Lager seyn , die Corporalen auch öffters dahin gehen , und zuse¬
hen , ob nicht etwann die Leute zu hoch spielen , oder Rauffbändel
darbey entstehen , dann es absolute nicht zugelassen soll werden ,

daß sie um Geld spielen , sondern um Wein und Bier , welches sie
hernach mit einanderverzehren , auch von andern Regimentern
zu diesem Spiel niemand gelassen werden ; wann die geringste
lnconvemenx vorbey gehet,sollen die Kegel - Plätz gleich eilige -
worffen werden .

ZZtio . Bey der Infanterie ist gebräuchlich , daß wann einOf -
ficier auf der Wacht ist, und ausserwärts commancliret wird , so
ist , wann das Hommanclo auf ihm stehet , daß man selben von der

Wachhund Orölnari - Posten ablöset ; solches aber ist bey der La -

vaiiei ie das Lontrarium , dann weicher einmahl im Dienst einae -

trctten , kan nirgends mehr hin commsnckret werden , biß seine
24 . Stunden vorbey seynd .

Z4to . In einer Luarmlon wird die Tagwacht , oder auf
Französisch die keveille geschlagen , vill llxpllcsr . der Kriegs Ar -

ticuln XU blro . 8. das ist , wann der Tag anbricht ; alsdann

hören die Schildwachten auf anzuschrcyen , gleich darauf wird

Verstund geschlagen .
zz . Alsdann solle der Major , Stadt - Lieutenant oder

Platz - Adjutant mit einem Corporalen , und etwelcher Mann -

schafft von der Hauptmacht die Schlüssel bey dem Louvemeur

abholen , und auf die Hauptmacht tragen , welchen die Haupt¬
macht das Gewehr prseibnriret , wie dann auch , wann sie von dar

wieder sammcntlich zu dem Oouverneur getragen werden .

z6co .
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z6w . Auf die Hauptmacht wenden von jeder Pfortenein
Unter Officier,oder in dessen Abgang drey Mann geschieht , so
rapporciren , was etwann des Nachts palUcet , welche dre Schlüs -
sel von dem Platz - Adjutanten empfangen , und die Thor in vr « .

senr des Officiers , welcher auf dem Posto commancliret , wo

nicht des Platz - Majors selbsten , geöffnet werden .

Z7mo . Die Schlüssel werden wieder auf solche Art auf die

Hauptwacht zurückgeschickt , und von denen odbesagtenwieder
zu dem 6ouverr > eur getragen , nach diesem thun alle Posten über¬

mahlen den i <3ppOl- r auf die Hauptwacht , und derOfficier von

derHauptwacht dem Lommenöanrcn ; wann aber wasimpor -
ranres vorfiele , solle es dem Lommentk - mren sclbstcn von denen

Posten zugleich schleunig angedeutet werden .

Z8vo . Ehe undbevor man die Pforten recht eröffnet , schi -
cketmaneinevsrrouille zu Pferd hinaus , um zu recoguolciren ,
und giebet auch etwelche Mcmnschafft zu Fuß , mit welcher längst
der Gräben oder etwann Gebüschen p- mouilliret wirb , um , daß

man etwann eine feindliche vmbulc - ,cle entdecken könne .

Z9no . Die Thore aber seynd zu allen Zeiten zu öffnen , daß ,
ehe die andere Zug- Brucken , oder Thor geöffnet , die erste Bru¬

cken, oder Thor allezeit wieder zugemacht werde , dann die zur

Wacht gegebene Leute bey der vari iere , oder Schlag Baum so

lang bleiben , biß die varromllen wieder zurück kommen ; haben

sie etwas feindliches verspüret , so wird solches dem ( Gouverneur

berichtet , und die Thor geschlossen gehalten .
4omo . In Kriegs - Zeiten solle der Platz - Major selbsten die

Thore auf - und zusperren , und solchen gefährlichen Dienst kei¬

nem anvertrauen , die Wacht allemahl aüstrcttcn , und so lang im

Gewehr stehen .
4irno . Wann daß erste Thor geöffnet wird,so setzet man die

darzu commanclirte Leute die kronce gegen das Thor,welche das

Gewehr mit dem Daumen auf den Hahn halten , nach diesem

wiederzudem andern Thor gehen , nachdem das erste wiederge¬
schlossen ; und also biß zum Schlag - Baum ein gleiches machen .

4260 . In Kriegs - Zeiten,wann ein Thor geöffnet wird , ver -

( I ) stär -
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ftärcket man die Thor - Wacht von der Hauptmacht , welches die
Kelerve heisset,und nach geschchenerSache wiederum einrücket .

4zrio . Wann einer des Nachts herein gelassen wird . so er¬
öffnet und sperret man eben so coniek - utivemem die Thor und
Aufzieh - Brucken - und cban ^' ret auch wobl gar die ? 3role .

44ro . BeyFriedens - Aeiten , wann manncmlichgar nichts
zu besorgen , werden dieThor erst beym Zapfenstreich recht ge¬
schloffen , so bald es finster wird , zugehalten , und keine fremde
Leute herein zu lassen , sondern es wird nur offen gelassen wegen
der Leute , so in denen Vorstädten wohnen , welche noch zu Fuß
heraus und herein gehen wollen .

4 ^ rv . In einer 6uarnilon wird allezeit ein Regimentö -
lambour mit dem dritten Theil derer Tambours » die bstemble
oder Vi ' 83ror,daö ist , auf die Wacht geschlagen , und zwar eine
Stund vorhero , ehe dieWachtaufdem ? ara6e Platz zusammen
kommen solle , sie machen eine oder zwey Tour auf dem Platz , her¬
nach tep - rrirensich die Tambours , und schlagen längst derGassen ,
allwodie Regiments - ^ ommenclanren toFiren , nach diesem ge¬
hen sie nach Hauß ; die , so commanöiret seynd , bleiben aufdem
karsäe - Platz ; ist zu verstehen , wann eine weitläufftige , grosse
6uarmlon ist, da aber nur ein Regiment in ( - uarnilon lieget ,
schlagen nur die Helffte von obbesagten Tambour » .

4610 . Da dann dieTssemble oder Vigaror geschlagen ist,vich
Kriegö - Attlcul XL. V. Vlgarordlro z. gehen eine Viertel - Stun¬
de darnach die domman6irte auf den ? sra6e Platz , allwo die

Mannschafftabgetheiletwird ; dledommsnclirte von jedemRe ^
giment vcrsammlen sich vorhero bey ihren Casernen , und gehen
nnt ihren Unter - Officiers dahin ; die Wachten sollen Som -

mers - Zeit um 7 Uhr , und Winters um 8. Uhr ablösen , stehet
deßwegen in Belieben des Lommeoösmens .

47MO . Wann auf ein vecacbemenr oder Wacht , Drago¬
ner zu Fuß commancliret würden , so schlagen sie allezeit ihren
KUrcbe,und haben auch allezeit die ^ vanr Ouarcle .

48 vo . Die Hauptmacht solle allezeit von einem Regiment
eyn,wann eö möglich ist , welche nach ihrem Alter rouliren ; je¬

doch
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doch da alle Fahnen alldortenscynd,kan es nicht geschehen,mas -
sen die Fahnen eines jeden Regiments von einigen darzu Lom -
manöirten müssen verwachctwerden , sie also dann schon von de -
nen Regimentern meliretseyn müssen .

49nc >. In denen Veftungen , wo man nicht arbeiten thut ,
werden die Wachten also eingerichtet,daß alle 14 . Tage ein Regi¬
ment Wacht frey seye , und dasselbe exerciren könne .

zomo . In Friedens - Zeiten , da kein Feind zu befürchten ,
sollen die Wa chten so ausgemacht werden , damit der Soldat alle
vierteNacht aufdie Wacht komme , und derOfficier die fünffte
oder sechste , ausser es wären deren viel - »Ktenr , oder durchKranck -
hett verhindert ; zu einer förmlichen Oun mibn sonsten cslculiret
man , daß allzeit das dritte Theil emploiretwerde .

5 imo . Nachdeme dann um die llettimrte Stund die com -
mgnllicteMannschafft aufdcn ?3i - - ,lle - Platz gekommen , werden
ße durch den Platz - Adjutanten meüret , und also vermischter in
Reyhen undGlieder abgetheilet,mit dieser Beobachtung , daß die
Unter - gleich denen Ober - Officiern die Posten - Zettul heben
sollen .

5260 . Da alles abgetheilet ist , solle der Platz - Adjutant die
Handgriffvorheco machen lassen , wellen aber bey jedem Regi¬
ment ein absonderliches Lxercirium ist , und sie also melirter es
zugleich nicht machen könnten , so ist es nur zu verstehen , wann
ein Regiment nur allein sich befindet ; können aber die Lomman -
llirten von denen Regimentern , ehe sie auf den - Platz ge¬
hen , da sie bey ihren Casernen zusammen kommen,solche Hand¬
griff machen .

5 ; no . Die Hauptmacht wird allezeit auf den rechten Flü¬
gel qestellet , und die andere Wachten so fort ; die Posten werden
wie schon gesagt , durch das Löß gezogen , ausser der ältesteHaupt -
mann , welcher die Hauptmacht hat , und andere Posten von ihme
llepenlli ' ren 7es verstehetsich von selbsten , daßdcrjüngereLieu -
tenant zudem ältesten Hauptmann kommet , und der älteste eine

lepsrirte Postzu nehmen habe .

54- to . Der Platz - Major soll auf dem Laraöe - Platz gegen -
( 3 ) 2 wär -
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wä ' ttig seyn/und durch den Stadt - Lieutenant oder PlatzrAdjm

ta l ' ten die ? 3i acle stellen lassen, - das -st die Abtheilung machen ; da

alles gestellet ist , erkundiget er sich nocheinmahlbey dem Com -

mcndanten , ob er nichts Wetters zu befehlen hat .

^ co . Wann die alte Wachten wieder aufdcn Larslle Platz

zurück kommen , lässet er sich mündlich kZpporr geben , und rap -

porciretdemCommendanten .
e6co . Es ist zu beobachten , wann die Wachten auf der ? a -

rg6e über 200 - Mann seynd , so machet man einen ^- - joi - ( lu four .

welcher die Tarsöe stellen läßt , ist es unter 200 . Mann , lässet es

der Dmw - Major stellen .'
57M0 . Wann dre Wacht aufziehet , oder wehrenden Got -

tes D' enst , auch da kuuöttonen , lttvccllionen , Lxecurionen und

dergleichen in der Stadt geschehen , ist das vordere Thor zu

sper . em
o ^ bestellet , das Gewehr villriret ,

ob es geladen : Das ist , daß sie den Ladstock in Lauff thun , Mch
^ ünd - Kraut aufgeschüttet . das Gewehr sauber geputzet , derSol -

dat 24 . Schuß in Feinde §: Gefahr,in Friedens - Zert 12 . in feiner

Taschen habe , und da der Major erwärm unversehens ei¬

nen Mangel findete/den Corpora ! en,so solche Mannschafft auf¬

geführet , rechtschaffen abqestraffet ; alsdann schlagen dre Tam¬

bours auf dem Platz aufund ab V- ^ cor , welche in zwey Glieder ,

wann ihrer wenig seyn,m3rcbiren ; machen mitten vor der Tars -

eine, ! Creyß , und schlagen Nach gleich daraufeinmahl

cbr . und d^ wauf abgeschlagen , die Wacht halt indessen das Ge¬

wehr vor dem Fuß : Daß man obbcsagte Streich schlaget , ist um

der Ursachen daß sich niemand exculiren kan , und die Unwissen¬

heit vo > schützen - Vicl . Kriegs - Articul XXXNI . XTV . Alsdann

sänget man an die Verstund zu schlagen,undwird solche wie ge¬

wöhnlich verrichtet,das Gewehr hernach geschuldcrt .

cyao . Nach diesen llchliret jede Wacht nach der andern auf

ihren Posto , die Hauptwacht bleibet stehen , b- ß alles abmarchi -

rer ist , auf daß der Hauprmann sehen kan , ob alles richtig ab -

mmchir - t s- y°.



Von Ousrnilonen . 69

ksraöe - Platz jeder Officier den Be¬

fehl von demPlatz - Xlgjor empfangen hat,lässet er , wie vor gemel¬
det , abmarchrren , das Spiel schlagen , und zwar , da er von einem

andern Regiment wäre , welches einen Llitkerenren iVl - n- cKe hätte ,
so muß er selben Xlsrcke schlagen lassen dessen Officier , so die

Hauptmacht hat .
6i mo . Die Ablösung geschiehet , daß er sich gegen über der

alten Wacht stelle,wann es der leer - ain permirriret , sonftcn die al¬

te Wacht etwas Platz geben muß , damit die neue ihrer lincken

Hand aufmarchiren kan .

6260 . Alsdann gehen die zwey beeder Wachten commgn -

llirende Officier gegen einander etwas entfernet vor der knonre ,
und verlässet derOffrcier von der altenWacht alles , was zu thun

ist,dem von der neuen : Die Unter - OfficierS,Gefreyten undLale -

LäLtoi e8 tretten heraus , um sich einander zu überlieffern , und die

Lorp8 cls 6u » r6e , Schilderhäuser , und alles was davon clepen -
cliret , viäciren ; nachdem die alte Wacht das Gewehr vor den

Fuß genommen , nach diesem die neue , und die Officier ihr Ge¬

wehr hinweg gegeben haben .
6zrio . Dre neue Schildwachten stellen sich vor die krönte ,

und werden durch die alte und neue Gefreyte , oder die man darzu
machet , die alte Posten abzulösen , geschieht ; welche die alte Po¬
sten oderSchildwachtcn wieder zurück bringen ; nachdem sie sich
mit der krome gegen die Wacht gestellet , und alle beysammen
seynd , rucken sie in das Glied , wohin sie gehören . Viel . Kriegs -
Acticul XXXlX . in kxplicgrion derer Schildwachten .

6410 . Nachdeme aber , wie gesagt , alle Posten abgelöset , und

eingerucketseynd , auch alles , was zu thun , verlassen , ein Unter -

Officier dem andern ebenfalls von allen und jeden informlret,das
Corp8 cle Ouarcle sauber ausgeputzet,die Schilderhäuser und al¬
les in bester Ordnung übergeben , die Schildwachtcn , wie nach¬
gehend gemeldet wird werden , in Ordnung aufgeführet , abge¬
löset , und eingerücket , alsdann gehöret , daß die alte Wacht der

neuen die Ehre gebe , und p^ lenriret zum ersten das Gewehr ,
und m währender Zeit auch die neue , die altemarcLiret ab , aus

( I ) 3 ihrem
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ihrem Post » auf den ?ara6e - Dlatz , allwo sie abgedancket wird /
sollte es aufeben dem Platz abgedancket werden , so msrekiret
die Hauptmacht zwar mit klingenden Spiel ab , wann sie aber
völlig heraus , msrckiret sie wieder auf , prselenciret abermahl
das Gewehr , lässet abschlagen , und verkehrt schultern .

6sro . Die andere kleine Posten , ausser der Hauptmacht ,
marckiren loo . Schritt von lhren eoltv üb , thun abdancken ,
und verkehrt schultern .

66ro . Es geschiehet , daß wann schönes Wetter , und die Be¬
stätig nicht allzu weitläufftig ist , man erwartet , bis die gantze

übermahlen zusammen kommen ist , wo hernach alle zu¬
gleich abgedancket werden .

6/mo . Da der comm - m6irende 6eneralin Ousrmion kom¬
met , giebet allezeit das älteste Regiment die Wacht vor ihme ,
wann ein ^ mbatlscleun . oder fremder grosser durch eme
Ouannilon pstliret,und sich alldorten aufhält,so gtebetmaruhme
eine doppelte Schildwacht mit gepflantzten ösjonec ; da es aber
ein Kayscrlicher Bottschaffter ist , so stellet man rhme eine dop¬
pelte Schildwacht vor die ketnrröe , und eine Compagnie auf
dieWachtmitderFahnen ; oder besser dteOl - engg . er Compgßnie .

68vo . Die Officiers sollen 24 . Stund auf ihren ?ottc > ver¬
bleiben , und nicht davongehen ; denenSoldaten einen nachdem
andern,oder zweyen zugleich von denen kleinern Posten ; von der
Hauptmacht 4 . Mann,nach Stärcke ooee Schwäche derWacht ,
kan man verlauben ihr Speiß und Tranck zu holen ; besser ist es ,
wann man es zuwegen bringen kan , ( da die Stadt nicht etwa zu
groß und weitläufftig ) daß bieCameraden ihnen solches bringen .

69ns . Das Gewehr ist von denen ordmari Wachten , nicht
weiterals sO . Schrittvon ferne zu prselenc - ren ; dabey zu mer -
cken,daß mansieaufdie 6enersl - Lommsnllo gewöhnen muß ,
absonderlich da die Mannschafft von einem Regiment ist , und

gleiche Handgriffe machet ; das ist zu verstehen v. g dasGewehr
liegtaulderErden,so befiehlt derOfficier nach meinem herausge¬
gebenen Lxercirio : DasGewehr an dieSchulter : Erheben sie
das Gewehr mit z. lempo auf den Arm,von bannen Mit z . Hm-
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po an die rechte Schulter ; ohne daß der Officie ?befichlet : Er -
hebt das Gewehr , das Gewehr auf den Arm , hernach an die
Schulter , sondern sie müssen diese 9. Tempo mit einer Gleich¬
heit nacheinander machen ; nach diesem befiehlt erst der Offrcier '
Das Gewehr aufden Arm ! welches prLsemiren heißet ; seynd
auch in allen andern Occallonen diese Oeneral ( ^ omm . nllo ry
gebrauchen , und die vielfältigen Commanllo - Wörter zu vermei¬
den , dann solche nur vor das kxercllium gehören .

7OM0 . Die Hauptmacht und alle andere Wacht - Posten ge¬
hen des Tags von der Tag - Wacht , nemlrch bis zum Zapffen -
Strerch , allen Generals Personen,Obrssten , Obrist - Lieute¬
nantsund Obrist - Wachtmeistern , und wegen welcher es sonstcn
noch specieller anbefohlen würde , so offt sie darauf zu - oder so
wert vorbey gehen , daß sie den ? ollo sehen können , ins Gcwebr ,
wann sie armahen,prXsencirend : Vom Zapffen Streich aber
bis Tag - Wacht nehmen sie solches nur neben dem Fuß : Wann
das Hochwürdige vorbey getragen würde , stehen sie eben in das
Gewehr , und da es nähender ankommet , schlagen sie Xlarcbe und
prseienriren , undwannes gantz nahe vorbey gehet , niederknten ,
mit dem Sprel aber indessen haltend ; wann solches vorbey , sie
wieder aufstehen , und das Spiel schlagen , bis es völlig paMret :
Wann dreSchlussel von oder zu denen Thoren , und vom Com -
mendanten dahin gebracht werden , prselemiren sie ebenfalls - wie
auch , wann die Ronden ankommen : Da Zapffen - Streich und
Tag - Wacht geschla en wird , ruffen sie an , da ihnen geantwor¬
tet w,rd : Zapffen - Streich oder Tag - Wacht,prXsemiren sie,
nach welchen die Tambours abschlagen : ZurSchaar - Wacht ste¬
hen sienur mitdemGewehrvordcmTuß : Wann eine Letch ziem¬
lich nahe vor dem Posten vorbey getragen , oder ein kllocelston
ttvo nicht das Hochwürdiae ) paMrte , nehmen die Posten das
Gewehr vor den Fuß , es Ware dann jemand von der Begleitung ,
deme sie zu prselemiren schuldig : Eben wann ein Xllarme ,
Feuers - Brunst oderkxecurionaufdemPlatz gehalten wird . oder ,
daß aus Befehl des Eommendantcn jemand aufder Wacht abge -
straffet wird . Wo grosse Ouarnllonen seynd , wird wegen des

lllsessn -
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? rLsenr ' ,ren eine Ordniniggemächt , daß dem Commendanten ,

und allen Generalen allemahl , dem Obriftcn4ma ! , demObnst :

Lieutenant und Obrrst : Wachtmeister 2mal , dem Platz : ^ jor

zmal , ( weilen die Wachten von chme llepeocliren ) prLsennret

wird , die anderemahl denen Obristen das Gewehr vordem Fuß ,

demObrist Lieutenant und ObrisdWachtmeister nur heraus ge -

rucket , und die Hüte abgezogen ; Ist aber ein Off - crer von derer

Stabs - Ossicier , so prLtemiret er dem Obristen allemahl , dem

Obrist - Lieutenant und Obrist - Wachtmeister das Gewehr vor

dem Fuß : Und sollen die Schildwachten wohl Acht haben , alle ?

zeit zu rechter Zeit zum Gewehr zu ruffen : Und wird wegen des

? rsetLnriren in Einrichtung jeder eusrmlon , welches 3 p » rce be -

^
7*imo. Wann das Hochwürdige vorbey getragen wird ^ X -

fem . rct die Hauptwacht wie schon gesagt worden ,und schicket ei¬

nen Corporal mit 4- Mann,dasselbe hin und herzu convo ^ - ren ,

welche die Leute obl ^ ren sollen,aufderGasten niederzuknien ; et -

welche glauben , daß dieMannschafft mit entdecktemHaupt gehen

solle , welches nicht recht ist , dann wann der Soldat in der kun -

6ion seine Ehren - Bezeigung machet , er allzeit den Hut auf dem

Kopff haben muß , welches die grosse Ehre ist, so er beweisen kan .

7260 . Habe hieher die Regul zu prsetenrirung des Gewehrs ,

und Spielschlagenö , so zu Brüssel unter Lomm - m6o Ihro Kx-

cellenr Oenergl - Feld - ^lsrec ^kill DüUN , UNd zugleich duoer -

nsroren prsKiciret worden , setzen wollen .

imo . Des Oouverneurs General : Wacht , wann das

Hochwürdige vorbey gehet , pi - Xlemiret solche das Gewehr ,

und schlüget das Spiel , wann selbes in die Nähe kommet ,

fället so wohl Ossicier als die Mannschafft mit entbleitem

Haupt auf die Knie nieder , der Fähndrich läßt das Crondl

vondemFahnbis auf den Boden sincken , und erzeiget , wie

es gebräuchlich , die schuldige Devotion .

260 . Dem Oouverneur - Oeneral und Oouvernsnrm

Wird das Gewehr prselentiret , dasSpiel geschlagen , und läs :

set der Fähndrich seinen fliegenden Fahnen vor ihme sinckem
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zrio . Der kämilie des 6ouverneur5 - Generals Herrn
Sohn , Graf und Gräfin wird nebst fliegender Fahn das

Gewehr prXiemiret .
4to . Dem OenersI Feld ^ areck ^ II GrafVehlen,prgs -

sencirt die Wacht daöGewehr , und lässet der Fähndrich eben¬

falls völlig sincken -
5ro . Dem GenerabFeld - Zeugmeister , und General der

CavallerieprXsemiretdreWachtdaöGcwehr/undderFähn -
drich hält den Spitz von seiner fliegenden Fahn in der Hand .

6to . Dem Oeneral - Feld - Klsrechgll - I ^eurengnt prse -
lenriret die Wacht das Gewehr , und der Fähndrich hält den

Fahnen halb offen .
7mo . DemGeneral - Wachtmeister pl - Zelemirt dieWacht

das Gewehr,und derFähndrich nimmet denFahnen nur auf¬

gewickelt in die Hand .
8vo . Denen Obristen und Commendanten derer Regi¬

menter von der Ouarmion , prselenriret die Wacht das Ge¬

wehr , wann sie das erftemahl des Tags vorbey gehen , der

Fähndrich aber , nimmt an statt verzahnenden Springstock
in die Hand .

yno . DemPlatzMajor,wann er das erstemal ) ! dieWacht

vrimret , tritt die Wacht zum Gewehr , nimmt das Gewehr

vor dem Fuß , ohne zu prLlemiren .
lomo . Die übrigen Posten und Wachten prXiemiren

allen Generalen und Obristen,die Schildwachten aber allen

obigen , so wohl als allen Officiern von der 6uarmic >n,so offt
als sievorbey gehen , das Gewehr .

7; rio . In einer 6u » rmic,n gebühret jedem Oouverneu, - der

Vestung eine 3 psrre Wacht , mit einem ramboun zu Ehren sci-
nes ^ nmmLnciy,weilen die Hauptmacht allein,wegen desLands -

Fürsten,und 6ouverno den ? oüo hält , wann er selbst ( wie es

gemeiniglich geschiehet ) um die Mannschafft zu erspähten , sich
nur der Schildwachten cOnrenmet ; und gebühret zwar solche

nach seinerekarZe und ciiarAttere : DemGeneralcn , so allein in

einem Land comm- nllirtt , 2. Schildwachten mit blossem 63,0 -

( K) ner
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ner vor die Stilbenthür , und zwey vor die Behausung ; dieses
geschiehet nicht aus tteipeöi eines Commendantens , sondern ,
daß solcher zugleich in dem gantzenLand das 6ouverno führet .

74m DernCommendanteninLKarstlere alSFeld - Aeugmei-
ster,Feldr ^^rLc ! iuil - I . ieuren3lit , oder General - Wachtmeister ,
so nicht zugleich im Land commaullirt , gebühren zwey Schild -
wachten,mitblosscnögjonetvordie lrekirsäe , und eineohnevor
die Behausung .

75W . Denen unter seinem dlommsnöo befindlichen Gene¬

ralen , oder welcher nach ihme die Stelle eines Oommenllsnreus

vertritt , eine Schildwacht mit gepstantzten 6ajoner,vor die klen -

r » 6e , und eine ohne für das Quartier ; hierinnen bestehet eintzig
und allein der Unterschied zwischen einer Ouarmson und dem

Feld , dann sonsten die völlige Wacht bleibet , wie es einem jeden
gebühret .

76ro . Denen übrigen Staabs - Officiern aber gebühret vor

der Behausung , jedwedern eine Schildwacht , ohne öajvnec , und

so sich zutrüge , daß ein Hauptmann vom Regiment Ovmmen -

clanr wäre , so gehöretsolchem auch eine Schildwacht , aber nicht
vor dem Haus , sondern in dem Haus darinnen haltend ; gleich¬
wie dann alle Schildwachten , so etwann zur Montirung oder

dergleichen Ortengesetzetwerden , niemahlen vor dem HauS zu

stehen haben .
77mo . Der Platz Major bekommt eben eine Schildwacht

von der Hauptmacht , oder andern nechst entlegenen Posten .
78vo . Seynd aber solche Posten , so weit entfernet , so rich¬

tet man ein » p ^ re eorps üe Ouarcle auf , welche alle dieseSchild -
wachten bestreiten .

79N0 . Dergleichen Bewandnuß hat es mit einem Oom -

miMrio ,so etwann Geld unter Handen , oder zur Musterung
kommt , nach welcher sie aber wieder abgehet .

8Omo . Es ist absonderlich daraufAcht - . zu haben auf jenes ,
was meistenthells in denen Loi - ps cle 6ugrllen p»6wet , allwo die

Herren Offrcrccö sich ordinari versammlen , nicht allein unter¬

schiedliche Zeitungen - »rLiren , von dem 6ouvernemem , Regi¬
ments -
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ments - ^ ifzires , und dergleichen reden , sondern auch mit Würf :
feln,Karten - Spielen » Essen und Trrncken , und unordentlichen
Gastereyen , und vepauc ^ en öffterö den ganben Tag undNacht
zubringen , welches ein lauterer ^ . bulus ist , weder inKricgs - noch
Friedens - Zeiten zu gestatten ; also solle derOfficier von derHaupt -
wacht,aussolchesAcht Habemund nicht gestatten,daß es geschehe ,
indem viele übleDinge - bey solchen Lonvemiculen entstanden,wo
das gröste Unheil , gleichwie grosse Exempel seynd , vorgegangen .

8rmo . Kein Officier kan statt eines andern dieWachtber -
sehen , ohne Erlaubnus des Lommenllanrens .

8rllo . Da sich ereignete , daß ein Officier von einem höher »
eharaKere aufeiner Wacht oder ? ollo wäre , und selber aufBe -
fehl der Generalität , oder der commanlliret,miteinemmindern
solle besetzet werden , so ist der erste schuldig , dem andern eben auf
solche Art den kollo zu übergeben , als wann er seines ckaratters

wäre ; eben desgleichen , wann ein Höherer einen mindern ablö¬
set , soll er ihme alle Ehre in Ablösung , wie gebräuchlich , erwei¬
sen, dann dieses nicht wegen der Person,sondern wegen des kollo
und des Diensts geschiehet -

8zrio . In derkusrmion darffkeinObrister,oderRegiments -
( lommenclsnt , ohneVorwissen des Lommenclsncen einen Arre¬
stanten von derHauptwacht abholen lassen,wie auch von andern
Wachten , vielweniger alldorten abstcaffen lassen , Massen die
Wacht von keinem llepenlliret,alsdemLommenllancendcrVe -
stung allein ; jeder Officicr , der die Wacht hat , wann Streit und
Unordnung oder anderes in einer Strassen oder Quartier vor¬
bey gehet , solle sehen die Vesorllre8 zu rellrelsiren , oder selbe IN
Vechafft nehmen , geschiehet es vor der Wacht , so ist so wohl
Officier , Gemeiner , als Bürger bey dem Kopfs zu nehmen .

84W . Alle Ober - Officier,wann sie aufWacht und Com -
manäo von ihrem fsralle - Platz msrcliiren , lassen dasSpielmit
allen Regimentö - Streichen schlagen, desgleichen wann sie dahin
abzudancken wieder einrücken .

8 ^ ro . Die Unter - Officier , welche bey der Infanterie einen
Tambour zuweilen haben , schlagen es nicht , ausgenommen ,

( K) 2 wann
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wann es sich zutrüge , daß sie in der OmpaZne zu der Drillens

auf Wacht kommen , und in der Luarmlon auf die vornehmste

Posten , als bey denen Thoren , und dergleichen , und dieses aus

Ursachen , damit die übrige Posten sich darnach reZullren können .

86co . IuglcichenaufderWachteinesGenerabFeldrWachL -
rneister,uud General - Lieutenant , der ein von der ^ rmeö abge¬
sondertes ^ rpo commanMret , lässet er das Spiel in Auf - und
Abmacche , und zwar obangeregter Ursachen willen schlagen,mit
allen Streichen .

87 . no . Vorn Obersten aber bis Major , wird nicht mitklin¬

gendem Spiel aufgezogen , wohl aber gewöhnliche Streiche ge¬

schlagen , dlr ses ift c uch zu verstehen , wann man allein aufeinem
( üolirm ^ nöo stehet . ^ ,

88 . Die Schrldwachten sollen nach dem Zapffen - Streich

alles wohl anrüsten , und keinen näher als einige Schritt von

dem Gewehr » vanciren lassen , so müssen sie auch die Lstromilen ,

so an die Wacht kommen , zu rechter Zeit anrüsten , und stehen

lassen , bis sie die Unter - OfficierS ausgeruffen haben , wie dann

auch die Ronden stellen , bis sie geruffen zum Gewehr .

kyno. AufdieHauptwacht gehöret emMuster - Schreiber,der

alles , was ein - und auSpaßiret , aufmercket , selbe wird dem

Matz - Majorvor Ausgebunq der Parole schrifftlich durch den

StadtLieutenant oderPlatz - Adjutanten gebracht : Damrt keine

Versammlung oder Zulaufs ohne des eommenöamenWrssen ge¬

schehe , so wird weder denenAechtcryLharlsrgnen , sie habenNah -

me " wie sie wollen , erlaubet seyn , einige Bühnen aufzurichten ,

hätten sie gleich die permiiTIon von dem Magistrat , sondern es

mutz derPlatz - Major davoninsormiretseyn , und des Lommen -

cl ^ nren Bewilligung haben , eben desgleichen die öffentliche Ver¬

sammlungen , proceüionen , oder öffentlicher Marckt , oder da der

Magistrat Lxecunon haben wollte .

Go . Ermanglung einer Stadt - Uhr , wie es zuweilen ge¬

schiehet , ist aufdenen Wachten ein brennender Lundcn zuhaben ,

nach welchen die Stunden abgezehlet,und nach einer jeden Ver -

fiiessung durch den gegenwärtigen Tambour ein langer Wücbel ,
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folglich so Viel doppelte Streich als die Uhr ist , marguiret , und
endlich durch einen kleinen Würbel abgeschlagen .

9imo . Man muß auch hauptsächlich Obacht haben , daß
die Schildwachten alle zwey Stund abgelöset werden , da starcke
Kalte oder schlimmes Wetter aber , alle Stund .

9260 . Des Abends giebt man schrifftlich von der Haupt¬
macht ein , was bey denen Thoren ein - und auöpaßiret,auch was
sonsten neues paßirt , ohne die Parole , gleichwie es etliche im Ge¬

brauch haben hinein zu setzen , obschon sie auch in derFrühe wäre

gegeben worden ; der Hauptmann von der Wacht bringet sie
dem Oommenllamen .

y? tio . Der Platz - Major hat den täglichen Kapporc rmal
des Tags , das ist Vormittag und Abends abzustatten , was in
und ausser derVestung p - M' et ist , so wohl münd - als schrifftlich ,
den er wieder vom Stadt - Lieutenant einnimmt , und dieser von
allen Posten durchdieHauptwacht erfordert , auch die Ankom¬

mende , so wohl im Wirths - Hauö als parricular - Häusern , wo sie
logiren , benennet seyn müssen - Wie sie mit Nahmen , und wer

sie seynd,und wie lang sie verbleiben .

94 . ro . Alle Ankommende , so mit Pässen versehen , werden zu
dem Platz - Majorgeführet , auf daß er sie examiniren könne , ob

sie richtig seynd , schicket selbe hernach zu dem Lvmmenllsnren .

? 5ro . Es ist auch zu beobachten,daß solche Leute nicht in der

Lorpg cle6uarlle lang aufzuhalten seynd,oder wann es seyn muß ,
sie ä parre gesetzt werden , damit sie mit denen Soldaten nicht m
viscours kommen , dann öffters falsche Werbers , Spionen oder

dergleichenunterihnenseyn : Die Unter - Officiers unter denen
Thoren sollen also des Tags hindurch alle fremde Personen,wel¬
che ankommen oder hinaus gehen,ordentlich ausfragen , von was
für ( ^naike , und von wannen sie kommen,wo sie loZiren werden ,
auch ferners anhalten,und durch einen Freyreiter aufdieHaupt -
wacht , die Hauptwacht aber dem Major , und dieser dem Lom -

wenclancen davon berichten lassen ; welche Personen vonHu- rlice
nicht aufhalten , sondern p- rsiircn lassen , ausser es wäre mFeindsr
Gefahr,so seynd sie eben zu arreüiren und von ihren Bedienten

( K) z einer
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einer aufdie Hauptmacht zu führen ; solchergestalt muß auch die

äusserste Schtldwacht bey denen Thoren alle etwann herein pas -
llrende procelllonen , oder Haussen der Leute mit Zuziehung des

Schlagbaums so lang anhalten , bis es aufdie Hauptmacht be¬

richtet , und wieder Antwort zurück kommt ; da sie paMret wird ,
das Gewehr in die Hand nehmen , Massen man in gefährlichen
Conjuntturen nicht wissen kan , was etwann darunter verborgen
seyn könnte .

y6ro . Formular , wie deß andern Tags daraufder Kapport
dem Lommenöanren einzugeben ist :

IMV . Die Parole Ware 8. Larl und Wienn .

260 . Nach gehaltenen Zapffen - Streich zu der Vilitier -

katrourüe seynd abgangen,Gassen: parrouiIlen so viel .

Ztio . Die Visitier - Patrouille bis zu der Haupt - Ron -
de , seynd von der Hauptmacht alle halbe Stund auf dem

kempart . Haupt - Patrouillen ausgegangen , und von Post
zu Post wieder mit ihren Zeichen dahin zurück kommen ,
so viel .

4w . Die Haupt - Ronde ist um 9. Uhr gangen , hat alles

richtig befunden , oder was sie in der Nacht Posten zu ver¬
ändern gehabt , oder was sonsten vorgefallen ist .

sro . Bis zur Schaar - Ronde seynd Patrouillen aus -

gangen , so viel .
6ro . Ist die Schaar - Ronde um 12 . Uhr ausgangen .
7mo . Von derSchaar - bis zur Tag - Ronde seynd alle

halbe Stund so viel Patrouillen ausgegangen .
8 vo . Eine halbe Stunde vor Tags ist die Tag - Ronde

gangen .

9NV . kxtra Villtier - Konöe ist um diese Stund gangen ,
weil sie keinen Termin hat , selbe hat der Lommenclan ^
Platz Major , oder Stadt - Lieutenant verrichtet .

ismo . Ausser der Vestung ist nichts neues psMret ,
auch nichts herein angemeldet , oder die Thor eröffnet
worden .

II mo .
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iimo . Arrestanten ^^- finden sich aufder ' » geschlossen .
Hauptmacht - - - - - /ungeschlossen.

Im Stock - Haus - - - - - - - - ' ». geschlossen .
^ ^ ^ angeschlossen .

Sonsten ist weiter nichts neues pslllret .
Darum bi .

97MO . Das Post Amt bat alle ankommende und abgeben¬
de Posten und Kst - Ecen anzumelden ; denPaß schicket der Post¬
meister an eommenllkmren zu unterschreiben,und expecürek nicht
ehender , bis der Paß unterschrieben zurückkommet .

98 vo . Des Abends eine halbe Stund vor dem Thorschlüs¬
sen sott ^. pcl ! geschlagen werden auf allen äußern Posten , denen
so draussen seynd zur Nachricht ; oder man pfleget einen Sperr -
schuß zuthun ; die Schlüssel werden eben auf die Manier abge¬
holet/wie gesagt worden,und wieder aufgehörigesOrt gebracht .

99 " o . Nachdcme dieses geschehen , kommet der PlatzMa -
jor , ingleichen die Obrist - Wachtmeifters,samtihrenAdjutanten
oder Wachtmeister - Lieutenant in des ( ^ ommenstsnren Woh¬
nung,wobey der Stadt - Lieutenant , oder sonsten Platz - Adju¬
tant , und von der Artillerie ein Stuck - Corporal sich einfinden
solle , die ersten empfangen die Parole von dem Lommenttanren
sechsten, die andere von dem Stadt - Lieutenant .

loomo . Nach dem Sperr - Schuß,versammlen sich in des
commenllanren Behausung von allen grösser » Posten die Un -
ter -Officiers , um die Parole und Befehl zu erhalten : Die klei¬
nere oder kilial Posten empfangen sie hernachmahls von denen
grösser », gleichwieetwann die Distribution gemacht ist .

loimo . Der Platz - Major wird zu erst abgefertiget , als¬
dann die Obrifl - Wachtmeisters von denen Regimentern .

10260 . DerPlatz - Major giebt solchen empfarmenen Befehl
dem Stadt - Lieutenant , der die Adjutanten und Wachtmeister -
Lieutenants vor des ^ ommenstanrenBebausung abfertiget,wie
auch die Artillerie : Da ein Regiments - Lommen6anr in einer
Ouarmion commanstirte,werden dieRegiments - Befehle bey dem
Obrist - Lieutenant ausgegeben .

rozrlo .
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lozrio . DerStadt - Lieutenant ist obiigiret denenOssiciern

auf der Hauptwacht , so es auch nur ein Fähndrich wäre , die Pa¬

role zu überbringen , welches geschiehet,erstlich darum,weilen der

Officter von der Hauptwacht leichtlich fehlen könnte , wann er

von einem Unter - Offrcier , der weder lesen noch schreiben kan , die

unrechte Parole empfienge : Andertens ist ihme gedachter Lieute¬

nant die Parole inPerson zu überbringen schuldig , weilen solcher

bey demLommenclanren dieStelle einesAdjutanren verstehet , u .

steh von ihme abfertigen lassen muß ; dann kan ein Kays Gene¬

ral - Adjutant , so auch Inular - Obristen oderQbrist - Lieutenants -
Rang hat , aufderGeneral - Wacht einen Hauptmann , ja wohl

gar Lieutenant abfertigen , so hat jener um so viel weniger sich
darwider zu wehren ; beyAusgebungder Parole prElemirtdie
Wacht das Gewehr , der Officier gehet etwas auf die Seiten ,
und empfängetdie Parole und Befehl : Die Losung wird auf der

Hauptwacht denen Schildwachten nicht gegeben , sondern nur

auf denen äussersten Wachten .
io4co . So bald der Zapffen - Streich geschlagen,vickKnegs -

ArticulXbV . Nro . 6 . so stynd dieNacht - Posten auszusetzen,nach
diesem ruffendieSchildwachten alleVorbeygehende an,mttwer
da ? auf denen kompakten aber russen sie : wer da ? und ant¬

worten ihnen selbsten mit lauter Stimm : Patrouille vorbey !
und wann solches um und um gangen , so sänget der erste wieder

an ; dieses geschiehet aus Ursachen , daß man höre , ob die Schnd -

wachten allerre seynd ; desgleichen wird kein Spiel geschlagen ;
welches auch dieLommanüo und Wachten zu beobachten haben .

io zro . Alle Viertel - Stund solle die Wacht Patrouillen aus¬

schicken , um zu sehen , ob dieMarcketender schencken , Soldaten

sich in Wirths - Häusern befinden , welche nach Haus zu schaffen ,

und wann sie sich widersetzen wollen , sie verarrestirter auf die

Haupt - Wacht zu führen . ^ .
io6ro . Nach dem Zapffenstreich wird kem Gewehr mehr

prsekenriret , sondern nur darzu gestanden , es käme auch wer da

wolle ; ausser derFelowacht , welche allezeit psrar seyn muß . dero »

wegen sie dieFlinten odercarabiner hoch,und nicht den Pallasch
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Haltensollen , indeme sie dahin gesetzetseynd, ^! larmezumachen ,
und durch das Schiessen das Lager zu averriren , welches die

Schildwacht eben zu observiren hat .

io7mo . Wann die Ronden gehen , nimmt die Wacht das

Gewehr in die Hand , so darum geschiehet/daß man das Gewehr

pai - sr hab , wann etwann bey sothaner Ronde ein Betrug seyn

möchte ; man thut aber nicht eigentlich prsslenriren , sondern das

Gewehr vor sich , den Daumen auf den Hahn haltend , und wen¬

det die Schildwacht sich allezeit gegen der Ronde .

io8vo . Nach demZapffenstreich gehet Sommers - Zettdie
Haupt - Ronde aus , so die Parole empfängt ; Winters - Zeit aber

drey Stund nach dem Zapffenstceich , oder wie es dem Lowmen -

llsmen beliebig ist . , ^
10900 . Die Ronde anbelangend , so verrichtet der Platz -

X4ajorgemeintgllch die Haupt - Ronde , um die Wacht aber nicht

zu verwöhnen , seynd statt solcher kxrra oder Vilmer - Ronden zu

thun ; die erste empfängt die Parole , die andere giebt solche aus ,

durch den bey sich habenden Stadt - Lieutenant , doch müssen selbe

nicht ohne brennende Laterne sich finden lassen , welches im Ge¬

gentheil die Patrouillen nicht schuldrg scynd .
nomo . Die Haupt - Ronde gehet etwann in kurtzen Tagen

um 9. Uhr , in langen Tagen aber später aus , und nimmt die Pa¬

role ein .
1 nmo . Die Schaar - Ronde gehet um 12 . Uhr aus , und

giebt die Parole von sich .
I I2M0 . Die Tag - Ronde gehet eine kleine Stunde vor

Tags aus , und nimmt die Parole ein , ausser auf der Hauptmacht

giebtsie es von sich, und das geschiehet darum , weilen alle Wach¬

ten von der Hauptmacht absolute llepenlliren .

uz . Damit man aber wisse , wie die Ronden im Rang

aufeinander folgen , so verrichtet die Hauptmacht die Haupt -

Ronde , nach solcher der älteste Officier von seinem potto die Tag -

und der jüngste die Schaar Ronde , mit diesem Unterscheid , daß

wann selber auf einen potto kommet , wo einUnter - Officier com -

mannet ist , nicht selbst in Person , sondern durch einen germ -
( L) gern
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gern als der domrnencl3nr von der Wachtich die Parole von sich
giebet , deßwegen ein Unter - Officier und vier Gemeine mit sich
zu nehmen .

114ro - Zwischen solchen Haupt - Ronden müssen alle halbe
Stund Patrouillen ausgehen,so em Gefreyter mit zwey Mann
verrichtet , selbe gehen alle von der Hauptwacht aus , biß aufden
nächsten Polio , deine sie auch das Zeichen überlieffern , was der
Officrec von der Hauptwacht nach seinem Belieben ihnen mit -
giebet , ein . gleiches thun auch die nachfolgende , biß selbes in ei¬
ner 6uarmi ( m auf allen Posten herum getragen , und letztlich
wieder auf die Hauptmacht gebracht wird .

I , ; ro . Auf gleiche Art , wie alle Ronden von der Haupt¬
macht 6epenlliren,en pallanrden schuldigen kapporc , wohin sie
zusetzt kommen , abstatten , oblerviren es auch die Patrouillen , auf
allen andern grossen und kleinen Posten , und melden sie, wie sie
alles angetroffen .

i l6ro . Sie haben nur die Losung und keine Parole , son -
sten , wann eine der andern begegnet , ist jene auf das erstere An -
schreyen die Losung von sich zu geben schuldig , und also palllren
sie die Schildwachten , so antwortet : psrrouille vorbey , so bald
sie sich auf ihr Anruffen gemeldet .

117M0 . Die Schildwacht muß die Patrouille nicht nahe
auf den Hals kommen lassen , sondern sie von wertem p- stiren las¬
sen, ausgenommen auf der Hauptwacht , wo sie . daö Zeichen
nebst denikapport überbringen müssen .

i ! 8vo . Der Officier von der Hauptwacht , wann er die
Haupt - Ronde thut , oröimret auf allen Posten , wo er hinkom¬
met mit seiner Ronde , wie er will , daß mit denen Patrouillen soll
gehalten werden , da er dann zugleich vllmret , ob alle Schild -
wachten mit Nacht - Posten richtig ausgestellet , auch nach sei¬
nem Gutbefinden verändert .

11900 . Ist also noch anzumercken , daß abgedachte Ronden
und Patrouillen von denen Schildwachten von weiten anznruf -
fen , auf Beylauff zwantzig Schritt zu stellen , und die Wacht

zum
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zum Gewehr zu ruffen seye : Da er auf das Wer da ? Antwort
erhalten , saget er : Steh ! Wacht zum Gewehr .

irOmo . SofcmedtcRorrdc mchtwtll von HedachterSchild -
lvachtsich stellen lassen , oder dieselbe durch dieses lange examini -
ren , auch wohlgarkeineAntwort geben , vexiren , und unter die¬
sem llrXtexr sich bey ihr vorbey in das eorps c! e Ouarcle schlei¬
chen , so ist selbe befugt , nach dreymahliger Anruffung Feuer zu
geben : Ist aber eine llecaclllrte Schildwacht , so nicht auf das
clofpgcle 6uar6e ruffen kam so braucht sie nicht zu stellen,sondern
sie spricht nach erhaltener Antwort : Patrouille vorbey .

i2lmo . Nachdeme nun der Lommenclam von der Wacht
das Gewehr prEiemiren lässet , gehet er der Ronde mit einem
Corporal und 2. Mann enchegen, ruffet sie noch einmahl an ,
wann solche geantwortet,lässet er die mit sich genommeneMann -
schafft ohngefähr 6. Schritt zurück stehen mit prLiemlrten Ge¬
wehr , das ist , das Gewehr vor sich , den Daumen auf den Hahn ,
( damit sie die Carole nicht vernehmen können ) dergleichen thut
auch die Ronde , Avancirt auf selbe zu , und nimmt die Parole von
ihr ein,beederseits einer dem andern die Partisane , oder den De¬
gen an die Brust sitzend , wornach beyde von einander auf ihren
sollen gehen .

12260 . Es müssen sowohl ein als andere Wachten , so mit
denen Officiern avanciren , wie auch diejenige , welche auf dem
Lotto stehen verbleiben , nicht weniger die Schildwacht imprse -
lenriren , den Hahn gespannet haben .

i2Zlic >. Es geschehen bey denen Patrouillen und Ronden
vielerlcy ^buttis , und unterschiedliche Unterschleiffin einerOuar -
nllon , daß gedachte öffters in denen Wirthshäusern und Brand -
Wein - Läden , unter prsetext zusehen , ob sich Leute bey vecbotte -
ner Zeit und Stunden allda aufhalten ; solches ist unter grosser
Swaff verbotten , daß keine Patrouille sich nirgends dieser Ursa¬
chen aufhalten , weder ein noch anderes trincke .

i24ro . Man lässet öffters die Soldaten an derVestung oder
andern Gebäuen arbeiten , daß man sie davor bezahlet , vicl .

Kriegö - Arricul Xl . v . dlro . ir , So. ist hierinnfalls wohl zu obler -

( L) 2 viren ,
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Viren , daß , wann es eine langwierige Arbeit ist , man nicht erlau¬

be, daß sie Claffter - weiß arbeiten , sondern nach dem Tag , dann

wann sie Claffter - weiß arbeiten , sie sich also bemühen , daß sie sich
schier zu todt arbeiten , hernach Kranckheiten daraus entstehen ;
man solle eben darbey beobachten , daß sie wie orclinsri darbey
kochen , auch besorgen , daß allezeit ein Marketender dahin ge -
schicket werde , um daß sie keinen Abgang in dem Wein , Bier und

Brandwein haben , oder aber gutes Wasser , Massen sie sonften
daS schlimme Wasser in der Hitze hinein trincken , hernach villi - n-

rerie und andere Umstände darzu kommen , wie auch das Obst ,
so die Weiber dahin bringen , verbotten werden : Von ihrem Ar -

be ; tö - Lohn oder Löhnung solle man ihnen so viel einhalten , damit

sie die Montirunq , als Hembdcr,Schuh , Strimpf,rc . so sie in

derArbclrvernssen haben,wieder sich anschaffen : Wann es dem

Regrment frey geftellet ist , zu arbeiten oder nicht , so halte davor ,
daß man eö nicht begehren solle .

vi .

V0N Lcremoniel , Ehren - Beztl ' gUNgM /
8u ! utiren , Spiel schlagest / und

Wacht geben.
? nmo .

WZ^^ieEhren - Bezeigungen , so man gegen dieHöhere zu thun
schuldig ist , und nn l ^ Li ' enrirem Blumen , daöSpiel zu
rühren , rc. zu obierviren hat , seynd unterschiedliche :
klnd fange an , was GOtteS Ehr anbelangt ; davon ist

schon in ^xplicariondes lVten Kriegs ArticulS einigeMeldung
geschehen, was nemlich bey der Verstund , und Hell . Meß , wie

auch Begegnung des Hochwürdigen inObacht zu nehmen ; nun

folgen einund andere Latticularja .

2ön . Am Grünen Donnerstag , wann der Priester in dem

hohen Amt das Oloria singet , werden alle Glocken geläutet ,
nach -

's - ^
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nachgehende aber keine mehr , biß auf den Samstag wieder um

selbige Stund , wehrender solcher Zeit , das ist , Charfreytag , biß
dahin , und bey denen zu solcher Zeit gehaltenen LroceKonen ,
nehmen Officier und Gemeine das Gewehr verkehrter unter die
lincke Schulter , wie es in meinem Lxercirien - Buch zu ersehen ,
wannman zur Leiche träget : Die Lotten und Wachten halten
das Gewehr vor dem Fuß , so, daß die Mundung zur Erden , und
der Anschlag aufwärts , der Laufs auswärts , nnt der rechten
Hand in demEinscheide von dem Anschlag komme .

zrio . Das Spiel wird mit verzogenen Saiten , und zwar
alle gewöhnliche Streich geschlagen , es ist aber zu mercken , ehe
man dieses obbesagte ansänget , so schlüget man nnt lautemSpiel
ehe ab , uns vice veria , wann das Gewehr wieder als orclinsri

prseibmiret wird , nemlich , wann die Glocken geläutet werden ,
mit vorgezogenen Saiten abgeschlagen , zum Zeichen , daß dieses
eeremoniel vorbey ist , nemlich am Samstag , wann die Meß ge¬
halten , und das Oloria gesungen wird .

g. ro . Zuweilen in OuLnttlooen begehren die Geistliche , daß
die HerrenOfficier das Hochwürdrge zu Grabe begleiten , als am
Heil . Char - Freytag , nachdcme die Lsttion abgesungen , und der

Priester die LolleLien abgelesen , scynd die, ^ähndrichs in Bereit -

schafft , um , wann derPriester das Hochwürdtge genommen , den
63lcl3ck >in zu tragen , solches in das Grab bringen ; alle Offrciers
aber nach ihrem Rang paar und paar Kertzen oder Wind -

Lichter in Handen haben ; und solleman zwar dieses prserenck -
ren , daß bieOfficiers den Himmel tragen , mästen in einer grossen
6uarmson die Lommenttamen derer Regimenter selbsten solches
verrichten , und eine Ehre ist , welche ehender denuVttlirsire als
dem Magistrat gebühret .

§ro . An dem Fronleichnams - Tag,commsnöiretman et -
wann ioo . Mann oder mehr , welche auf dem Platz stehen ; man

fetzet Posten aus , so das Zeichen geben , wann Feuer zu geben ist ;
das ist ; das erste : Wann Olor - s in Lxceltt « veo gesungen wird ;

Zum andern : Wann das le veum : Das dritte : Wann der

Segen in derKirchcn gegeben wird .

( L) z 6to . Zu -
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6to . Zuweilen geschiehet auch , daß man die gankze 6n3rni -
ton stellet , wie auch am Geburts - Tag Ihro Kayftrlichen Maje¬
stät , oder aber , da man das H Ocuin wegen Geburt erneS jun¬
gen Printzens , oder erhaltenen ViKorie hält .

7mo . Im Feld kommenzu einem le vsum alleTrompeten
undPauckenvon der Lsvöllerie , von Dragonern ebenfalls die
Paucken , und Hautboisten , in das Haupt - Quartier , und mu -
iiciren allda ; welche derReqiments - Adjutant mit einem Wacht¬
meister und 24 . Mann dahin bringet : An solchem Tag gehet die
gantze OeELiität , wie auch die Herren Stabs - Off - eier , dem
comm - mll . renden 6eneral zu ^ - nul - ren ; stünde die ^ rmce in
L- ttkliile etwann Feuer zu geben , so bleiben die Obrist - Wachtmei :
ster bey denen Regimentern : Da aber der Commanclirende et¬
wann längst der Linie reutete,müssen die HerrenStabsOfficier ,
so von der 8uice seynd , trachten beysettS voraus zu kommen , und
sich vor ihren Regimentern zu stellen .

8 vo . GegenIhro Majestät dem Kayserund derHerrschafft ,
da sich ereignete , daß sie solches besehen thäten , llrluriret man sie
dreymahl mit gefällten Lllanllsrten,und so etwann das Regiment
zu Fuß wäre,mit Knye gebogener tte vereng ; dem comman ^ i -
renden Oone - äien wird nur einmahl die Standart gcfällct ; kä¬
men abgedachte vom Flügel , so werden die conttcm - vemenr
talucirct . sie bey jeder Compagnie vorbey kommen , die Ober : und
Unter - Officierö haben das Haupt entblößet ; sollen solche vor der
kronre kommen , so muß man Acht haben , baß so viel möglich
zugleich sslmiret werde , alsobald , da der Obrist - Wachtmerster
mit dem Degen das Zeichen giebet ; wann daSRegimcnt zuPferd
ist , lo ist es vor sich , daß man mit dem Degen ohne Abztehung des
HutS tslunret : DieUnter - LfficicrS ü- lutiren in keiner Occslion ,
noch mit dem Kopff oder Leib neigen : Die O- ensclier - Officiers
thun wie allhter gemeldet , mit der lincken Hand aber nur die
Kappen berühren .

9no . Gegen Lenerslg . Personen wird folgendes oblerviret ,
daß auf Lotten , wo man im Gesicht des Feinoö ist, als wie in
^pprocllen , oder dergleichen nahenden Lotten ?ott - ret stehet , so

schlä -
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schlägst man weder dasSpiel , noch prsetenriret , noch ziehet man
den Hut ab, oder gehet zum Gewehr , oder andere dergleichen
^ ouvemem8 . aus Ursachen , daß der Feind durch solches es
vermercken kan , und mit Stucken oder mit kleinen Gewehr
Schaden thun ; und dieses eben , wann die OenerMät etwann
dahin kommet .

iOmo . Keinem andern als dem Feld - Herrn wird das Spiel
geschlagen , und dem meinem Landcommsnllirendeu 6enersien ,
so weit sich sein lernrorium oder Oenel - slst erstrecket , wann kein
Höherer in der ckarze zugegen wäre .

u mo . Ist , daß der Feld - Herr sich auf einige Zeit von der
ärmee begeben , ohne völlig aus dem Land zu gehen , so ist dan -
noch^mbrllich , daß ein anderer , der nach ihme commanlliret ,
das Spiel schlagen lasse , vtclweniger kan ein 6eneral von der
( ^ v » lle > ,e , Feld - Zeugmeister , oder Feld - iVlgrLchsll - Lieurensnc
solche Ehre pi - ss ^ncliren , wann er von der ^ rmee zwar weg ,
aber dannoch nicht aus dem Land mtt einem veraclremem cc >m-
mrmcliret ist .

irmo . Ben einer ^ rmee . wo mehr als ein Feld - ^ sechsll .
lst dleses nichtzu beobachten , sondern es gebühret ihm das Spiel
zu schlagen , so bald sie von derselben mit ernem a narre Lorps ab¬
gesondert .

^

i zrin . In einer ?- ,r - ,6e . oder da das Regiment ausgerücket
zunEarckie , ist man schuldig dem 6ener ^ t von der ( ^ vallerie
und Feld - Zeugmeister allemahl zu prssenckren , denen Fcid - IU- , -
re^ Kais - Qemenanr « und 6cner3l Wachtmeistern ist es kerne
Schuldigkeit , als ihre Lki ^ ezu thun verpflichtet , als wie das
Regiment semem Obersten , man rühr ct aber nicht das Spiel .

ig . ro . Wann der Oberst oder O' mmenllrmr allem mit seinem
Regiment stehet , und dwzu kommet , lo schlüget es das Spiel ;
eurem Hauptniann aber , so psseienrireu sie allein ;
Der Obrist - Lreutenant und Obrlst - Wachtmcifter scpnd ichuldig
ihme lederzertden Degen m ziehen ; und da der Regiments - O,,, -
mLlMimr mit derPauckenaus , oder in das Quartier marcjm et ,

schlä -
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schlüget diePaucken vor seiner her , als wann das gantze Regi¬

ment in dem iVlsrcKe wäre .

i ^ o . Der Regiments - commenöanr ist nicht schuldig sei¬

nen Degen vor dem Regiment zu ziehen , ausser vor einem Höhe¬

ren , oder da er durch eine Vestung oder Lotto msrclstret,oder vor

der kronre anderer Regimenter .
i6ro . Habe allhier mit anfügen wollen , was die Inf-mrer^s

im Gebrauch hat mit Gebung derer Wachten , auf daß man sich

dargegenresuüren möge , wann etwann einDragoner - Regiment
in vorfallenden Occstlonen zu solchen Diensten kommenkönnte ,

als in Bedienungen und dergleichen .
i7mo . Dem commrmckrenden Generalen gebühret vor

feine Wacht l . Hauptmann , i . Lieutenant , i . Fähndrich mit

fliegender Fahn , die zugehörigen Unter : Officiers/ ' k- lmbours ,

und in allen ioo . Mann , auf die Wacht : Der Schildwachten

hat er 4. mit gepflantzten öajoner , als zwey vor die Ketirg6e,und

zwey vor dem Ausgang des Quartiers , ingleichen eine vor die

Fahn mit gepflantzten ösjoner .
I8vo . Dem Feld- Xkarecksll , der nach ihme commsnön - et ,

gebühret ein solches Quorum mallem , ausgenommen die Fah¬

nen ; seynd deren viele , so giebst man , um die Leute zu ersparen ,

einen Lieutenant mit 50 . Mann , es gebühren ihme eben 4.

Schildwachten auf gleiche Weiß , ausser dieselbe , so bey dem Ge¬

wehr ist , hat kein klonet gepfiantzet .

iyno . Dem Feld - Zeugmeister gebühret zur Wacht i . Lreu -

tenant mit 50 . Mann : Äuf Orttinan ? von ! o er

commgnclirt , I . Fähndrich , es werden ihme z. Schildwachten

gehalten , 2. mit gepflantzten öajonervor die l ^ et ; ra6e,und eine

ohne ögjonec . vör dem Eingang des Quartiers , und eine vor

dem Gewehr .
2OM0 . Dem General von der clavsllerie . oder Feld - kla -

rLcKaU - I . ieuren3nc giebet man keine Wacht von der Infanterie .

wannCsvsNerie genugsam vorhanden ist : Der Oeneral von der

CsvLllerie hat auf seiner Wacht einen Wachtmeister Mit 24 .
Mann :



Von CerkMNMk - I .

dieLcutt zu Mensuren .
2IMO . Ein Oeneral - dommissarius , der kein Feld - KIa -

leckgil ist , hat einen Lieutenant , I . lambour , 2. Corporalen

und zo . Mann , und eineSchildwachtmitgepflantztenLajonet ,
vor die lieciiaris » und eine vor das Quartier ; ist er aber

von der äcrackiret mit einem Loi po . gehören ihm 2.

Schildwachten mit gepfiantzten öajoner vor die lieriraäe ;

mit des Oeneral Lommitiariat - Wacht , hat man jich zu regu¬

lären , sowohl als auch wegen der Schildwachten , gleich seiner

dk- ll - ge , als Feld - ^ karLchall - I . ieurenanc , oder Oeneral -

Wachtmeistcr ; derjenige , weicher m Abwesenheit seiner , seine

Stelle vertritt , hat einen Gefreyten mit z. Mann auf der

Wacht , die Schildwacht des Nachts mit dem Gewehr , und

des Tags ohne Gewehr . ^ >
22clo . Ein Feld - I ^ grechall . Lieutenant von der Infante¬

rie , der von der ^ rmee 6erac ! nrt ist , hat auf der Wacht i . Lieu -

tenant , 1. Feldwebel , i . Corporal , 1. lambour und 20 . Mann ,

2. Schildwachten vor die kieriracle : Oröinari aber keinen Lieu¬

tenant , und eine Schildwacht vor die kecirsöe , die andere vor

das Quartier , doch ohne öajonec . , _ .
2Ztio . Dem Oeneial - Wachtmeister vonder Infanterie ge -

bührctaufdie Wacht i - Corporal , i . iambour,und,2 . Mann ,

und eine Schildwacht vor das Quartier ; zur Oräinanr einen

24to . Der Leneral - Quartier - oder Proviant - Meister be¬

kommet 1. Corporal und 6. Mann ; eure Schildwacht mit dem

Gewehr zu halten ; in seiner Abwesenheit bekommet der Gene¬

ral Quartier - Meister - Lieutenant , einen Gefreyten mit z.

Mann , womit es seine gleiche Verständnuß hat , wie nm al¬

len nachfolgenden 6eneral Stabö - Offlciern , daß ihre Schild -

wachten nur bey der Nacht mit dem Gewehr stehen , bey dem

Tag ohne Gewehr , ausser wann der 6ener » 1 - Gewaltiger ^ r -

rettamen hat .
( M ) 25W .
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2 ^ co . Der Oene - . l . Adjutant hat zur Wacht ^einen Ge¬

freyten und Mann : 6encrsl Huclnoi - einen Gefreyten mit

z. Mann ; Kriegs - Zahl - Amt 4 . Mann ; Kriegs - Eantzley
Mann : 6ener <U- Gewaltiger z . Mann : ingeenSur - Obrister
einen Gefreyten mit z. Mann .

26 : 0 . Der ^rciilerie ist die Wacht nach Proportion ihrer
Grösse zu geben , als ein Lieutenant , l . Corporal , i . Ismbour ,
20 . Mann ; wann grosses Geschütz vorhanden , oder Munition

bey einer formten Belagerung , so kommet wohl ein Haupt¬
mann , k. Lieutenant , l . Feldwebel , gehörige Unter - Officiers
UNd ^ r > Kour8 , damit es Mannschafft genug habe , selche durch
cletAcKirte Posten sicher zu bewahren .

27MO . Zu dem Proviant giebet man auch eine Wacht ,
nachdeme es nöthig befunden wird .

28vo . Dergleichen Wachten bey demOenersl - Stab , seynd
keineswegs schuldig , sich aufkoursgiren , gleichwie es sbolivZ

geschiehet , gebrauchen zulassen ; m dem ^ rcke bleiben sie bey
der ösgZZe .

2yno . Oderwehnte Wachten vor den commsnclirenden
6eneial en Lbef , mit fliegenden Fahnen , es seynd Orengg ' er

oder Füsilier , komnrcn auf keinen ?sr - r6e - Platz , sondern rn - ir -

clnrcn gleich vom Regiment , das sie giebet , hinweg , dieweilcn

solche von keinen melirten Leuten unterschiedlicher Regimenter
gegeben wird , wohl aber gleichwie die Fahnen , auch dstMann -
fchafft von einem Regiment seyn muß : Wann eine General -

Wacht, da das Regiment bey einer ^ rmee oder Lorpo stehet ,
vorn Regiment gegeben werden muß , so thun gemeiniglich die

k^ Lnsciret - den corom - uMrenden 6 ^ ner - - ! en vermachten , und

zwar nuch derprsseminen ? dessen LkiLrge , jczuweilcn nur ein

Lieutenant , jezuweilen auch wohl die gantze Lompsguie : Ist es

ein cvmlNÄngirender ( - Lnershdereine ^ rmes commruiöirek , so

kriegt er einen Hauptmann ; commsucliret er aber nur ein Oor -

po . nnd ist also von geringerer Lba . ge , so krieget er gemeiniglich
nur einen Lieutenant : Da dann die gantze Lomp - gnie , gehet zu

der Lrenacher - CompIAne em Fähndrich,dendieOldnung be¬

trifft ,
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trifft , und zumahlen die Lerb - Fadnen gegeben wrrd ; dieser wird

nut gewöhnüchen Zeremonien abgeholet / auch nach Abzug hin¬

gebracht : Alle andere General Wachten dancken ab an Orten ,
wo es befohlen ist, oder etwann ioo . Schritt davon ; ausser die

Wacht , so mit einem Fahnen ist , mm cbiretmitklmgendcn Spiel ,
um den Fahnen wieder ordentlich einzuführen,wo sie hernach ab -

dancken ; in welcher Stund dieGeneral - Wachtauf - und abzuzie¬
hen , wird von der Generalität sechsten befohlen , und gemeini¬
glich durch den General - Adjutanten schrrfftlich übergeben , wel¬

ches einer dem andern hinterlässet : Die Wacht , so einen Fahnen
auf der General - Wacht hat , tritt nur vor einenObristen ins

Gewehr , ohne daß sie es berühren , der Fähndrich zu derFahnen ,
chre Unter - Officier ziehen die Hüte ab : DemGeneral - Wachtmet -
ster wird das Gewehr vor dem Fuß genommen , wie auch der

Fähndrich die Fahnen vor dem Fuß : Einem Feld - XtgrächM -

hl ' eutenrmt wird prseiemiret , der Fähndrich hält die Fahnen
eingewickelter in die Höhe : Dem O- nersI c - rvAllerie mid

Feld - Zeugmeister wird auch pr - xü- nriret , der Fähndrich lässet
die Fahne fliegen ; dem Feld - Trecks ! ! neiget er den Lahnen
etwas , jedoch nicht fället , als wie dem commanäirenden Ge¬

neralen .

zOmo . Wann die General - Feld - Zcugmeistcrs in Flügel ge -

theiletseynd/so rouliren ihre Wachten ebenfalls nach ihren Re¬

gimentern , befindet sich aber deren nur einer , theilet man selbige
auch auf dem? argc ! e - Platz ab .

zimo . Desgleichen geschiehet auch , wann eine ^ rmeein

Li - ig ^en abgetheilet wird , so roulircn dem General - Fcld ^ - rrL -
cbsll - hieurenÄnr und General - Wachtmeister nach denen Regi -
mentermwelche dcröng ! , <lier - ^Ljjucgnr ausmachet,kommen auch
auf keine Oracle , sondern werden jederzeit in der Frühe abgelößt ;
alle andere obgedachte Wachten hingegen werden von denen Re¬

gimentern auf einen hierzu bestimmten e - ,rs6e - Platz zusam¬
men gebracht , allwo sich ein General - ^ jor von dem Tag ,
selbige zu reviöircn , ob jedes sein richtig übcrlicffert ,

einfindet , dann täglich nach dem Rang der Regimenter ein

( M) 2 Ugjor
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commJnckcet wird , der solche Wachten stellen oder

abmarchiren machet , nach wessen Endigung dem General :

Wachtmeister von dem Tag selber rapponiret , daß alle Wach - -

ten richtig abgelöset wordene Hierbcy ist auch zu wissen , daß

zur bestimmten Zeit von jeder Wacht ein Mann auf solchen
kak - Alle . Platz geschickt wird , um die Ablösung auf jenen Ort ,

wo sie hingehören , zu führen , auf daß die neue Wacht , so

den kollo nicht finden könnte , den gantzen Tag nicht herum zu

marckiren habe .

zrclo . Dem cnmmen6rmren von Ovallsrie - Regimentern

gebühret ein Corporal , r . I ^ mbour , und 12 . Mann , wie auch

ein OrLlin - ,n ^ - 6renallier , demObrrst : Licutenant 6. Mann , denn

Obrist : Wachtmeister 4. Mann -

z zrio . Dem Provosen nach l ' roporüon derer Arrestanten ; -

dem Hauptmann gebühren z. Mann des Nachts , so die Schild :

wacht halten ; keine von obbcsagten Wachten wird mit der l ^ rols

abgefertiget , sondern nur die 6ener - ,l Wacht : In einer 6u » r -

nilon die Hauptwacht , und Vorwachten bey denen Thoren ,

oder Ausseml ' oiicn im Feld , welche lctzttre auch nur denen Wach¬

ten die Losung geben .

Z4ro . Mit Haltung derer O, cllnanren hat es diese Beschaft

fenheit , daß der commsnclircnde Oeneral zur Or6insn2 von der

Infnncerie einen Fähndrich , von der C^ vp . ilerls einen Corner ,

und von der ^ rullene einen Stuck : Iuncker hat .

Der Oeneral von der Lsvgllene einen Cornet - Feld :

Zeugmeister einen Fähndrich von der Infämene ; der die

riilerie commancliret , einen Stuck : Iuncker : Der Feld ' ^ larL -

cksll - I . ieuren3nr bekommt seine Orclinsnren von seiner örix - we,
als von jedem Regiment einen Courier : Ein Oenei ^ l Feld :
iVkru ecKall . kneurensnr von der LgvsIIerie von denen Regimen¬

tern , so seine örig - ille ausmachen , seine gehörige OröinEen :

Der Oeneral Wachtmeister ebenfalls .

z6ro . Die Bereitschafft sitzet auf vor dem commsnöiren :

den Generalen allemahl , und schlagen das Spiel : Sonsten hat
man
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man Pi acticirct , daß denen Feld ^areckslkn undGeneralcn der

e ^ vallLi ie auch aufgesessen worden , denen , andern nur zu Fuß

ausgerücket ; weilen man aber gefunden , daßdasAufsitzcn schrcr

niemahien in Meti hat können gebracht werden,Massen diePferb

ehe aufgezäumet , und das Gewehr in Schuh muß gebracht wer¬

den , hiemit die Mannschafft nicht so geschwind aufsitzen , noch

sich ranZiren können , ebenso wohl die eingeschlagene Plöck darzu

verhinderlich seynd , alsdann dieses mehr Confulion als Parade

gemacht hat , so ist imWelschcn Krieg nrsökiciret worden , daß die

Bereitschafft vor niemanden aufgesessen , als vor dem en Lbet

commanclirenden Generalen desselben Lagers oder vetscke .

mem > ; mit »ileZirter ksison , weilen selbe - ibtolme von ihme aß

lein 6epencliret , und niemahlen , ausser in L- >lu neceMrmig von

keinem aufzusitzen kan beordert werden , und zumahlen diese Ber

reitschafft deswegen auch ist, um zu Fuß und zu Pferd in vorfal¬

lenden Occglioncn sich gebrauchen zu lassen, so ist befohlen wor¬

den , das Gewehr vor denen Pferdenzu halten,undmitßi - seten -

rwung des Gewehrs zu Fuß , die Ehren - Bezeignussen zu machen ,
und zwar nur der Generalität , und demjenigen , der denTag oder

lnssetilon hat , wie auch denen vorbey m- ueßüccnden Troupen
mit prsesentirten Gewehr ; das Spiel wird aber dessentwegen
nicht gerühret ; der Officicr , so commgnckiret , sitzet jederzeit zu

Pferd , ohne Degen entblössen , die andere nehmen die Flinten in

die Hand , und stellen sich aufgehörigen ßollo : Gleichwie es im

Lxercilio befohlen .
Z7MO . Im Conrrsrio aber die Feldwachten ( deren Schul¬

digkeit istsichdergestalten silsrre zu halten,daß sie alleAugenbltck
aufsitzen können ) ist verbotten gewesen , das Gewehr von ilwen

Pferden abzulösen,und ist man inclillintkL vor allen Generalen ,
und deme , der die Wssetkic - n, wie auch vorbey msrcßircnden

Troupen aufgesessen , keinem aber das Spiel gerühret , als dem

commsnöirenden Generalen : Da etwann von demselben befoh¬
len worden , nicht aufzusitzen , seynd solche nur zu ihren Pferden

getretten , die Officicr aber jederzeit zu Pferd sitzend , ohne rhrGe -

wehr zu entblössen .
( M) z Z8vo .



Von Lsremoniel .

zZvo. ' Dieses zwarzllverstehen von der Fcldwacht und Be¬

reitschafft allein ; wäre es aber ein Lommanclo oder versehs -

menr . so da stünde so hüben sie gebührender Müssen der Genera¬

lität , oder deme,dcr sie commLnLret , ihre Ehren - Bezeignussen
zu machen , und denen mit pi Lll - nrirten Gewehr vorbey etwann

marck renden Troupen , oder so das Spiel rühren , gleichfalls
das Spiel zu rühren , dabey zuobtervlren , daß derMindere dem

Grossem allezeit das Gewehr zum ersten erheben lasse , mit die :

sem Unterscheid , daßwanncsein Unter - Osstcier,decOber - Offi -
ciersein GewehrnichtindieHandnimmt , jedoch zu Pferd sitzet ,
auch so es ein Lieutenant , der bey einem Hauptmann vorbey
rnarckiret , der Hauptmann das Gewehr nicht in die Hand nim -

met , sondern sein Lieutenant oder Fähndrich .
Zyno . Zuweilen geschiehet , daß bey Bedienungen Ihro

Kayserlichen Majestät , oder sonsten bey dem comm - m6irenden

Generalen Lommaullirte , odergantze5gu - r6ronen zu Pferd auch
wohlmit Standart aufziehen : ' In solchem Fall ist wegen der

Ablösung und ewomel folgendes zu vbibl Viren : Daß derje¬

nige , so ablöset , vorhero sich wohl erkundigen solle , wie viel er

Posten zu Fuß oder Schildwachten zu besetzen hat , solche soll er

alsog ! eich aufdem ? srA6e - Platz abtheilen , und in das hinterste
Glied stellen : Da er dann mit erhobenem Gewehr und klingen¬
dem Spiel , der alten Wacht ( welche schon zu Pferd sitzet , und

mit Lrseiemirung des Gewehrs und Spiel rühren , corrciponck -
ren muß ; lincks aufmarchiret , die Offlcier , nachdem sie gegen

einander ihre 8s1utarion gemacht , lässet die alte Wacht das Ge¬

wehr sincken , und gleich daraufdie neue Wacht desgleichen thut :

Der Ablösende empfängt von seinem Cammeradcn die Befehl ,

so auf dem eolko zu ob5erviren seynd,da dann der Wachtmeister
von der neuen Wacht die gehörige Schildwachten , wie kurtz ge¬

sagt , aus dem Hintern Glied von zuruckwärts ausrücken , und ab¬

sitzen lässet , ihre Pferde zusammen kuppeln , und einen Mann

darzu bestellet , ran ^lret er dieselbe mit dem Gewehr au dieSchul -

ter , com ' nanclirt darzu einen Corporalen mit seiner Flinten auf

dem Arm , der diese Schildwachten sammentlich samt dem Cor -

p oralen
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poralen von der alten Wacht / ( welchem diercchttHändzuMen )
aufführet/wie schon in Lxpli ' c3rion des XXXIX . Kriegs - Ärtuul
von Schildwachten Meldung geschehen ; da dann diePostcn ab¬
gelöset sennd/mgrckiret der Corporal von der neuen Wacht als¬
dann rechter Hand vor denen abgelösten Schildwachten wieder

zur Troupe , berichtet daß alles abgelöset / da indessen solche zu
Pferd sitzen/und in ihre Troupe einrücken ; dämm alles überge¬
hen / so pi - Xsömr' rt die alte Wacht zum ersten / und gleich darauf
die neue/alö welcher nach geschehener Ablösung alödann die Eh¬
re gebühret ; die alte Wacht marckr ' ret ab mitklingenden Spiel .
Da sie schon völlig vorbey aus dem Lotto ausgerücket / und die
neue Wacht ebenfalls das Spiel gerühret / schwencken sie sich zu
vieren rechts im conrie - Xkal - cKe , und rucken auf dem Platz ein /
wo die andere gestanden/herstellensich , da dann befohlen wird
das Gewehr aus dem Hacken , über die Schulter , fertig zumAb -
sitzen , alödann abgeschlagen und abgesessen , und gekuppelt , so
dann dieMannschafftgerad in zweyGliedern ausrücket,und sich
polliret , die Flinten von derSchulter bringet,dann aufdemArm
niedergeleget , oder rechts umgekehret , und dasGelvehr angeleh¬
net , gleichwie schon der Fußwachtcn halben in Oblervarione des
Corporalenölro . 21 . 24 . 26 . Meldung geschehen , und wie alles
dieses zu machen im kXei - cirien - Buch das mehrere enthalten ist ;
will man dieWacht in drey Glieder pottiren/so werden aufdie im
kxercmn beschriebeneArtaus zweyGliedcrn drey gemacht ; auf
solchen Wachten werden alle Streich geschlagen , ausser bey der
Ablösung nichtzumGebet ; die abgehesideTroupe dancket etwan
ioo . Schritt davon ab , wann sie meinte Leute bat,oder mIrchj -
rcn wieder nachHaus,sollte abereine gantzc3gu3lllon oderLom -
p»Znie mit der Standart seyn,so führen sie die Standart inOrd -
nung ein : Bey dem Gewehr hält man auf solcher Wacht eine
Schiidwacht ; wo die S Landart mit ist , eine Schildwacht mit
gepsiantzten

42M0 . Zuweilen ziehen auch Wachten zu Fuß auf , wie sol¬
che abzulösen seynd , vick Corporalen - Observar . wie oben . Wei¬
len aber ein sehr schändlicheöAnsehen machet , daß die Dragoner ,

wie
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wie es gemeiniglich ^NeheTihreVchntel mitnehmen,und solche

aufdem Gewehr tragen , also wären die Mantel auf einem von

der Wachtnicht weit entftrnetem Ort nebst einer Schlldwacht

zu lassen , und hernach abzuholen , zur Zeit der Ablösung dahin

übermahl gebracht , und nach der Abdanckung abgeholet : So die¬

ses aber nicht füglich geschehen könnte , sollen die Mantel decge -

stalten compenclios zusammen geleget werden , und Mit einem

Drnd - Riemen auf beyden k ^ remiräten zusammen gebunden

werden,daß sie über die lincke Schulter ( gleichwie die ^ uiguerier

ihre Scknap Säcke tragen ) können gehencket werden , auf daß

derMannmitscinen Händenfrey seye , und ihme nichts verhin¬

dere , sein Gewehr zu regieren .

VII .

Zeremonie vor die LÜ3n6grt -

- E^ acl - dcmcdasgantze Regimcnt , comp - gnie - weiß , auf

euren darzullellimrten schönen Platz in llar ^ e gcltellet

ist , das grüne Feldzeichen auf denen Hüten haben , und

ZU jnvölltgcrOsllLpLra6iret . diekk - onre gegen derKirchen ,

allwo ein Corporal , ein Tambour mit zwölffMann polliret seyn

solle So MLrckiret diegantze erenaörer - eompIZme indesRe -

atments - Oommenclamen Quartier mit klingendem Spiel , lN

währender Zeit sammentliche Tambours zu Pferd um das Re -

aiment herum ViZgcor schlagen , und alsdann Rast : Die Ore -

Lr empfangenbeyder Regiments - Wacht die mit etwelchen

Nägcln angeheffte Standarten , welche so viel Orenacker zu

Bferd tragen , die Paucken und Fahnen werden eben durch euren

Orcuaäiet geführtt , bey demAbmarche theilet sich die 6rena -

clier - Compagnie in Avant Quarte , so derHauptmann , und Ar -

rier Oumlle , so der Ober - Lieutenant führet , die Standarten

wÄ> cbiren in der Mitten , vor welchen der Regiments - Adjutant
reitet ' Der Rcgiments - Lommenclam , und Obrist - Lleutenam

samt allen Herren Offlctcrn , reitet vor den Orenackern , welche

alle nach ihrem Rang paar und paar folgen , marcb . ren asso m



Zeremonie vor die Lllan ^ si - r - Weyhung . 97

dieser Ordnung mitklingenden Spie ! zu derKirchcn ; derObnst -
Wachtmeister/so allein vor dem Regiment verbleibet , lasset das

Spiel rühren , und die Flinten prselem - ren : Die ( Rensciier -

Compagnie marckiretbey der Kirchen auf , die Standarten in

der Mitte behaltend , mit der krönte gegen der Kirchen , der Re -

giments - Lommenclancsamt allen Offrciern sitzen ab , stellen sich
zu Fuß auföeeden Seiten in SpZürung bis zur Kirchen , da müs¬

sen schon alle kouners rrlngiret seyn , und in Bereitschafft,die
Standarten , Paucken und Fahnen , von denen Lrenalliern ab¬

zunehmen , und sich nach Rang der Lomi ^ Znlen in zwey Reyhen

zu stellen : Da solches geschehen , mgrcknret der Regiments - Lom -
menllgnr und Obrist - Lieutenant auf beyden Seiten , mit denen

ihnen nachfolgenden Herren Officiern bis zu dem Altar , also

zwar , daß der Obriste auf jene Seiten komme , wo das Evange¬
lium gelesen wird,der Regiments Quartierweister , welcher vor

denen kontiern , so die Standarten aufder rechten Schulter tra¬

gen , marckliret , führet solche in gleicher Zeit mitten vor den Al¬

tar , und ranMet sie in ein oder zwey Reyhen , die Pancken - Fah -
nenwird aufzweyStühlgebreitet : DieL - ensclier - Compagnie
stellet sich wieder auf ihren kotto zu dem Regiment : Alsdann

wird durch sammencliche Tambours zu Pferd in die Kirchen ge¬

schlagen , der Obrist - Wachtmeister bleibet stets bey dem Regi¬
ment , und die Zeit durch , da das Amt gehalten wird , lässet er die

Flinten prsstemiren ; zur komiücirung wird ordinari ein Bi -

schoffoder Prälat gebetten , wo solcher nicht vorbanden , der

?3ter5nperiot , wie auch den kanegxricum oder Predigt zu ma¬

chen , einguter Prediger,aufguteArtdasAlterthum des Regi¬
ments , beygewohnte ^ttione8 , Schlachten , und Belagerungen
erzehlet,also zwar , daß es nicht kaltsinnig oder peöanrssch her¬

auskomme , auch nicht zu lang währe ; da solches vollendet ist ,
sänget das hohe Amt an , wobey in Abgang anderer l ^ ulmuedie
Bande Hautboisten mit der Paucken mullciren , da es zumEvan -
gelium kommet , ziehet Herr Obrister aufeiner , und Herr Obrist -
Lieutenant aufder andern Seiten mit allen in der 8palirung ste¬
henden HerrenOfficierndenDegen , nachgeendigtemEvangelio

( N) sie
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stesolchewiedereinstecken,so bald der Priester das Evangelium

anfängt , ist des Adjutanten Incumbenr durch etlvann drey vor

der Kirchen stehende Pöller , das Zeichen zu geben , aufwe che das

Reaünent eine 8. stve giebt , wie dann auch , wann das Olons ge¬

sungen w> rd : Die Folrriers , so die Standarten stets aufrecht in

di r lmcken Hand halten , bleiben allezeit stehen, ausser der Wand¬

lung und biLVötion,wo sie U; e) erknicn , dieWachtvor derKwchen

alläcrt mrt prseienrirttm Gewehr ; da die blevanon geschiehet ,

vbienvirm si allezeit , was ordinari die Regiments - Wacht bey

der Meß , das Regiment aber Wäget iVlm cbe ; da nun das letzte

Evangelium gelesen wird , ziehen adermahls die HerrenOfflcrers

die Degen , und nach Zeichen derer drey Pöller , das Regiment

abemiab ! eine 3- llve gicbet : Nach gehaltenen Amt , nehmen dre

Zerren Kähndrichs die Standarten aus Handen derer Fourier ,

der Driester verrichtet die kenelliLiion über dieselbigen , bey wel¬

cher die Herren Fähndrichs aufein Knie niederknien , bis zur ge¬

schehenen Einweyhung : Da solches verrichtet , tragen dre Her¬

ren Mhndrichs in der erst besagten Ordnung , wie nmn hmem

m"rckiret, die Standarten vor die Kirchen,aufbeydeSelten die

Herren Officiers , welchen der Geistliche folget , allwo auf einem

prse^rirten Tisch erstlich die Leib - Standarte drwch den Lelb -

Kähndrich gelegetwird : Aufdem Tischmuß eure ^ azcn wn zu -

länalichenNägeln und zwey vergoldetenHammern liegen , dabey

ist auch zu obterviren » daß ein Sattler mit etwelchcn Ahlen fich

darbey befinde , um vorbohren zu können , auf daß man m der

Anschlagung nicht gehindert werde , alsdann schlaget der ^ ne

ster die erste drey Nägel rm Nahmen der Heiligen Drenfaltrgkeit ,

darauf folget der Obriste im NahmenIhroMareftat , den andern

g ^ eiNnien des cominanllirenden Generalen , den dritten in ,

Nakmcn des würckiiche » Obristen : Bey weiterer Anschiagung

dieser und derer andern Standarten pr «s - m>rct man dem gro¬

llen nach VMnkiion die Hümwer , weiche nach Bei,eben , tnwaS

Nabmensie wollen , einschlagen , also einer dem andern die Ham¬

mer pr-^mirct , anbei , i » oblerviren , daß man »<- e, - ! ner ,m

Nahmen derer Hähern Generalen , Kriegö - und V»- ° ,rrs - L- lcn .
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reu , HosKtregöRath , General - LommiLUriü , und vornehmen
^ üniNres Nägel einschlage , und letztlich bey jeder Standart ein

CorporaloderGemerner imNahmcn dergantzenLompKZnie , so

sich Frauenzimmer dabey einsindet , schlagen sie zwar keineNägel
ein , können aber schöne reiche Bänder daran binden , welche so

lang daran verbleiben - bis sie völlig verdorben worden : ^ Pro¬

portion , daß die Standarten angeschlagen werden / giebct der

Zähndrich einem Corporalen zu Fuß die Standart in dre Hand /
welcher sich aufeine Seiten rangicet . in welcher Zeit sich Haupt¬
mann , Lieutenant und Fähndrrch zu Pferd vor ihre Lomp - rznie
setzen , der Fähndrich die alte Standart ur die Hand nimmet :

Nachdcme solches geschehen ist , da währender Zeit das Regi -
mentsichmit Rührung des Spiels und XtulrguL hat hören las¬

sen, so gehet der Obriste und Obrist - Lieutenant mit sammentli -

chen Gästen , gegen Mitte des Regiments , welchen dieCorpora -
len nach Rang derer Lompagmen , die Standart auf der rechten

Schulter tragend , mit denen Paucken - Fahnen , der Adjutant
vor ihnen m- ncbiret , folgen ; da solche dann gantz nahend an das

Regrmentgekommen,befieh! etderObrift : Wachtmeistcr ^ll3ime
zu schlagen,und also gleich t ' ormirct daöRegiment im I ^ pp und

Oglopp das ( B?^räswie es in dem Exercitien - Buch , statt des

Creyscs angeordnet ist , und schließen die Gaste und Standarten

also ein zdasoiches geschehen , imimiretHerr Obrist - Wachtmei -

sttrdem Regiment : WiedaßaufBefthldesl ' ropnera ; re desRe -

qiments dl. bl . und Vorwisien des comm ^ nüirenden Generalen

die alte Standarten caMret und die neue vorgestellet werden sol¬

len : Demnach lässet er den Corporalen , so die Leib - Standart

hält , zur eompAZme anrucken , nimmt die alte Standart aus

Fädndrichs Handen , die Gemeine anredend : HLenüt übergebe
diese alte Standart , welche ihr so viel Jahr brav und tapf -
ferverfochten Habehund händige euch ein die neue , bey wel¬

cher ihr eben so ftandhafstig verbleiben , und mit euren Leib

und Leben zu cleienüiren wissen werdet : die alte Standart

übergiebt er dem ältesten Dragoner von der Lom ^ Zme . so des

Fähndrichs lincker Hand imGlied stehen muß,die neueStandart
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giebt er dem Fähndrich in die Hand , und wünschet der Compa¬

gnie viel Glücke derDragoner , so die alte Standart empfangen ,

bedancket sich , und reutet in das hinterste Glied in die Mitten ,

verkeärctdie Standart,mit dem Cröndlunter sich ; solches prs -

6i - iretder Obrist - Wachtmeister gleich bey allen Compagnien :

Da dann solches abermalsts vorbey , und derRegiments - Adjm
tanr in währender Zeit , die PauckemFahnen an diePaucken am

machen lassen , so hat der Herr Obrist - Wachtmeister denen Ore

naöiern zu sagen , daß obwoblen sie keine Standarten führen , sie

zur vetentton derselben,sowohl als das gantzeRegiment schuldig

seynd . Nach diesen verliefet decRegimertts - äuMwr die KriegS -

Articul dem Regiment vor,erinnert sie desEnds,so sie anjetzo auf

das neue ablegen werden : Dadie KciegöMrticul verlesen seynd ,

wird das Gewehr in Hacken geflossen, der rechteHandschuh aus¬

gezogen , mit der lincken Hand die Hüte abgenommen - dre z Fm -

aer m die Höhe gehoben , welches eben alle Officier thun sollen ,

und nachfolgender Eyd von Wort zu Wort nachgesprochen .

Eydes - Form .
cM ' solt aufs neue geloben und schwöhren , daß ihr in Kay -

scrlicher Majestät eingelassenen Kriegs - Diei ' - ftcn bey euren am

aewtcsencnCompagmen wollet forthin treu seyn und bleiben,euch

von denen geheiligten Fahnen niemahien treuloß und ehrverges¬

sen entziehen , ober ausreissenssondernnachdenen jetzo Vorgelege -

ncuKayserlichen Kriegs Articuln , beyVermeydung der darin¬

nen acdroheten schweren Straffen an Leib und Leben , getreulich

nachkommen , eure Vorgesetzte resseLUren , denen Generalen ,

^ bristen und suKoräinirten Commenclanreu,wie auch sanimcnt -

hchcn Ossiciern gebührenden Relpetl und Gehorsam leisten , de¬

ren - rthcücnde Befehl und Oiclre , so lieb als euch euer Ehr und

Leben ist , zumahlen in IhroKayserlichenMajestät angelegenen

Commanclo Sachen , aus euren möglichsten Kräfften vollzie -

den . cuch widerIhroKayserllchenMajcstät Feinde,in allenOc -

caüooen,sowohlBesatzung a ! s im Feld , bey Belagerungen und

Schlackte, ' , zu Tag und Nacht , es seye zu Wasser oder Land

tapffermüthig gebrauchen zu lassen , eureFahnen biß auf den letz -
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ten Bluts - Tropffen behertzt und standhafft clessencliren und ver¬

fechten , auch euch durchgehendö rühmlich verhalten , als wie es

rechtschaffenen Soldaten von GOttes und ihrer Ehre wegen
nach löblichen KriegS - und Rechts - Gewohnheiten wohl anste¬
het und gebühret : Darauf sowohl Officier als Gemeiner die

Handschuh vorhero ausziehet , das Seiten - Gewehr an demRie -
men Hängenlassen , mit entblösten Haupt und aufgereckten ürn -
gern , mit lauter Stimme nachsprechen :

Alles dieses , was anjetzo vorgehalten worden , und wir gar
wohlverstanden , daswollen wirvestund stets halten,und getreu¬
lich nachleben , so wahr uns GOtt helffe , durch IEsum Chri¬
stum unsern Heyland und Seeligmacher , Amen .

Da solches geschehen , setzen sie die Hüt wieder auf,prLlen -
riren abermahlen das Gewehr , und öffnetsich der Creyß , wie es

im Lxercirien - Buch angedeutet ist ; nach diesen gehet alles wie¬

der in die Kirchen , der Priester setzet das Venerabile heraus , und

imnniret das le veum , und wird aufZeichen der z . Pölleraber -
mahl eine Salve gegeben ; da nun dieses verrichtet , gehet der Prie¬
ster mit dem Hochwürdigen vor die Kirchen , dem Regiment die

öeneöittion zu geben , dä hält das Splel an zu schlagen , dasGe -

wehr m Hacken gestoßen , die Hüt mit der rechten Hand abgezo¬
gen , und sich vorwärts gcneiget , nach welchen dann abermahlen

Z. Salve gegeben werden , das Gewehr wieder erhoben , undZug -
weis in schöner Ordnung wieder abgemarchirct ; wie dieser Tag
hernachmitGafterepen,Ball,Illuminationen und Lustbarkeiten
palstret solle werden , stehet bey dem Regiments - Lommenclan -
len,wieer solches anzustellen verordnen wird ; dahero auch zu

obi ' erviren , daß die darzu eingeladene vornehme Gäst durch die

Fähndrichs , so allezeit zwey und zwey mit ihren Standart - Rie¬

men gehen , invitiretwerden ; man pfleget auch denen Gemeinen

in solchem Tag etwelche Faß Wein zu geben ; wannmanimFeld
die Fahnen anschläaet,so ge schiehet diese b ' „ n6ion vor der k- ion -

re , wo man schöne Zelter und Lauber - Hüttcn aufschläget,sellte

sich ereignen , daß solche b ' unLUon wegen grossen Abgang der

Pferde zu Fuß geschehen sollte , so ist eben auf solche Art zu pra -
( N) z Niciren ,
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Liiciren , ausser nachdeme die neue Standarten übergeben wor¬

den , man die alte verkehrter aufder rechten Schulter trage ; die

alte Standarten gehören denen Gemeinen , und können sie solche
ihren Hauptleuten , dem Reginients - Lommenöamen , oder in ei¬

ne Kirchen verscheuchen , jedoch dieselbe nicht über 24 . Stund in

ihren Händen mit Ehren - Bezeigung verbleiben ; hierbei ) habe
erachtet zu annoriren , wie daß es sich gar nicht schicket , daß auf
denen Paucken - Fahnen und Standarten des Obriften Wappen
allein stehe , dann solche unter die Kayserlichc Waffenund InliFniL
gehören , wohl aber daß solche etwann auf dem Cröndl Zraviret
werden : Auf der Dragoner Paucken - Fahnen , die aber so zu sa¬

gen nicht unter die Kayserliche lnliZnia gehören , ( indeme sie keine

Heer - Paucken , auf welchen man deniVlsrclre schlagen darff,noch
zur Schlagung der Bettstund gebrauchen , Massen bey der gan -
tzen Kayserlichen ^ . rmee , das eintzige lrsburinische nunmehro

Waterbornische Dragoner - Regiment von alten Zeiten her das

? rivi ! eZium hat die Heer - Paücken zu führen , den Onrallier -
klarcke zu schlagen , und einen LuirgMer - Paucker zu halten )
sondern nur Spiel - Paucken seynd,die die ^lullgue accampuZni -
ren , ohne welcher sie auch nicht geführet werden , kan wohl des

Obristen Wappen gestücket seyn ; die Leib - Standart muß alle¬

zeit weiß seyn , auf einer Seiten die heilige Mutter GOttes ge¬
stücket , aufder andern der Adler auf einer Seiten , aufder andern

eine beliebige Devise : Wie solche bey meinem Regiment sich be¬

finden : Viä . Fähndrichs ' . Oblerv . dlro . 2Z .

vm .

Von Vorstellung derer Officier .
krimo .

« WLjer Obriste , so ein Regiment empfangen hat , ist vor die -

» AAIt sem durch einenOber - Lommiilanum vorgestellet wor -
den , davor der Leneral - LommiMrrius 100 . Specieg -
Ducsren » derOber - Lommissgriug aber ein geringes

krLsem vor seine Mühe empfangen , anjetzo aber stellet entweder

sol -
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solchen der commrmöirende General sechsten vor , mit Schliefe
jung eines Creyses vom gantzen Regiment mit allen Standar¬
ten und klingenden Spiel , machet den Kayserlichen Befehl zu
wissen , oder commimret solche Vorstellung einem Feld - klar L-

ckall - lueurensnk , dem Vorstellet ' gebühret ein Pferd mit Sat¬
tel und Zeug zur Verehrung , ist aber das Regiment in entfern¬
ten Land,so wird er durch eine Ordre von : Hof - Kriegs - Rath
an selbiger Orten commancllrenden Generalen vorgestellet ;
welcher es bey der Parole oder schriftlich denen Regimentern
mrimjret ; gebühret selben davor nichts .

260 . Ein l ' irulzr - Obrister hingegen , wird bey ausgegebe¬
ner Parole publiciret , doch wird selber nicht ipso iatto Oommen -

clanr vom Regiment,sondern muß solcher in dieser ( Qualität durch

den würcklichen Obristen a parce vorgestellet werden , oder durch
eine Ordre an ihme selbsten , wann er vorhero beym Regiment
schon gewesen ist : Wann er als ein Fremder zu dem Regiment
kommet , wird die Ordre an den Obrist - Lieutenant geschickt , wel¬

cher alle Officicr zusammen ruffet , ihnen die Ordre vorliefet ,
und also bey dem Regiment publiciren lässet .

zrio . Vor dasKayseclicheparent ist die laxa vor den blos¬

sen Titulzno . fl. vor Erlangung der Oage 150 . fl . bey Erlan¬

gung eines Regiments , wann beyde Posten per 450 . fl. bezah¬

let , hat man vor Zeiten nichts mehrers geben , anjetzo aber cls

novv4so fl . mit zo . fl. öibal in die Eantzley .

4co . Die Vorstellung eines Obrist - Lieutenants wird durch
den Oboisten aemacht , im Fall daß der Obriste nicht zugegen wä¬

re , lässet der Obrift - Lieutenant statt der Vorstellung die schrift¬

liche Ordre vor dem Regiment ablesen , und stellet sich selbsten

vor , in solchem Olu auch der Obrist - Wachtmeister , jedoch alle¬

zeit mit Schliessung eines Creyscs und denen Standarten .

5to . Der Obrist - Wachtmeister wird durch den Obrist - Lieu¬
tenant vorgestellet , wie gemeldet worden .

6ro Die Hauptleute , Lieutenants und Fähndrichs wer¬

den durch den Obrist - Wachtmeister vorgestellet , oder der dessen
Stelle
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Stelle vcrsiM , ohne Schliessung eines Creyses , jedoch mit der

Standart .

? mo . Die Vorstellung geschiehet , daß der ^ jor . der Lom -

prrgnie ohne Creyß - Schliessung den Befehl de § Obrrsten münd :

lich vorbringet , auf solche Art : Auf Befehl unsers Herrn 6e -

nerglen , und VerordnungHerrnObristenö , Lommenclanren des

löblichen Regiments wird tt . N. euch hiermit vor einen Haupt¬

mann , oder Lieutenant rc . vorgestellet , welchem ihr allen schul¬

digen ketpeLi und parilion leisten werdet , Herr Hauptmann oder

Lieutenant aber allezeit seine Schuldigkeit darbey thun wird ,

was zu Aufnahm Herrn - Diensten , und der Compagnie , allen

möglichen Fleiß anwenden : Und dieses zwar mit abgezogenen

Hut in der Mitten der krönte vor der Standarten,nachdem aber

der Befehl der Lympa ^ nie gegeben , und er höret , daß der Xlsjor

ihme vorgestellet , so ziehet er den Degen , bedanckt sich deßhalben

bey dem i ^jor , und saget der ^ ompI § me , daß ihme erfreuet , zu

diesem Avancement gelanget zu seyn , damit erGelegenheit habe ,
uor Herrn - Dienften sein Leib und Leben zulassen , und jedem in

parricul - ir zu allen Guten zu helffen : Hernach nimmt er sei¬

nen stotio .

8vo . Der Fähndrich wird eben auf solche Art vorgestellet ,
ausser daß derkUjor , nachdeme wie gemeldet , seine Sache gcsa -

get hat , er die kllanäarc in die Hand nlmmt,und spricht : Hie -
mit übergebe dem Herrn Fähndrich diese kttsnllsrre , bey welcher

er sein Leib und Leben zu lassen hat .

yno . Es ist ein schändlicher Gebrauch , wie noch bey etwel¬

che » prsKiciret wird , daß nachdeme der Vorstellcr den Befehl
- der LompgAnie gebracht , daß er fraget , wollet ihr ihn haben ,

fo sprechtja ! wohl aber , da man einen wieder ehrlich macht , so

muß dieses Ja - Wort gefordert werden ; dann ein Obrister
die ^ mkorität von Ihro Kayserlichen Majestät bat , Officiers

zu creircn , also es vor den gemeinen Mann ein Befehl seyn muß ,

welches mit keinem Ja oder Nein darff bekräfftiget werden ,

dann es nicht zu vermuthen ist , daß man einen darzu machen

wird , der eine lockere begangen , und deßwegen incspsble die



Dsn Vorstelln «? ? derer O sticker . ' 70f

Dienste zu versehen , hat auch keiner sich darüber zu weigern , eS

Ware dann daö obdesagte : Dem Vorsteller gebühret ein paar

Pistohlen , vor die Vorstellung , von jedem Offrcier zu prserench -
ren : Da aber das Regiment sich in weit verlegenen Quartiern

befindet , ist wegen der Ungelcgcnheit der Ausammenkunfft die

Vorstellung nicht nöthig , sondern solches wird durch ein Orcu -

! ar dem Regiment kund gemachet , und selber ec »mp! , §nie durch
den Regiments - Lommenclamen durch eine Ordre zugeschicket ,
welche sie der ( ^ ompaFme vorlesen : Es ist denen I - rmbouren und

» zurboiüen erlaubet sie anzuschlagen , und anzublasen ; Vicl . Ad¬

jutanten Oblervac . blro . 6 .

IOM0 . Ein aZZreZirter Officier,so mit vecrer oder Host
KriegsRaths - Befehl kommet , wird bey der karole vorgestellt ;
Wachtmeister und Corporalen werden durch den Hauptmann
vorgestellt , in dessen Abwesenheit von dem comp - ^ me - OOm .
menclanren , auf eben solche Art , ausser daß die MÄnclsl - r nicht
ausrücket , und allezeit zu Fuß , wann nicht ohnedem etwann die

( DmpZFnie zu Pferd ist .

umo . Ehe und bevor der Vorstellung , wann ein Officiee
zu einem ^ vrmcemenr gelanget , so muß er erstlich bey der Lom -

p- rZnie , wo er gestanden , abdankten , also der kl - ijor , ebenfalls
die LompgZme ausrücken lassen : Der Officieraber bleibet auf
seinem pollo mit entblößtem Degen stehen , da saget der IVlajor ,
nachdem durch den Tod des Herrn bl . bi . diese Lsiaige vacanc

worden , und aufBcfehl I - r . Herrn Generalen und Verordnung
des commLnclsncen des Regiments der Herr dl. bey dieser

CompriZnle abdancken solle , und als Hauptmann svmciret , als

wird er hiemit bey dieser Compagnie abdanckcn , in dessen Platz
( wann ein anderer gleich solle vorgestellet werden ) machet man ,
wie schon gemeldet , die Vorstellung : Nachdem der klajor dem

Officier befohlen , abzudancken , i - lluriret der Officier den xiajor ,
und wendet sich zur LompsZme sagend : Ihr Herren , ich bedan -

cke mich vor das gute Lommsnllo , so ihr gehalten , weiß auch
nichts als alles rühmliche euch nachzusagen ; wann einer oder

( O) an -
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anderer an mich etwas zu prserenöiren hat , so wolle es ein jeder
melden , darauf stecket er sein Gewehr ein .

i2mo . Der kleine Stab wird nicht änderst vorgestellt , als

bey der ksrole anbefohlen ; deßgleichen thut derHauptmann mit
der ? nms ? l3ns bey dem Befehl , so er Abends dem Wachtmei¬
ster giebet .

izrio . Es ist auch gebräuchlich , wann ein Ober - Officier
restZniren will , daß er bey Ausruckung der LompAAnie abdancke ,
wann , wie gesagt , etwann nicht die Entfernung derselben in
Quartiern ungelegen fallete : Jedoch im Anzug des Feinds kau
niemanden gmmrcn,wie auch wehrender Lsmpsxne , das ist , so
lang als die Kriegs - Opernriones dauren , und müste solches mit

Vorbewuft des cvmmsnöirenden Generalen geschehen ; dabey
auch zu mercken , da von einem sonften die keggnarion bey dem

Obristen und Regiments - Lomn - encl - mren angebracht ist , und

jhme dieselbe aämtttjret , daß man ihme vorhero seine Rechnung
mache , selber auch bey der cvmpZZme und im Regiment alle

Richtigkeit pflege ; dieser , so die letzte z. Winter - Monat genos¬
sen , ist schuldig den Sommer hindurch zu dienen , oder aber den

Genuß seinem Zuccetlori zulassen , hingegen der die campte
gemacht , auch die erste z. Winter - Monat geniessenkan : Denen
Ober - Officiern wird kein Abschied vrcknsrj gegeben , sondern da

sie etwann ein LeiMcnr verlangen , wird ihnen solches als ein
Kecommencl3uon8 - Schreiben gemacht .

ix .

Von der k - emoatg und Kccroutirungen .
krimo .

^ M. on einem löblichen Kayferlichen Hof - Kriegß - Rath ist
unterm ösro ZO. Isnusr . 1/22 . ttLbiliret worden , auf
was Art die Regimenter künfftig sich recrourir und
remonriren sollen , ohne daß Länder , Creyß , Stände

und Cantzleyen damit Mühe , Beschwehrung und Kosten hät¬
ten ,
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ten , und zwar , daß die Regimenter anfden completen Stand

nach dem Kayserltchcn Fuß sollen bezahlet werden , von dem

Überschuß,welchen man i - uione des etwelivenStands überkomm

met , sollte eine RLcrouren - dislla gehalten,und die llecroutirung
daraus succeMve solcher Gestalt bestritten werden , daß man
auch an Ort , wo die Regimenter liegen , sichere Leute annehmen
könnte , weilen aber auch eine Oenersl - kecromirung zu Frie -
Dens - Zeiten nicht nöthig zu seyn scheinet , dahin ergangen , daß
man weitere Ordre und Befehl darüber erwarte ; indessen solche
kecroucir und kemonre Lsssä aufsolche Art gehalten werde ,
wie es schon in des Regiments - Quartiermeisters - lnttrukkion
diro . 16 . gemeldet worden .

2clo . Weilen wir dahier auf die Recroucir - und Remonti -

rungs - Lslla gekommen seynd , so will ich weiters fortfahren , was
bey solchem Werck zu obwrviren ist,und zur Nachricht einkor -
rnular eines ^ ccorcls oder Reverses , so orllinari der Host
Kriegs - Rath selbsten , oder auf dessen Befehl der commancli -
rende General in einem Land , oder aber die Cammer , oder Lom -
mitlzngr mit denenRegimentern schliesset,zurvireLHon hersetzen ,
und zwar diesen , weilen in diesem mehr ?arcicu ! sritäten , nervlich
zu Mayland , als einem entfernetcn Land beschehen , und sich we¬

gen ein und andern Orcumllanrien zu reZuliren , damit , wann et -
wann ein Regiment selbsten solches in dergleichen Fällen über¬
nehmen sollte , sie wegen ein und anderer v- mculcäten , so etwann
die Situation und Status mit sich bringen möchte , sich prsecau -
rioniren könnte .

Kevers .

zuo . Zu vernehmen einen ordentlichen Revers , welcher Zeit
und gesetzten Dato auf eingelangte allergnädiaste Kayserliche
Resolution , und Befehl zwischen demKayserl . General - Kriegs -
commillariar - Amt , an einer , dann auch Kayserlichen General
^ . dl . euirailier - oder Dragoner - Regiment , wegen Ersetzung
der abgängigen Mann und Pferden , welche bereits bey der Mu -

( O) 2 sterung
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sterung abgeschaffetwördemverstanden ftynd , aufgerichtet und

geschlossen worden , und zwar :

im " . Erbietet sich ermeldtes Löbliches Regiment allen der -

mahligen sich befindlichen Corporalen und Gemeinen zu Fuß ,

deren in der Zahl Numero mit guten Drenstr räumlichen
Teutschen Pferden zu remvnriren , dann auch völlige abgangige

Mann mit Pferd , deren Numerus sich auf ( so viel ) erstrecket , zu

ersetzen , und über diese , welche bey der Musterung sich abgängig
befunden , annoch an statt deren , welche etwann den Winker hin¬

durch abgängig werden möchten , drey Mann und zehen Pferd ,

die veute aber rllo . welche von guter Grösse und Stärcke , auch

im Älter von 24 . biß z s . Iahr seyn sollen,mir völliger neuenMom

tirunq,und Setten - Gewehr , Carabiner , Pistohlen , und ausser

der Ouiralle mit Ossgucr , mit allem Zugehör wohl versehener ,

und auch die Pferde , so alle aus Teutscher Raza seyn , und kein

anders angenommen werden solle , mit gehörigem Sattel und

!^eua, in einem comperenren Alter und Höhe , das ist im Alter

7. biß 7. Jahr , und in der Höhe 14 - biß 15 . Fausten bey denen

Dragonern,beydenenLuiraMeren i ; . biß 16 auchsonstennicht

aesvriesset , sondern von genügsamer Stärcke , Güte und allfor¬

derlicher Tauglichkeit , auf dem Sammel - Platz ^ das Ort benen¬

net ) zu stellen , und zwar : zrio . Aufeigene Gefahr und Unkosten

auf besagten Sammel - Platz zu liessern , wofelbfteu sie allezeit

zufünffMann und Pferd , oder mehr , weniger aber nicht , dem

allda befindlichen KayserkKriegs - commillgno Herrn oder

einen seiner Amts - äuborclinicten , auf einmahl vorgestellt , »lll - n-

tiret,und a clie ^ ssenrationis in Kayserliche Verpfleg - und Ge¬

fahr übernommen werden sollen , gleichwie 4- rv . da bencbens

auch die zu kemonrs und llecroucirung commJnciirte für die

Mund - ? orrion in dem Sammcl - Platz durch ihre V. 8- in Italien

genießende Bezahlung sich selbsten zu verpflegen schuldig seynd ,

die Pftrd - Lorrion aber in dem Sammel ' Platz oder Land , wo sie

stehen,in n - nurs gegen Abzug z. fl und auch die kttsppen - mäßige

Verpflegung aufdem Hinaus : oder Herein - X^ rcste zu gemessen

haben werden , als haben diesem gemäß 5to . iowohl v g. aus

Bayern ,
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Bayern , als von dem Lärche die Herren Officiers künfftlg all -

hier bey dem LownüMirrsr vermög der mit dem Amt in Bayern
gepflogenen Abrechnung , gegen Schein und von dem Land ver¬

fertigten Mappen - Zettuln zu verrechnen , sonstcn aber auch ,
weilen sowohl denen kecromen alö kcmonra - Pferden ä clacc »

der ^ Kenrirung die Verpflegung psMret wird , so ist zur kündi¬
gen Richtigmächung erforderlich , daß diese ^Lll - ncirung derer
Mann und Pferden von dem commillärio dem sie prLienciret

werden , unterschrieben , und mit denen zu proüucirend habenden
Enc - Liften äoc . ret werden ; zur völligen Stellung aber der
Mann und Pferd 6co . wird der lermm biß Anfangs , auch

längstens aber biß halben Drills gesetzet , und haben die Her¬
ren Officiers auch ? mo . demnach der ^ llenurung , um auf dem
KMctte sich etwann ereignete ! ! Abgang mit aurtzenrischen ^ c -

reltacioncn , bey allhiesigem eommitläliac zu lezicimiren . 8vo .
Wird von Seiten des Kayseelichen Kriegs - LOmmitHrrisc - Amt
auch höchstgedacht erngelangt allergnädigstenKayserlichenttü -
lolurion für jedes vorgedachter mästen coMicionirtes stellendes
Pferd ( das Meriumist zuweilen vor ein Reuter - Pferd 6c>. zu¬
weilen weniger , wie dann em Dragoner - Pferd so . Reichstha¬
ler und weniger ) dann vor einen völlig ersetzten Mann undPferd
( Summa ) in Reichs Müntz bey der Kayserlichen Feld - Krlegs -
Q' - itQ » oder aberMnllo der ttecrourir - nnd kemonrirungs ! L- ula

sMznrret , oder baar bezahlet werden , wogegen in Abschlag der

kLcrourirungö : und ttemonca - Geldern , em jedes von denen

Pferden der übel Berittenen , das Löbliche Regiment vor 15 .
Rheinische Gulden v §. behalten , ,hme auch dergeftalten anrech¬
nen lasten solle ; wann nun 9no das Löbliche Regiment wider
Verhoffen vordesagt zu erjetzen angelobte abgängige Mann - ,
schafft und Pferde , worauf auch die trecroucen und kemonra .

Gelder bezahlt worden , nicht nach vorbenannten Lonüirioncn
und in vorbeschrrebener Zelt stellen sollte , so verbindet sich dassel¬
be hiemit bey dem Muster - Tisch ohne Widerrede oder Einwen¬

den , das erhobene und nicht verwendete Geld baar zurück zu ge¬
ben , und noch darbey nebst in diejenige ämmaelverüon verfallen

( O) 3 zu
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zu seyn , dilnach gestalten Sachen ob moram ve ! culpam von

dem Hochlöblichen Kayserlichen Hof - Kriegs - Rath zuerkennet
werden möchte ; übrigens weilen manwegcnKürtze der Zeit die

sonst gewöhnliche Kecrourir und kemomirungs : ? atenra , von

Hofaus so geschwind als nöthig ist , nicht haben karr,so werden

von Ihro Lxcellenr Herrn 6enera ! - Feld - KlarecbaIleN , oder

commanclirenden 6eneralen , solche offene Werb - ? arenc ausge¬

fertiget , und denen Herren Officiern zugestellet , vermög welchen

sie in Bayern undRömischen Reich die Werd - und liecroumung

fortsetzen können , zu Urkund dieses seynd zwey gleichlautende
Lxemplans aufgerichtet,und jedem eines von beyden Seiten zu¬

gestellet worden . Darum Die L ^ nno .

g. rc> Es ist arm och zu Slmoriren , daß zu Einkaufs : und auch

Maut - und Zoll - freyer Abführung vorbemeldter kemoma -

Pfcrd die gewöhnliche Kayserliche Hof - Cammer - Pässe zugestel¬

let , nicht weniger wegen Ertherlung derer an die auswärtige

Höfe etwa benöthigten kromororialien die Kayserliche Reichs -

Hof - Cantzley regmnret , auch wann solche kregmürorialis und

Päß wider alles Vermuthen in denen Ländern oder gebietenden

Reichs - Fürsten ( um gewisser vielleicht dermahlen ConjunKu -

ren und Umstände willen ) nicht arrenckret oder reipeöliret wür¬

den , ihnen Oomrakencen dasjenige , was er pro caliEasuetwann

an Maut , Zoll und dergleichen Gebärden , zu bezahlen haben

möchte , an Seiten des Kayserlichen ^ rarii wiederum nach Bil¬

ligkeit , und auch genügsame authentische Beweißthum gut ge -

machetund ersetzet , iremdaß das Löbliche eommillanat - Amt ,

an ihre 8uborllimrte erlasse , auf daß die Pferde längstens nach

amal 24 . Stunden , reipettu gesetzter Ubecgab ^ erminen , zu mu¬

stern und zu übernehmen angefangen , und möglich beschleuniget

werde , da im widrigen Fall , und bey unterlauffend langer » Ver¬

schick , die billigmäßige längere Untechalts - Unkosten dem Regi¬

ment sollen vergütet werden , ist darbey nicht zu vergessen , nach

denen Lonjurikkuren , so in der Zeit seyn , daß wofern die fremde

Fürsten , solche kemoma gar aufhalten thäten , oder andere Hin -

dernussen macheten , man allezeit schadloß gehalten werde .

5ro . Wann
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5co . Wann etwann dlePferd sonften vermöMößhändlerS

Lomratk aufeinOrt sollen gelieffert werden , und man weitda -
fern m Quartier stünde , denen zur Abholung Lommanclirten
die gebührende Lttsppen gegeben werden , dieses alles wird dahier
gesetzt , auf daß man nach denen Lonjuntkuren seine ^eiures und
krLcauttonen zu nehmen habe , um mit der Cammer oderOom .
miilanat kerne Anstöß zu haben , dann wann solches geschehen ,
alle erocettsriones umsonst seynd , wessentwegen in derzeit vor¬
zukommen .

6co . Zuweilen werden die stemoma - Pferd , vondemRok -
Händler , welcher mit der Kayserl . Cammer die Pferd zu licffecn
concrakiret hat , übernommen , wo gemeiniglich ein Ober - oder
Krlegs - cvmmMrms bey der Ubernehmung ist ; solle in solchem
Fall die Ubernehmung also cliiponiret werden,daß 2. oder g . Roß -
verständige Officiers , nachdeme das Pferd eine qutcDistgnr vor¬
geritten worden,sie daSAlter,Augen , Füß , Hüff oder dergleichen
e»,m >n; ren , nachmahlen den Vorreuter absitzen lassen , und das
Pferd an derHandim Trapp lauffen , und sehen , ob es im Umkeb -
ren mcht hinck̂ oder Mangel im Gang habe, unterhalb , wo des
Roßhandlers Pferd beysammen seyn , die da psrsr stehen , vorae -
ritten zu werden , solle ebenfalls ein Officier bleiben , um daß sie
die ausgeschossene Pferde also gleich fortschaffen , und nicht mehr
vorreuten lassen,auch nicht zulassen, daß die andere Roßhandlcr
die Pferd nn Anreiten hinterwärts mit der Peitschen treiben ,
bannen , Pferd von sich selbften von der Stelle gehen muß , aus
diesen,st es zu entnehmen , ob es nicht reitstättig ist ; wann also
das Pferd vor gut erkannt,so reutet derVorreuter zu demFcucr ,
umesbrandmarcken zulassen , dabey eben ein Officier seyn solle .

d " 6 er es brennen läst , es um dieKuppeln oderPferd
so schon übernommen herum reuten lasse,um übermahlen zu sehen
ob es nicht stattkg ist, oder aber einen andern Mangel habe , als¬
dann es auf der Selten , wo man aufsitzet , auf den Backen bren¬
nen lasse , solchen Pferden nach der Zahl da sie Emiret worden ,
sollen geschnittene Höltzelmit einem Spachat angehencket wer¬
be «, und darauf die Numero geschrieben , damit sie laut ^ ssenc .
ktta ( lnwelcher die Färb und Alter beschrieben wird ) hernach

bey
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bey verAuscheimng cmcm jeden zugelchrreden , und also concor -

Mren müssen : Wessentwegen bey derAustheilungüNdieLom .

pAFnien die Numero muß notiret werden , und folglich in der Mu -

ster - billÄdec Mann » so beritten worden , mit diesem Numero und

Färb aufgezeichnet seyn ; man kuppelt allezeit6 . Pferde zusam¬

men , indeme sehr gefährlich , wann deren viel seyn , es ist auch ab¬

sonderlich wohl darauf zu sehen , damit man nicht , wie gemeini¬

glich leicht geschiehet , Klopff - Hengfte bekomme .

7mo . Man giebet solchem , dem die Ommitllon der tte -

mome und kecromen aufgetragen ist , ( nachdeme er viel oder

wenig Pferd und kecrvmenzu schaffen hat ) Ober - und blnter -

OfficierS und Gemeine mit , samt einer schrifftlichenOrdre , wie

er sich zu verhalten hat , es mag seyn ein Stabs - oder Ober -

^
8vo . Diese Lommsnclirte stehen absolute unter seinem

Lomm3n6o,undclepenciiren,so lang dieses Werck dauert,von

ihme , müssen ihme in allen und jeden an die Hand gehen , und sei¬

ne Befehle genau obterviren , er kan sie in Arrest nehmen , auch

öffters wird solchem Officier das ? ouvoir schrifftlich gegeben ,

daß er einem Deserteur oder ^ l3le6c . imen das Kriegs - Recht ma¬

chen kan , und zum Exempel der andern jullibciren lassen , wel¬

ches aber in Las » einer grossen Desertion oder Meuterei ) , so un¬

ter denen kecromen entstünde ; sonsten aber die auf Delerrion

ertappet werden , seynd wohl zu verwahren , und zum Regiment

zu bringen . . ^ ^ ^ .
ouo . In solchem Werck ist viel zu ol >serv,ren , und hat der

Officier , so solches führet , grosse Verantwortung auf sich : Ob -

schon wegen genauen ^ ccorci , so daöküommittarigt wegen solcher

kernoncir und liecrourirung Mit denen Regimentern machet ,

wenig Geldgeqebenwird »uiid zwar unmöglich scheinet , daß al¬

les in guten Stand könne hergestellet werden , so muß doch das

Regiment dahin trachten » solche Oeconomie zu treiben , daß es

die kemonra und kwcrouren dergestalt herstelle , damit sie zu

Herren Diensten tauglich seynd , und daß das Regiment eine

Ehre davon habe ; wessentwegen auch auf diejenige Officiers ,
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so sich in solchem Merck mit besondern Eifer gebrauchen lassen ,
zu reAeKiren ist,und zu künftigen Avancement ein grosses ^ e >

rirum machem
iomc >. Ist auch zu oblerviren , daß weilen die Gelder / so

man zuweilen zu empfangen bat / öffters an ein Ort aMgnirt
werden , daß man sie erst nach langen verminen cmpfängct , her :

nach auch in solcher Müntz bezahlet werden , welche in dresenLan :

der » / wo man die Pferd kauffet , ni ' chtaangbarlft , also muß hier -

innfalls eine Oispobtion gemacht werden / und der Regiments :
Oommenclanc sorgen , damit diese Gelder ohne grossen Wechsel :

auf das gehörige Ort können überwachet werden : Daden
aber in Obacht zu nehmen / daß in Zeiten die gehörige Mann -

schafft zur HsnsporckrungderMentur iolüciciret werden/und

dabey beobachtet / alles dasjenige , was von einem Löblichen Hof :
Kciegs - Rath unterm izden ^ » 8 . 1712 , i8den bebr . 1715 , ; ten
ve - o. l72l,24stenkekr . t724 , 22 . 1 » n 172 ? ) , lz . sunu und 12ten

juin 1728 . oriüniret ist ; vicl meinen Loclicem militsrcm .

umo . Man gicdet denen Officiern / so solche Gelder zu er -

beben haben,so viel L- irrs biancg , als vonnöthcn,mit ^ r muß aber

solche se verüren , auf daß man bey seiner Zuruckkunfft oder künff :
ligen Rechnung sehe,wie viel Geld empfangen worden , und bey

Abrechnung mit dem Lommillsrist übereinstimme , dann ein sol :

ches Merck gar gefährlich ist , und grosse Verantwortung dabey

ist , wann ein solcher Officier gäbe sterben thäte , wo hernach alles

in Konfusion bliebe , weilen er das Wcrckgantz allein geführet ; ist
dann hierinnfalls alle mögliche ? rLcsm, ' on zu nehmen , indeme

derRegiments - Oommenciant solches zu verantworten hat .

i2mo . Worbey der Offreier sich wohl in Acht zu nehmen

hat , daß er ja von denen Geldern nichts ä Oonro seinerLage . oder

was es vor Nahmen haben möge , nehme , und nebst seiner Rech :
nunq das ke6 < luum von Geld allezeit pansrhabe zu erlegen,und
sollesich vor schwerer Verantwortung hüten , wann es auch nur

ein öagarelle wäre , er mag von eigenen Mitteln tolvenclo oder

nicht seyn , dann die Regiments - Gelder sblolme nicht können

touckiret werden , hätte er dann darwider gethan , so solle er so

( P ) lang
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lang von seiner ( ^KsrAe suHencliret werden / biß und so lang er

nicht bezahlet .
i zcio - Die Regiments - Uniform ist denen kecromen von

eben solcher Färb und^usütät,gleichwie dasRegiment pfleget zu
haben , anzuschaffen,und muß in solchen Ort erkauffet werden ,
wo man sie zum besten und wohlfeilsten haben karr , gleichwie zu

Igiern , in Böhmen oder andern Orten / wo ^ nui ^ ckuren seynd :
Oi clinkrri istbeyläuffig der Überschlag zu machen , daß aus zwey

Iglauer Stücken Tuch ä ly ^. Eklen 7. Mäntel : Wann man

aber 6. ma bet / so seynd sie viel besser und complcrer , dann

hschftnöthig ift , daß der Mantel weit und langgenug seye , dann

er die xlonrirung . Satte ! und Gewehr conlcrv - ren muß : Aus

2. Stücken werden oräin - n i n . Röck gemacht ; aus einem Stuck

Tuch kommen o- Camisöker : EinEllenTuchvoreinpaarHo -
sen , und ist hierauf der Überschlag nur überhaupt zu machen ;
was solches eigentlich kostet , wird folgends in der 5peciücgcion
zu sehen seyn .

14m . Von solchem Tuch muß der comm- rnckrteOfficier
dcm Regiments ^ ommenclLrucn bey Zeiten die Muster einschi¬
cken , und desselben Befehl darüber erwarten , wie auch was er

vor Lomr - aLke und gccorch sowohl vor die Montirungö - Sor -
tcn , als auch die Pferd gemacht hat , wessentwegen der comm ^ n -

küete Officier um die Sachen desto besser zu beschleunigen , alle -

zeitglerchvoraus aufden sKKmrten Sammelplatz gehensolle ,
seine l ) ichoticion , wie auch Fortgang seiner ( lowmiision durch
Brief - Post täglich berichten .

i zco . Einen Hut , dabey zu obscrviren , daß er die Probe
halte , daß 24 . Stund das Wasser , so man darauf stehen lasset ,
halten muß ; daß er nicht zu groß , auch nicht zu klein seye, der

Kopss etwas höher als die Leut orclmAri pflegen zu seyn , damit

derKopssnichtandenBodendes Hut - Kopffs anstosse , sondern
frey seye, dann dieses den Hut zum ersten rmniret , und au § sei¬
nem Form bringet,inwendig nicht mitLeinwat gefüttert , sondern

mit schwachen Schwitz - Leder : Ein guter Hut zieret den Mann :

kro i . fl . Ein silberne Dreßborten von feinem weissen Sil -
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ber a i . ; LothH . fl . 21 . kr . thut . i . fl . 49 kr . zusammen r . fl .
49 - kr .

Zu einem Rock rs Ellen rothes Tuch ä r . fl i ^. kr . thut

z . fi . 424 kr . Z Elken blaues Tuch zum Umschlags i . fl/z ^ kr .

thut 42 . kr . i Elken blaues Unterfutter ä 2z . kr . thut 2. fl

124 kr 2. Duyet grosseÄnopssay kr . thut l8 . kr . i . 2lchsel -
Schnur 19. kr . Vor Macherlohn 49 . kr . zusammen 8. fl. i . kr .

Zu einem Tamisol und paar Hosen , z. Ellen blaues Tuch
Äi . fi . 4^kr . thut Z. fl . iz ^- . kr 6 § . Ellen Lcrnwat zum Unter -

futter ä 9. kr . thut 5 4. Dutzet kleine Rnöpff , ä 4 ^ . kr . thut

i8 . kr . Macherlohn vor das Eannsoi zo . kr . Vor die Hosen
17 . kr - zusammen -i. fl . 17. kr .

Zu einem Mantel , 6H> Ellen weissesTuch ä 56 . kr . thut6 . fi .

Ellen rothes zum Kragen - 2^. kr . 2 ; Ellen rothen poy
54. kr . Macherlohn 15 . kr zusammen 7. fl . 21 ^ . kr .

Zu einem Mantel : Gack , 4 Ellen rothes Tuch 54 ? kr .

i ^ . Ellen Leinwat zumUnterfutterr 2. kr . Macherlohn 9. kr .

zusammen i . fli >; . kr .
Der Pallasch mit starckvcrzienten Eisen beschlagen , dessen

Klingen von Solinger - , kerne Rui ' . dcn , sondern eine Spitze haben

muß , wie auch einenstarcken Rucken , und nicht zweyschmidig ,
als form an der Spitz : Muß unten an der Scheid ein Eisen

gelöthet haben , daß er sich nicht abschleiße , auch rmt ftarcken ,
nicht zu dünnen Blech und Rinckcn beschlagen seyn , 2. fl . zo . kr .

Einepallasch - Diuppel mit darzu gehörigen verzieutcu Schnal¬
len , von wohl gearbciten gelben Leder eingesteppet , 45- kr . zu¬

sammen z- fl . 15. tr .
Ein paar Stiefel mit Sporn , so aber von verir . ,b ' cn

^ kosco virischen Juchten seyn müssen , und aufkeim Weis von der

Schlesingischen , welche absolute zu Stiefeln nichts nutz ist , so

lang , daß sie wenigstens zweymahl können vorgeschoben werden ,

steiffe - abernicht allzu grosseKappen haben , dann dicSticfelgnt ,
und nicht aufden Schein gemacht werden müssen , 5. fl. zo . kr .

Flinten und pistohlen sollen verschaffet werden , wo es am

besten zu bekommen ist , als zu bnb , oderderglci -
( P ) 2 chcn
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chen renomirten Orten , ste müssen vorhero durch die doppel¬
te Ladung die Prob halten , mit gelben Beschlag , und sauber glatt
pollirt , guter üsrcene , und allen guten ( ) u3liräten , orclinari in !c>-

co die Flrnten3 5. fi . und die Pistohleneben 3 ^. fi . fiesollen auch
alle ein Zeichen haben , das ist den Nahmen des Regiments auf
dem Lauss , und die Jahr - Zahl aufdem Schilde ! , damit man ste
allezeit erkennen könne , wann sie auf denen Wachten zuweilen
vermischet , oder aber in iSare - Mim und andern Optronen ver¬

rohren , oder sonstengeftohlen werden ; wann man aber solche bis

nach Wien kommen lässet , kostet die Flinte sammt dem Sgjonec
und Piftohlen jedes 6. fl . zo . kr . zusammen iz . fl.

Ein Tarabin - Riemen , so seine rechte Breite , nicht spißig ,
sondern wohl ausgearbeitet , daß die Fetten nicht heraus gehe ,
mit Beschläg i . fi. 40 . kr . Einepakrontaschen - auf2g . . Schuß
mit zwey Finger breiten Riemen von gelb wohl ausgearbeitet
Haut samt Schnallen 45 - kr . zusammen 2 st. 25 . kr .

Ein Sattelvon Buchen - Holtz , gutgehärtet und geblecht ,
mit bircknen Rinden überzogen , der Sitz von Kalb - Leder , die

Hulfftern zweymal gehäutet , auch mit Schwein - Leder überzo¬
gen , das Küssen wohl getretten und gefüllet , also der Sattel mit

Hulfftern nedstAnschlag und Hulffrer - Gürtel mit Riemen , s. fl .
6. kr . Der Sattel ist eine ? nncip ^ l Sach , daß die Pferd in

kour »8iren oder Vlsrcbe nichtgedrucketund zu schänden gemacht
werden ; derowegen sie nicht zu enge seyn müssen , auch ihre rechte

Länge haben , nemltch daß der Sitz von den Ellenbogen bis zur

zugemachten Faust die Länge habe : Ein Flinten - Schuh samt

Riemen 24 . kr . Ein paar Steigbügel mit dem Umlaufs starck
und gut verzienet 24 . kr . Ein Treuygurten 3 z6 . kr . Ein

paar doppelte Steig Riemen ? o. kr . zusammen 7. fl . - kr .

Das Zeug mit guten starcken meßingenSchnallen,Schleif -
fen und Bügeln , mit guten Alaun - Leder gcfast , mit dem Kuppel -
Riemen und Rincken . vor das Haupt - Gestell , i . fl. 12 . kr .

Forder - Zeug , . 6. kr . Hinter - Zeug , z6. kr . Eine Trensen ,
24 kr . zusammen 2. fl. 48 . kr .

Ein
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Ein Mundsmck starck und gut,samtKinnketten verzienct ,
und gegossenen Mund - Bugeln 42 . kr .

Ein Flinten - Riemen mit Buckel 12 . kr .

Ein Schabracken und Stieffel mit harosenen Borten ver¬

brämet, ^ ss zo . kr .

Das Zelt von guten Zwillich kostet ordinati 6. fl . welches
hernach in die Cammeradschafft repsrriret wird , daß ein jeder
seinen ? arc davon bezahle .

Und dieses iftwaö Principal die Klomm kostet , in manchen
Land mehrers oder weniger , alleirrwird es keine grosse Dickerem

seyn , es wäre dann , daß man schönere ( glicht von diesen Sor :

ten nehmen wollte , wann genug Geld in der Lack- , vorhanden ;

alle dergleichen Montirung sollen durch ordentliche Lomratien

angeschaffet werden , indeme die Lommickarien bey Stellung de¬

rer kecroucen , die Ooncratken öffterS zu sehen begehren .
i6co Denen Handwercks - Leuten , kan aufversccoröirte

klonrirung ä conro gegeben werden , und zwar gegen Quittung ,
oder wie man es zum täglichsten thun kan , nach erster , anderer

und letzterer Dckeram oder i ' peciücirten Quamum , in solchen
LomraKen , derer 2. gleichlautende seyn müssen , muß absonder¬
lich vorgemercket werden , daß alles nach des Officiers undKauff -
manns verpctschirten Muster seyn muß , in eben solcher Sorte

und Qualität , übrigens nicht wird angenommen werden , der

Dckeranr nicht allem das Geld , so er empfangen , wieder zu retti -

wiren sich verobiiZire , sondern auch die Unkosten , so man wegen
Verliehrung der Zeit etwann machen muß , vergüten , wessent -
wegen es gut ist , wann man es bey denen Zunfftcn , oder aber ih¬

ren Magistrat versichern lasse , um daß sie hernachmahls alldor -

ten können angeklagt werden .

17 . no . Aufdre kecromen ist hauptsächlich zu sehen , daß sie
keine Frankolen , Welsche oder ausser Teutschland seynd , dann

mit selben selten was zu richten ist , indeme solche sich selten ge¬
wöhnen können , in der Cammeradschafft auf unsere gewöhnli¬

che Art zu stehen , auch dte meyreste alle Läuffer und Großspre -
( P ) z cher
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cher seyttd , die von einem zuwandern herum gehen , und letztlich
wohl noch andere verführen , und clebaucbiren .

i8vo . Also haben die Officiers zuzusehcn . daß sie so viel mög¬
lich bekannte Leute , das ist , deren Eltern und Befreunde bekannt

seynd , und haussäßig , aus welchem Dorff sie gebürtig , und wem

sieunterthänig seynd , keine ungeschickte , einfältige,talckigte , son¬
dern solche , so ein gutes männliches Gesicht und gute ?bys,o -
Znomie haben , und beurtheilen , ob sie die Armuth und Noth

zwinge , ob er etwann was angerichtet , daß er aus Forcht der

Straffe sich in das Soldaten - Leben begiebet , ob er kein Schelm ,
Dieb , die , so mit dem Staub - Besen des Lands verwiesen , oder

Schinder - Knecht , keinen Leibs - vekekk haben , dann deren viel

seynd , die Brüche oder dergleichen Zustände haben , die sich auS

Noth enA- rZiren , hernachmahlszu Herren - Diensten nicht taug¬

lich seynd , oder auch die compiexion nicht haben , die Giguen
der LsmpgZne auszustehen , Schmied , Fleischhacker , Fuhrleute ,
Bauern - Knecht und dergleichen seynd die beste , so bey denen

Pferden aufgezogen worden , und Verhärten commmrlichen Ar¬

beit gewöhnet seynd . Man solle auch sehen Handwerckö - Leute
zu bekommen , die das Regiment vonnöthen hat , alsBüchsenma -
cher , Schuster , Schneider , jedoch nicht zu viel , wie dann auch
die Becken nicht auszulasten , wann sie anders ansehnliche Leute

seynd , dann bey der ^ rmee oder grossen Lorpo man solche Leute

öffters vonnöthen hat , und zuweilen höchst bedürfftig ist , wie

dann auch Weißgärber , welche dasLederwerck bey dem Regi¬
ment waschen können , keinen veierleur absolute nicht anzuneh¬
men , er mag auch was vor einem Herrn er wolle lleierriret seyn ;
dann wer einmahl ein Schelm gewesen , bleibet es biß zum Ende ,
dann dergleichen Leute niemahlen beständig seynd,wie dann auch
keiner anzunehmen , der anderswo gedienet hat , und seinen or¬

dentlichen und authentischen Abschied und kasport nicht hat ,

noch ausweisen kan ; man kan wohl ein und andere junge Men¬

schen , von guten Eltern , oder Edelmann auch annehmen , dann

zuweilen solche Pursch gar wohl reuülren , wie dann auch etwel¬

che Studenten , so einmahl kouriers abgeben können .
19ns .
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19N0 . Soll Lblolme keiner erzwungen werden , noch durch

die Lrst perlusäiret ; oder durchTrunckenheit darzu gebracht,daß
er Dienst nehme , oder aber ausser der prima ei - ma äufLspiruig -
rion angenommen werden , dann wann ein solcher sich beym Re¬
giment beklagte , oder es über lang oder kurtz heraus kommen
sollte , so wird der Officier , so ihn auf solche Art angeworben , das
kecromen - Geld nicht allein rettümren , sondern einen neu mon -
rirren Mann , aus seinen eigenen herzustellen haben , dann es auch
eineSchand vor das Regiment ist , wann eine Herrschafft sich
deßwegen beklaget ; kommete ein Dienstboth , so sich enZagiren
lastete , oder sonsten seiner Herrschafft keine Untreue begangen ,
so istman nicht jchuldig selben zu rettimiren .

2Omo . Es ist auch geschehen , daß die Werber von der In¬
fanterie mit Pallaschen herum gehen , als wollten sie Dragoner
und Reuter werben , weilen sie offters O- Keuität gehabt , Leute
zu bekommen , welches nicht allein die Leute im Land mißtrauisch
gemacht , sondern sich deßwegen keiner getrauet unterhalten zu
lassen , welches zur höchsten l ' r ^jucür der Werbung gewesen ; ein
solcher Officier ist anzugeben , und mei iciret wohl abaestraffet zu
werden , dann es ein grosser Betrug ist, und noch wohl mehrers ,
wannsie die reisende Handwercks - Pursch aufderStrassen auf¬
fangen , und denen Herschafften , so kecromen stellen , verkauf -
fen , also rechte Menschen - Handler seynd , deswegen vonnöthen
ist. daß man das Werd esrenr öffentlich zeige , vorlese , und wo es
erlaubt ist , mit dem Trommelschlag pubücire .

2imo . Es istzuwissen , daß obwohlen die Kavallerie - oder
Dragoner - Regimenter , ein öffentliches Werb - Larenr haben , so
dörffen sie jedoch nicht öffentlich , als wie die Infamen « in Städ¬
ten werben , sondern zusehen , wie sie hin und wieder die Leute be¬
kommen , und dieses aus Ursachen , weilen ein gar zu grosser Zu¬
laufs würde , und keiner sich als iVIufjuerier wölke unterhalten
lassen , auch manchmahl geschehen , daß dieStädt schon würcklich
angenommene Leute derLsvallerie weggenommen , und vor die
Ilsssmene behalten , mit Vorwand , daß sie ihr ( Quantum nicht
aufbringen können , und anderen Klorivis , so sie hervor gebracht ,

und
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und Über alle gemachte ^emonstrsriones jedoch behauptet,also

muß hierinnfalls ein Offrcter sehr vorsichtig seyn , und alle Inäu -

ttrie gebrauchen .
22clo . So bald als ein kecrour angeworben ist , so muß

man ihme , wann die klonrirung nicht also gleich fertig ist , den

Pallasch und Patron - Taschen umgeben , und also gleich seine

Löhnung reichen , welches ein Zeichen , daß er würcklrch obigst
und unterhalten ist . ,

2zrio . Wann die ^ ecromenalle , oder zum Theil angewor¬

ben , so liefet man ihnen dieKriegs - Articulöffters vor,und läßet

sie schwören , und das gewöhnliche Eyd ablegen , welches , wann

sie zu dem Regiment kommen , 6e novo wieder bey der Lew -

Standart ablegen müssen ; hierbey ist zu normen,daß ein jeder

sich zu einem Regiment in Kayserliche Dienst obliM engagmet ,

obschon er seinsurLmenk nicht abgeleget , er ihme schuldig ist mit

aller Ehr , Ehrlich - und Redlichkeit zu Aufnahm des Regiments
und Herren - Diensten , treu zu dienen .

.
24W . Man nimmt denen ttecrouren ihre Abschied , ^ rre -

ttÄt - . Tauff - Zetteln,Lehrbcieff oder dergleichen ab , selbe müssen
dem Reginients - Auditor in Verwahrung gegeben werden , auf

daß , wann sie einsmahls ihre Abschied bekommen , man sie ihnen

wiederum rellimiren könne , oder nach ihrem Tod ihren Eltern

und Befreundten ; deßwegen der Auditor ein LrorocoU halten

25to . Mit Verschaffunqder lremoms ist sich hauptsächlich

zu reguliren , wie man denconrratt mit dem ^ ommlssgnar ge¬

macht hat , oder mit weme sonstender ^ ccorö eingegangen wor¬

den , damit man die bestimmte Zeit , in welcher die Pferde auf be¬

stimmten Sammel - Platz , oder bey dem Regiment seyn müssen ,

26ro Die cZualltät der Pferde , so man mit dem Roß - Hand -

ler und Lieferanten accorlliret , oder aber selbften kaussen lässet ,

istwie folget : Vor die Dragoner über 15 . Faust gblolurc ; vor

Cuiraßierö über 16 . breit von Creutz und Brust , r3mskiiret,rem ,

so viel möglich von Schenkeln , jedoch nicht gesprisselt , mcht
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Mtthüffrq , keine fetteÄügen , nicht gestartzet ( obwohlcn bey der

Holländischen O ^ ilene sie gleich gestartzet werden , weilen sie

sagen,daß siestärckec im Creutz seynd, ) nicht eingesatteit , wel¬

ches ein grosser Fehler wegen des koursZirens ist , von 4. biß 7.

Jahr alt ; ist auch zu sehen , daß sie nicht ( wie die Juden zu thun

pflegen ) getarckelt seynd , das ist,dleZähn zugesellet , und fallche

Zeichen gemacht ; keine grosse Blasen oder Latern , auch sonsten
übel gezeichnet ; keinen aufgezogenen Bauch ; keinen Krippen -
beisses, oder Aufsetzer , welches aus denen vorder » Zahnen leicht

zu sehen ist ; dre Hauptmängel verstehen sich schon von sich selb -

stemals : Kollensch , rotzig , stättig , Monat - blind , dampffrg und

gestohlen . ^ ^ ^
Es sollen auch nicht angenommen werden , Weiß - Schim -

rnel , Schecken , Isabellfarb,Liecht - Falben , und dergleichen,son¬
dern wann es möglich ist , lauter braune und Rappen , keine

Klops - Hengsten , und sowenig als man haben kan , Stutten , i,r -

deme solche vorne sehr niedrig seynd , und die ersten allezeit ge¬

druckt werden ; ES ist auch absonderlich zu obt ' e, viren , daß die

Pferd nicht zu kuctz - hälsig seynd , indeme solche nicht lveyden kön¬

nen , und alsdann im Feld zu Grund gehen müßen , sotten auch
nicht hoch gefesselt seyn , keinen schweren und plumpen Gang
haben,sondern gelenckig , und dieKöpffwohl herbey tragen ; auch

alle die extra drckköpffigte Pferde , mit grossen Konaschen und

hangichten Ohren zurück schlagen ; in Summa,daß sie allerdings
wohl gebauet , auch bey völligen Kräfften , nicht krumm , noch

blind , weder mit einigen sonst von denen bekannten vier Haupt -

mängeln behafftet , damit ein jedes Stuck ohne Verzug die Kayr

serlichen Dienst in tauglichen Stand angehen,und selbige zu ver¬

richten , gnugsam tüchtig sich befinden möge , widrige,rs die ct -

wann untauglich befindende , und darum auöschießende Pferd ,
mit andern , so allerdings anständig seynd , von ihme Roßhandlec

an dem zur ^ ttenrirung ausgezeichneten Ort,fordersam ersetzet

werden . ^ ^ ^
Wann Wieder bessers Verhoffen in der bestimmten Zeit , an

Zahl und ( Qualität , der Lieferant mit der Lieferung nicht beyge -
( Q ) hal -
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haltemmithinoberwehnte Pferd weder in gesetzten Terminen " ,
noch Zahl und Tauglichkeit , an das bestimmte Ort nicht lieffern

würde , so muß er sich verbinden , dem Kayserlichen Dienstund

Regiment andurch zuwachsenden Schaden , und Unkosten aller ;

dings nach billicher Ausgleichung zu ersetzen , nicht weniger ,
wann ein oder mehr Pferd mit eurem Hauptmangel behafftet
wäre , und solcher erst nach beschehener Übergab , und der bey der¬

gleichen Fällen gewöhnlichen Zeit entdecket werden möchte , die

Ersetzung allerdings durch andere taugliche Pferd , ohne Wider¬

rede und förderlichst zu befolgen ; dann auch zu des Regiments

behörigen Sicherheit , soll der Roßhandler genügsame und an¬

nehmliche LEion beybringen , und anlegen .

2 . 7M0. In denen Werd - und Sammel - Platzen , sdlleman

gutevil ' ciplin und Mannö - Zucht halten , keine Excessen begehen ,
wann eine psMet , complamren , monatlich abrechnen und Oon -

r ^ - Ouittungen begehren , und alles dergestalten in der Ordnung ,

halten , damit die geringste Klag nzcht einkomme , dann der com -

maoäi ' rende Offieier vor alles stehen muß ; soll deßwegen selbst

nichts erpressen , die Innwohner übel rrsttiren mit Bedrohung
oder Gewalt , eine vilcrerion , vouceur , Tafel - Geld , oder sonr

sten mit andern ? rserexr etwas nehmen ^

28vc >. Man versiehet auch den Officier,so dasWcrck füh¬

ret , mit nöthiger ? rima klana . als kouriel >Feldscherer , lam -

dour,Sattler , Schmied , auch wirdäkroporrion daß die Wer¬

bung ftacck lst , von jeder Compagnie z. 4. mehr oder weniger
alte Mannschafft mitgegeben , mit gehörigen Ober - und Unter -

Offlcseru , wie auch einen Unter - Feldscherer , welche alle an ihn

angewiesen seynd . .'
2900 . Man muß auch den commanllirten Officrer vom

Hof - Kriegs - Rath aus mit dem Werb - p - nem , Päß , vor die

Montirung,wie man sie nennet Cammer - Päß,wie auchkieqm

Morial Schreiben , an fremder HerrenLänder , damit die Pfer¬
de Maut - und Zoll - frey Patinen mögen , versehen .

zomo . Man solle auf denMascbe,wie auch dem Sammel -

Platz die kecrouren exerciren , damit sie die Handgriff lernen , auf
daß ,



Von der kemonts und kecroutirungen . irz

daß / wann sie in dasRegunent incorporiretwerden,sie also gleich
ihreDienste thun können ; Man muß sie absonderlich auch un¬
terweisen , wie sie ihre Pferde recht satteln sollen / gut packen,nicht
zu lang reuten , oder bucklicht zu Pferde sitzen .

z i mo . Wann man die Kuppel - Pferd führet / ist wohl Acht
zu haben/daß ihnen die Schwelst nicht ausgerissen werden/noch
die Mähnen , auch nicht zu schänden gedruckt werden .

zrcko . Man solle die Pferde zum Schuß etwas gewöhnen ,
daß man im wehrenden ^larctiiren , anfänglich einen und andern

Schuß thun lässet , und hernachmahls , wann sie etwas gewöh¬
net , vest geschlosiener Feuer geben lasse, so gewöhnen sie es zum
leichtesten, zuweilen auch auf - ab - und LOmrsmÄrchiren , um ihre

Pferdezu regieren zu wissen .
zzrio . Wann der commanölrende Officier mit seiner lic -

monra und kecrouren dem Regiment,wo es sich befindet , zunä¬
het , solle er etliche Tage voraus einen Officiermit völliger ke >- >-

riOn schicken,und den Tag , als er eintreffen wird , sagenlassen , auf

daß mansseymRegiment die nöthige krXpararoricn dahin mache :

Es geschiehet auch öffters , da dieliemonre in dasLager gebracht
Wird,daß die6eneralität solche zu sehen begehret , also , wann er

einmsrckiret , solle er mit völliger Montirung sauber und propre
einrücken , da er eine Zahl lrecroucen hat , so viel zu denen leeren
Remonra - Pferden , die Kuppeln zu führen , commLnlliren , die

übrigen in eine Troupe msrcküren lassen.
zgro . Nachdemedie kremourg und Kecrouien zu dem Re¬

giment gebracht worden , so thut man sie unter die LompAZmen
eintheilen , und incorporiren ; also zwar , daß die Leib - Lomps .

§nie allezeit die Wahl habe , vor die 6rer >- rllier man die ansehn¬
lichste Leute bevor heraus ziehe , im Fall daß man sie nicht mit al¬

ten Leuten allezeit compler halten will .

z ztv . DieAustheilung der übrigen Mannschafft geschiehet ,
daß man ihre Namen aufZetteln schreibet , und wirfst sie in einen

Hut zugemachter , nach welchen die comp ^ men spielen , wie sie

nacheinander zu ziehen haben , alsdann nimmt dieserOrdnung
nach eine jede compa ^ nie soviel Zetteln als der Abgang seiner

( Q) r com -
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iLompLAnis dleNegnnenrs - QbeUs ausweiset , oder wie man es

repartiret hat ; wann unter diesen gestorbene , oder clelerrirte

sich befinden , müssen sie eben von denen Compagnien gezogen

werden , jedoch wann eine Compagnie zwey solche bekommet ,

wirfft man einen wieder in den Hut .
z6ro - Von dencnPfcrden hat ebenfalls dieLeib - Compagnis

die Wahl , wre dann die Onensöier die Einfärbigen vorhero aus -

ziehen ; es wäre gar schön , wann alle Compagnien tönten ein -

färbig seyn , allein ist solches schwer in kicken zu bringen , indeme

wenig Geld aufdie lksmonra packiret wird , und auch in Kriegs -
Leitest nicht möglich wäre , in dieser Gleichheit zu conleiviren ;

wann also me Lew - Compagnie und Crenacliermit ihrenPfer -

den versehen , so spielen die übrige Compagnien um die Wahl , das

ist , man machet Kuppeln zu 4. oder 6. Pferden , welche also müs¬

sen melwet werden , daß die Helffte der Kuppeln bessere , die an¬

dere Helffte schlechtere zusammen gestellet werden , welches die

Ober - und Unter - Officiers , so bey der kemoma gewesen , leicht

kennen können ; alsdann wählet aus allen diesen gemachten Kup¬

peln die Compagnie so die erste Wahl hat , so viel als der Ab¬

gang seiner Compagnie ist , oder wie man die keparrnion ge¬

macht , und giebet wieder soviel ab , wann er zuviel in der Kup¬

pel hätte : Und so fort durch alle Compagnien ; diese ist die beste

Manier , um die Gleichheit heraus zu bekommen , damit sich kerne

Compagnie zu beklagen habe , dann wannman die Pferd nums -

rirt , und gleichwie die Mannsekafft aus dem Hut ziehen thut , so

ereignet sich offt , daß manche Compagnie so unglücklich ist , und

die allerschlechteste Pferd zusammen bekommet , oder die crepir -

te , oder die mangelhaffke ; also ist diese die beste lUerKo6e .

Z7MO . Wann also die Pferde unter die Compagnien ver¬

theilet so nimmt man die leichteste und beste Pferde vor die Cor -

poralcn heraus ; und ist grosse Obsichtaus die Pferde zu haben ,

absonderlich wann solche in die zerstreute Winter - Quartier kom¬

men ; ist ernstlich dcnenBauern anzubefehlen,daß er seinen ! Sol¬

daten ja kein Geld vor die koui - a^e und Haber gebe , sondern ih -

me das gebührende tnMaaß und Gewicht - nuaturs abreiche,m
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guter c^- Llirät , auch das Stroh , Häckerling und was erforder¬
lich , gebe ; die Pferd in keine dämpffige Ställe gestellet , abgeson¬
dert von dem Rindvieh , Schaaf und Schweinebauch trockene

Stand haben ; wann ein Pferd in dieDrüßenoder andere Mäm

gel fället , die Officierzu besserer Obsicht des Fahnen - Schmieds
sie in ihre Quartier legen . Man muß auch wohl in Acht haben ,
weilen die Pferde OrZingn durch die Bauern und Roßhandler
falsch gefüttert werden , daß der Haber ihnen eine Zeitlang naß
gefüttert werde , und solches gantz gemach nach und nach abge¬
wöhnet , dann sonften die Pferde , welche das trockene Futter noch
nicht gewöhnet , grosse Hitze bekommen , und aufstößig werden ;

die Füß und Ohren seynd ihnen alsogleich auszuscheeren , die

Schöpffund Mähnen einzufiechten , und auf die lincke Seiten zu

gewöhnen , die Schweiff monatlich beschnitten , beschlagen , in

Summa sauber unterhalten .
z8vo . Wann alsoderOfficier alle seine irecrouren undire -

mom - , dem Regiment überlieffert hat , soll er alsobald begehren
seineNechnung sowohl vom empfangenen Geld , als deren dl - , .

rurgllen im Quartier und dru cke abzulegen ; auch nicht ehender

seine Dienst beym Regiment verrichten , biß er dieselbe nicht ab¬

geleget , indeme , wann ein solcher Officier verunglücken sollte ,
das Regiment in größer Lonfuüon wäre , dardurch grossen
Nachtheil haben . '

Z9no . Weilen der Officier , so dieses Werck geführct , Acht
haben muß , daß er des ^ ommenllsnrens Befehl punktuet ob -

servirct habe , also soll er sich in Acht nehmen , daß ihme an Pfer¬
den noch Mannschafft weder MontirungS - Sorten keine Aus¬

stellung könnegemachet werden , dann er vor alles allein reihon .
ll - ren muß,auch schuldig ex proprii ' 8 alles zu ersetzen,wasetwann
ihme tönte ausgestellet werden Wohingegen der Lommen6anc

einen solchen gegen die LW' csne etwann emes LommiMrü prore -

Ziren muß .
4OMO . Man kan eine8e6Ion von etwelchen Officiern , und

dem Obrist - l ^ iemenanr oder Obrift - Wachtmeister zusammen
konnnen lassen , welche seine Sxelen , Unkosten und dergleichen re -

( Q) z viöi -
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viciiren , ob sie billig und zugelassen tonnen werden ; jedoch finde
solches vor unnöthig,dann ein Officier aufdas menagirlichste mit
der kemoncaund kecrourirungs : Geldern umgehen muß / keine

unnütze Spesen machen ; Was seme Lieffer - Gelder anbelanget,kan
vorhero mit ihme alles ausgemachet werden,indeme es billig,daß
man solchen was beytragen solle,und kan man zu Bestreitung sol¬
ches allezeit , so lang er erweisen kan , daß er in Regiments Dien¬

sten oder Geschäfften gewesen , ihme die doppelte das ist,die
seinige,und noch einmal so viel nach seinem ( Härtere geben , he -

rentgegen damit alles bestreiken muß ; oder aber andere conve -
nables auswerffen , nach Gestalt seiner mehr oder weniger Ver¬

richtungen , und Länge der Zeit ; nichtaber , daß in geringen Ver¬

richtungen ein jeder davor Geld prEncllren könne , dann diese
Herren Dienste seynd .

x .

Von der Musterung und keviNon .

krimo .

M^ ^ or allen hatman zu odlerviren , daß man auf Begehren
^ des Lommissgrigrs , niemahlen einige Musterung , lievi -

gon öcc . vorgenommen werde , ehe daß der commLnlli -

rende 6eners1 , oder derjenige,an deme man angewiesen ,
solches anbefohlen , und so gar , da ein Regiment in Luurmlon ge¬
mustert wird , muß es dem Louverneur , oder der in der Vestung
commsnllirt , von demcommanllirenden LenersI eben anbefoh¬
len werden,dann sonsten der Oouverneur eS nicht geschehen liesse ,
auch der Reaiments - Commendant nicht ausrücken dörffte .

260 . Wie auch in andern Sachen , so das Lommillarisr an

das Regiment ergehen liesse,nicht zu vollziehen,es wäre dann von

einem HochlöblichenKayserlichen Hof - Kriegs - Rath auckoritirt ,
welches unsere vornehmste lnllrmr ist ; derowegen auch,wann,wie
zuweilen geschiehet , eine Neuerung bey denen Regimentern , an

den
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den cvmmgncjirenden 6enerzl durch einen Befehl ergehet,so inri -
miret er es ihnen auf Befehl des Hof - Kriegs - Raths .

Zcio. Die Musterungen werden alle Jahr zweymahl , als

denFrühling oder zuEingang derLsmpggne,oder nachdeme man
selbe geendiget , mit Eingang des Winter - Quartiers vorgenom¬
men : Dabey zu oblerviren,waS ein löblicher Hof - Kriegs - Rath
orciimrethat : Als i6ten ^ pn ! und rsten 8epremb . 171 ^ , 2/ten
^pril 1717 , Uten jsn . 1719 , 4ten vec . 1721 , Zten ^pl - i ! 172Z ,
isten owokr . 1726 , 7ten julii 1727 , Zlstensan . 1729 , vicl . mei¬
nen Locücem milicarem .

4lo . Man schlaget ordinari ein Zeltauf,worinnen einTisch
p, Lpsriret , samt genügsamen Stühlen , und nöthigen Schreib -
^l3teri3lien , auch dabey eine Schildwacht mit gepflantzten 6z .

jonec .
sco . In Quartiern holet jede Qompggme ihre Standarten

bey dem Hauptmann ab,in6uarmfcn bey demRegiments - Com -
mendanten,mzrc6iren dahin in der Stille : Wann die Standar¬
ten ausrücken , wird Iroupe geschlagen . Da sie wegmaichiren :
ktarcbe ; Da man also alle Standarten insgesamt abholet , ver¬

richtet solches derObrist - Wachtmeister , das ist/ jeder Fähndrich ,
der nicht Lommenä - mr von der Compagnie ist , mit 6. Mann zu¬
gleich vor des LommenäantenHaußmZrchire , wo zu 4. Stan¬
darten ein iLmbou, - kommet , und holet Herr Obrist - Wachtmei¬
ster solche ab, wormit auch die Paucken und tlsurkoitten marchi -

ren , und führet solche aufden Muster - Platz,wo die compagnien
schon rsngiretseynd .

6ro . In einem cgmpemenr rucket das völlige Regiment
mit denen Standarten vor die kronce des Regiments heraus ,
nachdcme mzrchiret es LompgZnicn - weis auf den ausgesuchten
Platz .

7mo . Nachdeme dasRegiment gestellet,und zwar,daß alles ,
was darunter gehöret , aufdem Platz stehet , das ist , die Compag¬
nien nach ihrem Rang,die Fähndrich ( ausser sie verwetten in Ab¬

wesenheit denDienst besLompagnie - commenciantenHalten die

Standarte selbsten : Der Hauptmann grad vor der Standarte ,
der
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der I . ieurengnr etwas seiner linckenHand , und der Überrest also

gestcllct,wie sie nach einander in das Lomp ^ nie Buch eingetra¬

gen seynd,oder nach denen k^ubriquen/so in denen Muster : kormu .

lE/welche jederzeitgegebenwerden,sich befinden ; als : Bey vo¬

riger Musterung beritten gewest , und dato ; seitheroaber zu Fuß

worden ; und nnt abgängigem MannS - Pferd beritten worden ;

bey voriger Musterung zu Fuß gewest , und dato : beyvoriqer

Musterung beritten gewest , seithero zuFuß worden ; rc . kW. Die

letzte Muster - Liste , muß allezeit der neuen beygeleget werden .

8 vo . Die Paucken und kjamboitten stellen sich mit derPau -

cken - Wacht , eines Corporals mit 12 . Mann , grad vor der Leib -

Standart , jedoch etwas entfernet , damit sie nichtverhinderlich

scynd denen,so vor der krönte des Regiments reuten wollen : Der

kleine Stab haltet sich auf dem Flügel des Regiments , etwas

öecgcbiret davon , m Ordnung , wie er gehet , ziehet aber kei¬

nen Degen .

9no . Der Obristcr , und Obrist - I ^ emen - mr stellen sich vor

die Lew - Standart , der aber auf demselben Flügel , wo der

Kriegs - Lommillgrius herkommen solle , alsdann , wann alles ge -

stellet , wird der Quartiermeister geschicket, den Lommissarium

abzuholen , der Regiments - Lommeullanr giebet Acht,wann selbi¬

ger von weiten ankommet .

i Omo . Da hat der ^l - >jor zu beobachten , daß , so bM der

Lommissgrius ankommet,er alsogleich Barche schlagen lasse,und

dem dommisssrio entgegen reute , und ihn zu dem Regiments -

Commenöanren führe : Selbiger,sobald dereommistäriub vor die

^ eib - Standart kommt , empfänget den dommiaarmmmit

rirung des Degens,und führet ihn längst der kroncemnd zwischen

die Glieder .

ir mo . Der musterende ( ^ ommillgrius , muß von allen Ossi -

cicrn mit dcmDegen lalmiret werden , und dreStandartcn,jedoch

nur geneiqet . nicht aber wie man cö dem commanclirenden

r ^ len gäntzlich einmahl fället,und demKayser oder derHcrrsckafft

Lrcymahlen , dann in dieser Ehren - Bezeigung eine villmü ' on
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seyn muß / obschon der LommMrms im Namen de § KayserS sol¬

ch! Musterung vornimmt , und seine Person re ^L^miret .
i2 . Und so, wie er in solchem ekai ^ ere die ^ mtioncat hat ,

alle Sachen auf das genaueste zu examimren , und in seiner nela -

rion an gehörige InüE zu berichten , so ist er auch schuldig des

eommen^ncm, wie nicht weniger derer Offner Anliegenhert ,

unddessammentlichenRegimentsvorfattendeBeschwerdeanzu -
hören,und deßwegen bey seinemÄmt nachdrücklich zu remonlln -

ren und zu lollicmren . . .
12no . Also ist vor allem zu oblervlren , daß man den Lom -

millarlum nicht brnsgnire , sondern mit Manier alles remOnltl - l -

re , dann er alles im Namen des Kaysers thut , welches höchstens

zu respettiren ist ; man kan schon , wofernc der das

^ ieaiment oder denLommenäsnrencKicLmrenwolte,steh deswe¬

gen bey der Oeneralirät oder HosiKriegs - Nath , auch bey seiner

Inllan ^nachGestaltderSachenbeklagen ^ .

r 4to . Man muß aufsein Begehren dieKriegs - Articulnoder
andere kuhllcariones , so er Ordre , und welche auch dem Jregl -

ment vom Hof . Kriegs - Rath zugeschicket worden , ,m Creyß

durch den Regiments - ^uclicor vorlesen lassen , nach welchem der

Commenll - mc selbsten befiehlet , daß alles genau solle oblerv . rt

werden : Wann er auch verlanget , daß nach verlesenen Articiiln

das gewöhnliche suramenr pr ^ lliret wurde , ebenfalls sich nicht

Webern : ^ kn solchem Fall wird der Creyß , wie schon im Lxercl -

rlen - Buch angezeiget ist, geschlossen, bevor aber der Creyß ge¬

schlossen wird , so kommen alle lambours in emem Creyß vor die

Mitte der krönte , und schlagen dreymahl Rufs : Solches geschre -

hct, »allen ^ >b,n : - - EN. ^ daß der nicht ° bNg - r

ist , aus dem Creyß rucke , wie auch der , so einen falschen Nahmen

führet , sich anmelde , und sofern über lang oder kurtz solches sollte

kundbahr werden , derjenige , so den falschen ölabmen gefuhrct ,

solle aufgehencket werden : Wegen denen mcht obü ^ en - zu

verstehen , von denen Gemeinen , dann was

get , hat es nichts auf sich , wann sie nur wurcklich verbanden
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seynd,unddle Lomp - , § nk Mr selbigen allezeit versehen ist, dann

gar selten , oder gw ' nicht v z . ern guter vortreffücherFeldschercr ,
Schmied oder Sattler sich obügsc geben wird , sondern auf ge¬

wisse Odii ^ non und Termin .

I6ro . Ereignet sich ein c- rsus , daß der Musterende cnmmis .

tarins verlangte einen solchen , dermit falschen Namen p- ) Mret,in
die Eisen zum Provosen biß auffernece Ordre der 6ene > aütät zu

schließen , oder aber verlangte den Officier sechsten , da er eine ^ l -

verton verspührere , in Ärrest zu nehmen,so muß es auf Begeh¬

ren des Lommü ^ rii geschehen .
17>rio . Der Musterende <lvmmich,riu8 hat also bey demMu -

ster - Tlsch grosses ? ouvmr , welches ihme aus Befehl Ihro Ma¬

jestät gegeben wird , alles genau zu untersuchen , wessemwegen er

sowohl die Stabs - Officier von dem Muster - Platz , als dre übri¬

ge OfficierS kan abwetten herffen , und dre Gemeine sc - curaw exs -

miniren , dre c- ,chz - Zette ! n von denen Leuten abfordern,iwic auch

die Lattä Bücher zu sehen begehren , auch solche nach der Muste¬

rung den andern Tag zu sichdwuffen , keinen jedoch unter Ver¬

sprechung desAbschredsoderGeldö ausfragen . EskanderSol -

dat , so etwas wahrlich angiebct , und sich beklaget , im geringsten

hernach nicht gestraffet werden , oder übel c ^ w. rt : Solle aber ein

jeder sowohlOfficier als Gemeine sich dafür hüten , daß er es mit

kunclgmenr rede , und nichts sagen , ausser es wäre ein Lrwjuair
immLöiare des Herrn - Dienfts oder seiner sechsten . ^ ^ ^

i8vo . DerKriegs - Lommiss - rriuskan m ferner Muster - k< e -

kgrion nichts berichten,wann er nichtvorhero dem Comn̂ nügn-
ren sclbsten solches vorgehalten , um seine Kolons oder Verant¬

wortungen zu vernehmen , nach solchem stehet es ibm frey zu re ' g-

tionircn , wie es ihme beliebig ist , wann er sich derer k- ,iiori8 nicht

concenrlrt ; der commiMu - ius , wann er etwann emeOmp . Zme
exsmimren wich oder aber befragen,so muß er den Hauplmamr

oder die Officiers , wie auch dre eomrnen6gmen abtrctten lassen ,

und nicht in ihrer lwaelenr fragen , oder wann was p»tiwet rchdcn -

cken bey dem Muster - Tisch solches zu cont ' romiren , indeme selbi¬

ges üble eonieguemien csuliren kan .
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i geschiehet zuweilen , daß wegen ein oder andern

Sack zu inquincen , das Oommitstu ist sich bey dem commanw .

renken 6enerstcn eine ttevilion ex imprvvUo ausblttet , oder aber

wegen denen Quartiern,oder andernllrsacheu hwbcn,so zu sagen

verzehlet werden,liveiches man eme kevii ^nhelsset , der , solchen

stcvlNonen werden die Standarten nicht genommen , auch dem

Commistario kein Spiel gerühret,mdeme er m wlcher ^»Eion
nicht die Person des Kaysers pr «5ennret , sondern diesen Befehl

von Amts wegen verrichtet , nimmt auch der Regiments - Lom-
menclanc sein Gewehr nicht in die Hand .

2OM0 . Wann die Musterung also anfanget , so p^Mretder

Stab ; wann der Obciste oder Lommenclanr des Regiments mrt

Namen undcKsrZe qeruffen wirdss - ilur - retermitdem Degen den

eoMmiir . rium in vorbey reuten ; sobald derObr . ste vorbeygerl^
ten , steckt er seinen Degen ein , sitzt vom Pferd ad , und setzt sich

rechter § dand zum Lommistario nieder , indessen p- rlstret der

Obristrch ^urenänr, welcher eben deßgleichen thut,derNegnnents »
5ecrersrins , so gemeiniglich ^uckrorist,prLlenr >ret dem Lommi -

strin die Stabilsten , so vom cnmmen6gmen gefertiget seynd .

Nackdcme der Oberst : Wachtmeister p^retist , und dervöllige

Sta ' > zu Pferd nüt 3 » ! urirung desHuts : Sotten sich s88 ^ 8 > r ,

te Ostrcier befinden , die zu keiner LompsZme zugetheilet seynd , so

ebenfalls Mit entblösten Gewehr ; alsdann lasset der Obust

Wachtmeister das Regiment nach gethaner Anfrag und Befehl

des Lommenögmen absitzen , nachdem er oevor dw 6rengcker -

OompLZmen ranZiret , daß sie auf der Seiten des Aettö unweit

stehen , damit sie hören , wann sie geruffen werden , auch gelegen ,

Mann vor Mann p->1stren können , die Leute , so etwann zu Fuß

seyn , werden hinter die Omp - rgmen r - mAcet ; nachdeme er sol¬

ches verrichtet , solle er befehlen , daß die andern compggmen

sich darnach reguliren , alsdann kan er auch absitzen , und m das

Zelt gehen .
^ Tezett solle von rechtswegen also aufgeschla¬

gen seyn,und das Regiment gestellt , daß , wann die



izr Vsn der Musterung und Revision .

psüiren , der LommiMrius die Pferd allezeit auf selber Seiten /
wo die Brandgemarckseyn,iu eit , wo man aufsitzet , vorbey reu¬
ten sehen könne .

2260 . Es wird geruffen der 6rensöier Hauptmann mit sei¬
nem Nahmen / welcher nur dem Degen den Mrium rm
Vorbeyreuten lstmiret , hernach den Obristen ; und stellet sich na¬

hend an das Gezelt , biß und so lang ferne Lompa ^ me völlig p » 8 -
üret ist , auf daß , wann etwas Lxpiicstion brauchet , er es also
glerchmachen könne,und alle InforMgrion geben ; tnseiner Ab¬
wesenheit verrichtet solches der Ober - Lieutenant ; der kourier

stehet hinter des LommMi n Stuhl , und ruffet jedem mit lauter
Stimme bey seinemNahmen und Zunahmen nacheinander , es
wäre dann , daß der Lommiffsrius ihn anzuhalten beschicke , nach
Diesem wird der Ober - und Unter - Lieutenant geruffen,und so
fort die krimg klang und Gemeine , und wird der Pferde Färb und

Zeichen gelesen ; die da vorbey reuten , sollen nicht durchjagen ,
wohl aber frisch durchreuten , keiner solle von denen Gemeinen
mit dem Kopfs oder Pallasch tälmiren , sondern den Lommlstg -
rium ansehen , und da sie beydem Muster - Tisch vorbey geritten ,
stoßen sie das Gewehr in Hacken ; es ist ein schändlicher Ge¬
brauch in wehrenden Vorbeyreuten , daß dielambours den lUsr -
cke schlagen wollen , wo orllingrj . weilen sie den Zügel nicht in der

Hand halten können , die Pferd mit ihnen durchgehen , und ein

Gelächter abgicbt , also wann sie geruffen werden , sollen sie ste¬
hender einen Würbe ! schlagen , und hernach also vorbey reuten .

2zrio . Nachdeme die Orensclier - Lvmpsgme völlig gemu¬
stert , und sich oberhalb wieder e- mgiret,so fraget derHauptmann
den Lommillarlum unS Obrlften,ob sie werter nichts zu befehlen

haben , ll - luriret sie mit dem Degen , und rucket mit seiner Lom -

pgZme . wannes rhme befohlen , mit klingendem Spiel wieder in
das Quartier .

24tv . Wann die OompgZmen ettvann zu Fuß , als bey gros¬
sen Abgang der Pferden ausgerückt wären , so stellen sie sich ob -

besagtermästen,mgrcbiren an , mitdcmGewehr an der rechten

Schulter , und da sie gestellt , prs - ibmiren sie mir gehörigen Icm -

po ;
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^ HännderMann geruffen wirdbey seinen Nahmen , spricht

er jederzeit mit molarer Stimm : Hier ; psstmet nut geschul¬

terten Gewehr biß gegen den Muster - Tisch,bringet das Gewehr

mrt gehörigem lechpo auf den Arm , und sobald ein anderer ge¬

ruffen wird , mit gehörigem lempo an dieSchulter , und schliesset

sich an wieder , wo die Comp ^ me versammlet ist, macht seine ge¬

hörige lempo , und nimmet es vor den Fuß .

25ro . Ein gleiches geschiehet bey andern Om ^ nien , aus¬

ser , daß nachdeme derHauptmann und Lieutenant durchpaßiret ,

der Fähndrich mit der Standart geruffen wird , weicher nebst

zwey Mann , die an seiner Seiten bleiben , vorbey reutet , und mrt

Neigung der Standart stNurirct , der Ismbour m- rrcwret mit

und schräget iVl - ircKe , ist auch nicht nöthig , daß er noch einmahl

vorbey reute ; diese zwey Mann , nachdeme andere , die schon pus -

stret , sie abgelöset , reuten wieder an ihr gehöriges Ort ; der

Lieutenant pottiret den Fähndrich mit der Standart auf einen

?wt, da die durch die Musterung pgstnende sich wieder an -

schNessen können , und in vorige Poluur kommen : Der Wacht¬

meister bleibet auf der Selten der eompaZms , biß der letzte

Mann paürret ist .

26ro . Nachdeme dann die Orensöier - compriFnie gemu¬

stert ist , so marchiret die Paucken samt denen ttmitboiiien und der

Paucken - Wacht vorbey , und spielen den ^ icke ^ - mgiren sich

ebenfalls aufem gelegenes Ort . nach welchen die Lerb ^ ompg -

L' ste anfängt zu mustern , nachdeme solches vollendet , führet sie

die PauckenmltklmgendmSplelindesevmmenLlanrenQuar -
trec , oder im Feld in das Lager .

27 no . Beyder Musterung sollen die Dragoner alle ihre

OMi Zettuln unter derSchlingcn desHut - Knopffs tragen,auf

d ß der Lommistänus sehe, daß m- . t einem jeden Mann abgerech -

ne ' - worden , und den nechsten besten befragen könne , auch ferne

Het ' ul besehe , warm von dem Mann verein Aertu ! bey

dem Muster Tisch begehret wird , so nimmt er das Gcwehrmit

a hörigen lempo vor dem Fuß , alsdann mit der Nucken Hand

denHucabziehet/UNdseinenLätlä AtttuUmtBeyhülffder rech -
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ten heraus löset , den Hut wieder aufsetzet , das Gewehr vor

den Fuß behält , biß und so lang der den ( . ' äüa - Zet -
tul gesehen , alsdann denselben nimmt , in Sack stecket , und aber ;

madl sein Gewehr auf den Arm , von bannen auf die S chulter
bringt , und psillret ; ist er zu Pferd , so lässet er den Pallasch ( so
jederzeit an den Riemen ) fallen , und hat also die Hand frey .

28vo . Folgenden Tag nach der Musterung kan der ( Bm -

mMriug begehren , daß der Regimentö - Ouarriermclster ihme al¬

les beweise , wie dle gefallene und angefallene Gelder repsrciret ,
wad und wie viel Geld in der L- rllk,ist,ob die Lk! llä Bücher recht

eingerichtet,bieLallä kxcracicnjust,die killen,ttecrouri -
rungs Berechnung , ärcett - ng derer Abgängigen , dle neue Mon -

tur laut ^ ccorcl angerechnet lst, die liecrouren mit neuer taug¬

lichen Montirung und Gewehr versehen , ob keine Lxrrs - Wirth -

schafft bey de ; n Regiment gemacht wird , ob der Gemeine sein

Wochen - Geld richtig bekommen , ob man sie nicht obliZiret , von

denen Löhnungen einige Kleinigkeiten anzuschaffen , ob die Regi -
ments - Unkosten nicht höher als von denen gefallenen die Mund

ä 9. kr . angerechnet , ob denen Gemeinen oder Officiern an kxrn

U - kosten was angesetzet worden ? Wann denen Gemeinen und

Officiern an Lxrra - Unkosten in der Regtments - Rechnung was

angesetzet wird , so ist derOdriste schuldig , die RegimentS - Unko -
fien zu verrechnen , setzet er aber nichts an , so ist er nicht schuldig
dem commillsrio solche zu verrechnen : Es hat sich zuweilen und

sehr offt ereignet , daß grosse Anstand gewesen, wo kaum von de¬

nen Regiments »Unkosten von gefallenen Geldern des ^ semen
6aFe und Cantzley - Spesen hätten können bestricken werden , m

solchen Fall thut der Obriste rar » porrione es allen anrechnen .
29ns . Es revickrtderL ^ mmM- ius auch diejenige , so bey

der Musterung nicht erschienen , als da seynd , die auf denen

Wachten gestanden , wie auch dre Krancke , wann er sie sehen will ,
oder auch wann er will dre ^ uelkara haben .

zomo Die knuriers müssen wohl Acht haben , daß wegen
des Alters,Farben und Zeichen der Pferde alles denen alten Mu¬

ster - Listen gleich seye , und darinnen nichts verschrieben werde .

zimo «



Von der Musterung und

n Es nrnstcrrr öffters die E ^ mmii ^ rien die übelbe¬

rittene Pferde aus , ( wo man sie denen Bauern nicht besser an¬

bringen kan ) es denen Off - ciern um 10 . und 15 . fl angeschla¬

gen baden , auch darzu gebracht , daß sie es haben behalten müs¬

sen , obwohlen man nicht schuldig rft anzunehmen , so mutz

man dannoch , wann vorn Hos- öiriegs - Rath ern solcher - Oesebl

kommet , damit zufrieden seyn , und sich nicht weigern ; allein ist

dann denen ( ^ ornmiiksriig nicht erlaubet , gleichwie sie es öffters

thun wollen , denen Pferden ein Obr abzuschneiden .
^

; 2civ . Es ist wegen der zu verabschieden angemercktcn zu

oblerviren , daß man sie nach der Musterung , oder des ande n

Tags zusammenkommen laße,daß der Reg- ments - Feldschere
samt denen Unter - Feldscherern ihre Zustande cxsmimre , ob sie

sich nicht etwann stellen , und um den Abschied zu erlangen , et -

wann mlst - rablerseynd,und dieses zwar ihnen unter einem wrz -

mem aufzulegen , damit er dre pure und gründliche Warhert sa¬

ge - diese,so aus unnützen Rauff - Händeln , clebsuckirten Leben ,

s ch zu Herren - Dlensten untüchtig gemacht , sollen von ihrer For -

dernuß e; neii andern tauglichenMann herzustellen schuldig seyn ,

dann unbillig ist, wann der Kayler wegen einem liederlichen Kerl

ex ^ rario einen kccroulen verschaffen sollte : Da etwann Ge¬

fangene ausgewechselt werden , oder ernGefangener kommet von

sichselbstenwieder zurück,mußdaS < ? . omMMnardas lrec - sot - . ren -

GeldvordenManngcben . aufdaßderMann wieder aufs neue

montirt werden könne , ferne gehabte Förde : ung bcnm Regiment

ve ' ble ' bet ibme zu Guten , nicht aber , da er Ueiernrt hätte , und

sich hernach aus Reu wieder stellere , und parclonn - rtwürde .
2260 . Eben deßgleichen mit denen Pferden , damit man sie

recht' >imren und ex - rmilSren könne,solle man sie zusammen kom¬

men lassen , und durch etliche gute Schmied besichtigen , ausser

denenjenigen , so wegen des Alters , oder sichtbaren Zuständen , es

schon silbstbewe - sen , dann es gar offt geschiehet , daß der Drago¬

ner keinem Pferd femdwrrd , und solches mirFlerß - mniret , oder

gar zu Grund geben lässet , oder vorgrebct , daß er könne ferne

Drenst nicht darauf versehen .
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Z4to . Dem Kriegs - eommissärio , welcher zur Musterung
oder in andern Verrichtungen , so das Regiment angehen , sein

Quartier den dem Regiment machet , werden drey Mann zur
Wacht gegeben , und einem Ober - Kriegs - Lommiisüiio sechs , ein

Amts - Öffrcier vom dommitH , isc » welcher statt eines Lommik - «?-
fsrii die kunöbon verrichtet , wird seinem Kriegs LommiMrrio

gleich rr ^tiret , kommt er aber etwann mit einem Ober Commis -

isrio , gua ^cljunLkus , so wird ihme keine Wacht gegeben .

xi .

Von der Begräbnuß .
? rimo .

/UM leichwie einwürcklicher Obristec von dem gantzen Regt -
ment mit allen Standarten vorgestellet wird , also muß

« HD er auch aufsolche Weiß begraben werden : Wann ihme

das Regiment zur Erden begleitet , so träget man auf
denen Standarten schwache Flor , wie auch alle Offrcier schwar -
tze Flör , wiediebicbsrpen von der rechten Schulter gegen dem

Degen , welchen der Regiments - Adjutant ihnen aufdem esr ^ e -

Platz austheilet ; die Trommel werden mit verzogenen Saiten

jedesmahl geschlagen ; die Paucken mit einem schwartzcnTuch

behängt , die klamboilien spielen den Xk - ncbe nicht auf , sondern
blasen mit gedämpfftenkkaulbois ein Sterb - Lied : DerEörper
wird in einem Wagen geführet : Den Degen samt dem Stock

lässet man jedem Officier Creutz - weis auf die Baar legen , wie

auch seine Stiefel , wann einKlag - Pferdmitgeführet wird , leget
man solche darauf , welches so lang liegen bleibet , biß der Sarg
in die Erden gescncket wird ; der Degen und Stock gehöret sei¬

nem Adjutanten , gleichwie des Inulär Obriften seiner dem Regt - ^
ments - Adjutanten : Dem Tambour von der compzZme die

Stiefel und Hut ; so dann gebühret , daß ein geharnischterMann
zu Pferd reute , nebst einem Klag - Pferd , welches durch zwey Be¬

diente in Trauer - Kleidern geführet wird ; solches Pferd gehet
vor
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dem ävagengesuhrerwerocn,w tragen imcyen vrr L. lru ^ nuiu . v ,

wie dann seihe ihn , wann er von dem Wagen geladen wird , in die

Kirchen tragen , und zur Grufft ; so etwann daö Regiment die

Leiche zu Fuß begleitete , so geschiehet es eben auf solche Art , aus¬

ser daß das Gewehr zur Letchegetragen wird , eben auch von de¬

nen Ober - Officiern , viö . Kriegs - ArticulXl . V. Todten - Strerch ;

die Standarten verkehrter über die lincke Schulter ; die Schild¬

wachten aber , so man in währender Begräbnuß aussetzen moch¬

te , verkehren nicht dasGewehr neben dem Fuß , als wie amChar -

freytaq , zu Pferd aber wird nichtdas Seiten - Gewehr eutblos -

set , sondern die Flinten verkehrter , das ist , mit dem Schafft in die

Höhe , die Mündung nicht auf die Knie , sondern unterwärts rm

Flinten - Schub gehalten ; die Officicrs nehmen ihre Degen ge¬

gen das Gefäß den der Klingen , das Gefäß in die Höhe haltend :

Und stehet es bey diesem , so die Begräbnuß or6m,ret,ob es bey

Tag oder Nacht geschehen solle , auch ob die Speien der Wmd -

Lichter , so die Eingeladene tragen , dann auch die Klag - Glocken

läuten , und Wappen auf Bahr und Altär - c oder dergleichen sollen

gemacht werden ; Oderda man in einer Stadt ist , die Geistlich¬

keit mttqehen solle , oder mehrere Ceremonien sollen gehalten

werden : DerRegiments - l ? 3rer gehöret vor der Leich mit seinem

Kirchen - Ornsr und Weyh - Kessel , hinter der Bahr gehen die

nächsten Anverwandten , wann eine zugegen , sonstcn sremdeHer -

ren Officiers , so darzu invkiret werden , und nach ihrem Rang

paar und paar gehen : Nach selben auch andere gute Freunde , so

dann gebetten worden »

260 . Der Nruiar - Obrister oder Oommenögnt wird eben

durch die Lieutenants getragen , es gebühret ihme aber nur das

halbe Regiment , jedoch auch die Orenaöier - compagme und die

Paucken : Ausser man wollte ihme aus grösserer Ehren - Bezer -

dart von seiner compa ^ nie den Mr , und ferne
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Klag ^l ' cbafpen , die Standart aber so lang , biß dre LompIgoie

vergeben ist : Bey dem würcklichen Obristen aber behalten die

Standarten so lang , biß daß das Regiment einem andern con -

fenrtt worden .

4w . Zum Sarge und neben denselben zu Fuß herzugehen ,
und in die Kirche zu begleiten , cvmmanckret man einen Wacht¬

meister mit 24 . Mann , so aber ihre Gewehr nicht zur Leiche

tragen , sondern an der rechten Schulter , so sie zu Pferd , wie

oräinLri das Seiten - Gewehr ; man sormlret das Regiment

allezeit in die Helffte , als die ^ vsm - 6usr6e , mit welcher der

Obrist - Lieutenant , und Kerro - 6u3r6e , mit welcher der Obrist -
Wachtmeister gehet , daß also die Leiche in der Mitten seye, und

msrckiret gantz langsam .
; co . Nach geendigten Kirchen - Ceremonien wird mit ver¬

zogenen Saiten zugleich durch die lamboui 8 abgeschlagen , dann

Met man das Regiment drey Salven geben , das ist . wann der

Cörper in die Erde gesencket , der Degen und Stock von der

Bahr abgenommen und der Geistliche das Weyh - Wasser
darauf gesprenget : Und schlagen die Umbours allemahl ^ 1 -

lsi - me darzu , und gleich darauf visrcbe , alsdann mitklingendem

Spiel , wie orömsri wieder abmarchiret , und das Gewehr wie

oräinLn getragen .
6ro . Wann der Obrift - Lieutenant nicht Oommenösnr ist ,

so wird er gleich dem Xkajor mit vier cvmpsgmen zur Erden be¬

gleitet , und durch die Fähndrichs getragen : Es hat aber nur sei¬

ne Lomp - iZme den Flohr auf die Standarte zu nehmen , Stock

und Degen gehöret dem RegimentS - Adjutanten,und die Stiefel

nebst Hut dem Ismbom - von seiner LompsZme : DenObrist -

Lieutcnant begrübet der Obrift - Wachtmeifter , und den Obrist -

Wachtmeister der älteste Hauptmann ; wäre aber solche ekgrgs

vpr der Begräbnuß ersetzet , so hat der bucceöirende solches zu

verrichten : Kein Klag - Pferd wird mitgeführet .

7mo . VomRegiments - Quartier Meister , Auditor,L - rplar ,
und Adjutant , solche werden begraben durch einen Lieutenant

mit sechzig Mann zu Fuß ; den ersten tragen dle kouriers , den an -
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dem die Musterschreiber , den dritten und vierten die Dragoner ,
Ohne büao Narre : Die , so einen dbrracTere aiöLicutenanthübcn ,
werden als wie Lieutenant begraben .

8 vo . Die übrigen kleinen Stabs - Officicr werden durch eb

nen Wachtmeister mit dreyßig Mann zuFuß begleitet , und durch
die Dragoner , der Proviantmeifter durch dieMusterschreiber ,
und der Regiments - Feldfcherer durch die Unter : Feldschecer
getragen .

yno . Dm Hauptmann begleitet die gantze dompsZnie mit

der Standart zu Pferd , worzu ein anderer Hauptmann coman -

clirctwrrd ; ist die dompgZme nicht compler , so giebet man die

Mannschafftzu , in der - ^ v ^ r - duIräe gehet ein Wachtmeister
mitro , Mann , und wird in dieser Occallor , mit der Standarte

abgemarschiret : Wird von denen Wachtmeistern getragen ; sein
Stockgehört dem Adjutanten , Stiefel und Hut seinem Tam¬

bour .

IOMO . Lieutenant und Fähndrich werden mit der domps -
gnie zu Fuß , ohne Standarte begraben , worzu ebenfalls ein

Lieutenant , und so ein Fähndrich begraben wird , ein anderer

Fähndrich commsnck ' ret wird , die Corporalen tragen den

Sarg ; der Stock gehöret dem Adjutanten , Stiefel und Hut
dem Tambour , in der Hvsm - duarcle gehet ein Corporal mit

zwölff Mann .

iimo . Die übrige Liima Nana werden durcheinen Wacht ;
Meister mit dreyßig Mann begleitet , und tragen ihme die Drago¬
ner , jedesmahl einen Tambour darzu , dem die Stiefel gehören .

i2mo . Sattler , Schmied . Tambour und Gemeine ' . Solche
werden begleitet mit einem Corporal und vier und zwantzig
Mann , mit einem Tambour ; den Tambour aber tragen die an ;

dere Tambours , ihre Trommel Riem umhabend ; der Überrest
der Compagnie folget allemahl der Leiche nach ohne Gewehr :
Wann man ihnen vordie letzte Ehre drey Salven geben will . so

stehet csfrey mitVeclaub des dommcnclanrens : Welches ordi¬

när , einem alten Dragoner zukommet ; daesaber in einer Ouar -

njson geschehen sollte , muß man es mit Vorwissen des dom -

( S ) r men -
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wencUnren thun , im Feld aber , wo der Feind nahe , gclchreyct es

Sröinari nicht . ^
irr n. Wann ein Officier oder Gemeiner ein ^ csrkoiicus

ist . so wird er zwar mit gleicher Ceremonie , aber mcht an ein ge¬

wisses Ort begraben , noch meine Lutherische Kirchen , sondern

man siebet ( wo nicht ein solches Ort vorhanden ist , und derglei¬

chen liegen ein bequemes Ort in denenWerckern einer Vestung ,

oder anoernbituOion . _ . .

i4ro . ES ist zu oblerviren , daß vom Wachtmeister an kett

ne ^ vanc - Ouarcle geschlcket wird , sondern die Leich folget denen

eommancl ' rten , undwird durch den Überrest der OmpsFme ,

so ohne Geweur mitgehet , geschlossen ; jedem wird das entblofle

Seiten - Gewehr und Stiefel , wie auch der Stock über den Sar -

ae aeleaet , ausser kouner , Musterschi eiber,Proviantmerster ,

Wagenmesster , Profoß , Regiments - Fcldscherer und Gesellen ,

wie auch dem Quartiermeisterund Auditor , so keinen Ober - Of -

sicierS - Titul haben , sondern nur der Degen in der Scheiden :

Wann Verlier bey der BegrLbnuß das l ^ rer notter betet , ge¬

bühret , wann die Mannschafft zu Fuß die Leich begleitet , daß

sie mit abgezogenen Hut selbe Zeit verbleibe , wie bey der Bet -

^co- Man prgtticiret sonsten , wann etwann ein Titulars

Obrister , so kern Regiments - Lommenclanr ist , und bey keinem

Regiment stehet , begraben wird , daß ein anderer Oberster mit

vier Hauptleuten , acht Lieutenanten mit vier hundert Mann

begraben wwd. . Wachtmeister wird durch einen 6ene -

rsl - Wachtmeister und sechs Sgusöronen , nebst drey Stucken .

1/mo . Ein FeldMgrecbsll . I ^ ieukenanc wieder durch einen

Feld - klarecksll Oeutensnc und acht Sgusüronen , nebst Vier

^^1^8 vo . Ein General 6e Cavallerie wieder durch einen dessel¬

ben cksrsLierg und drey Regimentern , nebst zwölff Stucken .

Erstes
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Zrstes Register
Über die in der Ordnung nacheinander

folgende Tttuln .

Im Ersten Theil .

KayserlicheKriegs-ärticul , samt der einem jeden gleich beygefüg¬
ten Lxplicsrion oder Erklärung . 2

Oblervstions - Puncten :
Vor den Dragoner . 77

Vor den Corporalen . 89

Vor den Wachtmeister . 106

Vor den Regiments - ^chucsnren . i17

Vor den Courier . 129

Vor den Proviantmeister . 140

Vor den Quartiermeister . 14Z

Vor den Regiments - Feldscherer und Gesellen .
ie8

Vor den Regiments - Pater . r 66

Vor den Profosen . 177

Vor den Wägermeister . 186

Vor den ^uciiror . 188

Vor den Mndrich . 216

Vor den I . ' eurenanr . 225

Vor den Hauptmann . 232

Vor den Oberst - Wachtmeister . 252

Vor den Obrist Lrcutenant . 287

Vor den Obristen . 289
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C- 1P. I. Von 8ubyr6 >NÄt, ' yn , Gehorsam und keheLI . I
e- ?p. II . Von Lonöuite derer Officier . 9
Op . III . Von denen Regiments - kr . vLIeg - en .

IV . Von unterschiedlichen Diensten . 29
Lap . V. Von Ousmilonen . ^
Cap . VI . Von Cei - emoniei , Ehren - Bezeigungen , ? rLlenti -

ren , Salutiren / Spiel schlagen , und Wacht geben .

( ÜLP. VII . Zeremonie vor die kll ? . n6zrt - Weyhung . 96
dap . Vlll . Von Vorstellung derer Officier . 102

IX. Von der liemonra und kecroucirungen . Iv6
X Von der Musterung und kevilion . ir6

Lsp . xi . Von der Begrädnuß . i z6

M

Zwey -



Sweyles Register
Über alle sowohl im Ersten als Zweyten Theil vorkom¬

mende merckwürdlgfte Sachen , nach der Zahl der
Blätter eingerichtet .

N6 . wo ein * ( Stern ) vor der Zahl stehet , bedeutet solcher
den Zweyten Theil .

A.

Abschied,wem solche zu ertheilen , und wer dazu befugt . 71 . 72. For ,
muiar , wie solche eingerichtet seyn sollen . 137 . >z8 - 1; 9- siehe/E, ^ .

Abtritt , hak der Profoß zu besorgen,und wohin solche zu machen . 179 .
wohin und wie solche begraben werden . *

140 .
wobin er gehöret , und was vor Officiern er tuborcliniret ist.

i »7. Wie viel er Pferd halten solle n8 Nimmt denen ari - ekir -
ten Officiers Stock und Degen ab , und bekommt dafür eine Oilcre -
ricm . 1,8 - Bringt denen neuen Off - eiern / gegen eine Oilcrerion ,
das ersiemahl die ksrole . , ,8 - Wo er sich bey Kriegs - Rechten
aufhalten solle. 118 . Hat dem Brigadier - Adjutanten von allem
kspporr zu geben / auch bey ihme im Creiß die psi - ole und Befehl
zu holen . >i8 - Ihm liegt ob die Dienst - Tabellen vor die Genera¬
lität zu machen . 119 . Was er im Creisi der kepsrririon wegen zu
noriren hat . 120 . Welchem von denen Officiern er die psroic und
Befehl zu hinterbringen . 120 . Was ec nach diesem mit denen
Wachtmeistern vorzunehmen . 120 . Wo die Parole ausgegeben
wird , was die Wachten dabey zu thun , und wo sich der Profoß und
Wagenmeistec einfindcn sollen . 12, . Was er nach diesem bey de¬
nen Stabs - Officiern zu verrichten . i2i . Ewige Puncts , so zu Ent¬
scheidung der Lommsnclo - Slriltigkeilen ihme zu wissen nöthig . - 22 .
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irz . Wie die ksrole vom commLnäirenden General biß auf den

niedrigsten Officier ausgegeben wird . >24. 125 . Er lässet frühe die

Wachtmeister zusamm rüsten , und empfangt den Rspporr von ihnen .
126 . Wie dje k. Äpporc - 1' LbeiIen , so die Fourierö alrernscim ma¬

chen , eingerichtet seyn müssen , und wem solche überbracht werden , i 26 .

Wann das Regiment aus einander lieget , schicket er denWachtmei «

stern die Verordnung schrifftlich . 127 . Was er auf dem ^ » rck . bey
l ) e6lesn,und der Musterung zu thun . 127 . Er hat bey der Com¬

pagnie nichts zu commLn6iren,auchkeinem Officier , ohne Befehl des

Obr - sten , etwas einzureden . 127 . Bey Lommsnöenmuß rrdem com -

manäirlen Officier die Mannschafft übergeben . 128 - Solle über al ,

les em krococoll kalten , und zu Ende Oktobers dem Regiments - Lom -
men ^ Lnren einhändigen . 128 . Seine Verrichtung ehe man in das

Lager einrücket . 128 - Da er wohin cnmmsn6irt wird , hat ihme die

Mannschassk?Lririonzuteisten . 128 . Wer ihn zu Grab tragt . * r ; 9>

Aecker / wer solche ruiniret , wird gestrafft . 20.
wann geschlagen wird , und was dabey zuthun . 60 .

Lbamaäe , oder Ruff,wann selbige geschlagen wird . 62 .

sollen nicht gemein gemacht werden . * z. Dessen verschiedene Arten .
* 5. Durchwen solcher angedeutet werde . * 6 .

wie solche der Profoß zu rraLUren . 152 . Wasihme von jedem

gebühret . 18 ; - ,
> - /F ^ - ,wie viel zu einem Kriegs - Recht erfordert werden , siehe

siehe Lirchen - Freyheit .

seine Verrichtungen überhaupt , und worein er sich nicht zu mischen .

i88 - Wie viel er Vora hat - 189 . Ihme soll vonjedemvelinquenren
eine 8pecie » kLÄi zugeschickt werden . 190 . Wasvor Personen zu ei¬

nem Verhör erfordert werden , auch wo und auf was Art es zu halten .

190 . 191 . Wohin das Verhör nachgehends überbracht wird . 192 .

Was den Abendvor dem Kriegs - Recht zu thun . 192 . Wer im Kriegs ,

Recht prLlläirensolle . 19; . Der ^ ajor . wann erRegiments - Lom -
men6snr ist , kan nicht prsclicitren - 19 ; - Wie viel Personen dazu

erfordert werden . 19 ; . Warum sie in des ^ uäicors Strafffallen .

194 . Wo sich der kr - eles und / ^u6icor poltiren . 194 . Wie der Tisch

und das Zimmersolle beschaffen seyn. 194 - Formul des Eyds , den die

^stell »rL8 vor angehenden Kriegs - Recht schwören müssen 19s .

Was nach abgeschwornem Evd ferner palliret « 196 . Welche Worte

beym Vocirengebraucht werden müssen . 197 . Waszu thun , da zwey
Cammeradenirrsilonnable voriren . 198 . Wasrsrione derer Vo -

rorum zu wissen . 198 . Wie sich zu verhalten , da der commencisnr
vom
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vom Regiment entfernekisr . 199 . Da eine 8encenr dem Lommen -

ösnren Nicht anständig , ob er solche muriren könne . 200 . Auf was

Artdie8enrenr publiciretwird . 2OO. Vom Stand - Recht , war »

um , zu welcher Zeit , und aufwas Artein solches gehalten werde . 201 .

202 . Vom unparkkeyisch - und erbektevenKriegs Recht . 20 ; . Wel »

cher krsese8 und älseü ' sres dazu erfordert werden,und was weiter da «

bey zuoblerviren . 204 . 20s . WasdereVucIiror,dae » nOfficiertodt «
lich blelNret wird , oder stirbt , in Acht zu nehmen,und wie das invenra -

rium anzustellen . 226 . 207 . Wie viel ihm vor solche Muhe gebühre .

2o8 - Die Obsorg über die Pupillen muß das Regiment über sich neb «

men . 209 . Er soll über alles ein ordentliches krorocoll halten , und

dafern er seine Pflichten wohl oblerviret , ist ihme , gegen Leistung der ,

selben Dienste , des 8ecrersrien 6 » ßs zuzulegen . 210 . Siehe
Wer ihn zu Grab begleitet . ^ 1Z9-

B .
was der Regi ' ments - Oommenösnr vorhero anzuordnen . * ; o.

Begrab,nist , wie solche vom Obristen an biß auf die Gemeine vollzogen
" werde . * >; 6.

Beicdr - Zettul sollen von dem Wachtmeister gesammlet , und . . dem Regi .
mencs - pscer überschicktwerden . 9. 167 .

Berelrjchaffr , was davon zu wissen nöthig * ; 8- Z 9-
Ber - Smnd , wann solche geschlagen wird , und was jeder dabey zu verrichten .

7. 8. 6o«
Beure , was für Ordnung beym Beut machen zu halten . 6s . 66 . Der in

äÄion nach Beute reitet , bekommt den Degen in Leib. 89 .
was damit gemeinst ist. s8 -

so Ähre Päbstl . Heiligkeit denenRegiments - kLrribur ertheilet . 171 .
Brüssel , die daselbst eingeführte Ordnung wegen krseienlirungund Spiel «

schlagen . * 72 .

L .
Lameradfchaffren , wie solche einzutheilen . 229 . Auf solche hat der

Haupkmann auch zu sehen . 237 .
so die Musterung hintergehet , wird mit Verlust der ekLrge als

meineydig gestrafft . 69 . Darf ohne Vorwiffen der Generalität nie «
manden seiner Dienste entlassen . 71 .

- Lompsknien , wie sie eingerichtet , und wozu sie gebraucht wer «
den . * 26.

siehe
( T ) 6s » -
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wer sich bey solchen dem OFicier widersetzet , hak das Leben ver -

würcket . s. Auch andere willkührliche Straffen . 27 . Was bey sol¬

chen zu oblerviren . * Z7 - s2 .
eines arrg ^uirten Platzes , so jemand von der Übergab reden hö¬

ret , soll selbigen aus dem Mittel räumen . 49 . Der einen Platz ohne
Nolhübergibt,wirdamLeben gestrafft . 50 . Einige Punct « , so ihn
der Übergab halber entschuldigen , si . sr .

Lo«rm,, ^E, wie sich solcher bey Musterungen zu verhalten . * 126 . Was er

wegen der zu verabschiedenden Mannschaffr und Pferde zu thun . * rzs .
Maschine vor Mannschafft zur Wacht gebühret . * i ; 6 .

Feld schcrer , wann solche abgeschafft worden . 158 - siehe Regi -
menrs - Feldstchel er .

soll der Rcgimcnts - l ' arer sowohl als der Profoß nicht dulten . >6.

168 . l8o .
welchevondenenOfficiern erfordertwrrd . * 9 . 10 .

so ohne Erlaubnuß - Zettel erfolget , ist ungültig . 16 . 168 .

Lorporalen , was vor Qualitäten zu solcher cksrge erfordert werden . 89-

Sollen im zuschlagen nicht brural seyn , und wie die Betrunckene zu rra -

Airen . 89 Ihnen ist beyAbsehung verbotken mit denenGemeinen nicht

zu sauffenoderzu spielen . 90. Wie sie in Abwesenheit des Wachtmei -

sters seine kuKÄion verrichten sollen 91. Was auf Lomm - m6o . Ritt

und Wachten zu thun 91. Wie sie zu comman6iren , und wie solches

rovllire . 9l . 92. Ihre Verrichtung bey anbrechenden Tag . 92- Was

wogender Sauberkeit derer Gemeinen , wie auch nach langemklarcke

zu observiren . 92 . WieiNdleTränckezureuten . s ; . Müffcn vor das ,

was in Quartiern oder xLsieinen ruinirkwird , rsponsiren . 9; - Was

wegen der Spnl - Plätze , des Kochens,und der Löhnunghalber zu odler -

viren . 94. Sollen mit der Nnm » Plans Cameradschaffr halten . 94 .

Was aufder Rcgimcntö Wacht zuthun . 94 95- Wie sie das Hoch -

würdige zu begleiten . 90- Ihre Verrichtungen bey Feld Wachten oder

Berelrschafsten9 «. Wie sie sich beym parrouillkei , zu verhalten . 96 .

Was au >Orkionnan7en ; u thun97 WieimAusrucken diecommLn -

üirreMan - schaffte stellen . 98. Wie sich bey Ablöjungder Wacht zu

verhütten 98. Ihre Verrichtungen bey Fuß - Wachreri ir . Q̂ i - nilo -
neny ^ ioc>. Waswegevdce ttovragirens un Lager zu merckcn . ior .

Wo derjenige , so statt des Wachtmeisters um die Parole gehet, - einen

Rana nimmt ,oi . W- esich bcyTho - - Wachten , ingleichen beym pa .

rrouiüircnund Ronden gehen aufzuführ n. 102 . ,oz . Sollen frühe und

abends rsppnrriren,waöneues sErer . ic - 4 Die aufbesondernPosten ,

stehen , haben die Parole zu empfangen . 104 - . Zhnen liegt ob, auf d,e

KranckenwohlMtzuhaben . 104 . Welcher mAbweftnhett des
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drichs die Lltsn ^ arc führen solle. ros . Was sie bey Kciegs- Jeechten zu

thun . lvs . Wie sie sich bey Kecrourirungen cliainguiren , und drel <s .

crouren rrg ^iiren sollen . ivs . io6 .

Cs ^ ^ o ^ » 2 mit dem Feind wird mir dem Leben bestrafft . 48 .

D.
ve/ ^»r/ALu6lrendesLly ! loder der Kirchen - Freyheik nicht . 14-

was dabey zu okter - viren . * ?6, .
diejenige ^ rouppen,so vordemFeindihrOevolrnichtkhun , haben ,

sami ihremOfficier,dasLeben verwürcket . 6; . 64 .

Diebstahl welcherley Dinge dadurch verstanden werden,und dwdarauf ge,

setzte Straffe . 17. . . . ^ . . . .
Dragoner- ^lai - cb, wann solcher geschlagen wird , und was erbedeutet . s7 .

62. Seine ? unöia . so er überhaupts zu beobachten . 77. Wasvor ^ uch .

tigungen er sich durch Liederlichkeit zuwege bringen kan. 78 . zollen ein¬

ander nicht Geld lehnen . 78 . Was er vor kleine Xlonrur . und wie selbe

sowohl als er in Sauberkeit zu erhalten 78, Wie sein Gewehr und

übrigeXlonrirung zu conlervlren . 79 . Was vor Zugeborde zum Ge¬

wehr erfordert werde . 79- 8o. Wie er sich auf der Straffen , abzondec -

lich darr Officiers patlrret, ; u verhalten . 80. Was er bey seinem Pferd

zu verrichten , und wie solches zu saubern , und zu jar kein. 8 >. Was nach

langem tvlrrcks zu beobachten . 8; . Wie solche in Cameradjchafften

eintutheilen . 8; . Ihnen istdassammlen bey denen Bauern verbotten .

8; . Sollen ihre Pferde ordentlich füttern . 84. Da emer Vice - Corpo -

ral wird,was sowohl ein solcher , als die ihm untergeben , zu ^^. NM̂ ' 84>
Ob ihnen denMay - König zu halten , auch daS neue Jahr zu schleff n solle

erlaubet werden oder nicht , und warum . 8 s. Ilriachen warum so>che

exsrciret werden . 8 s. Wie sie sich bey einem Kriegs - Recht zu verhalten

haben . »6. WasbeykarcaiNenzu thun,und wie man sowohl reZulLire ,

als irresulaire Feinde rraLtiren solle. 87 . Dafern einer bleffm wird ,

wohin er sich zu reririren . 88- Sollen ohneErlaubnuß nicht nach Beute

reuten . 89 . Was sie wegen derMantel aufFuffWachtenzu thun - ' - s .

Dasind sowohl Officiern als Gemeinen bey Leibs - und LebenS - Straffe ver -

botkeu . n . in gleiche Straffe fallen auch die Sscunäanren . rr .

E.
Ehebrucch und Hurerev wider die Natur ist nach peinlicher HalS - GerichtS -

Ordnung zu bcstraffen is . ^ .
Ehrlichmachung eines infamen , wie solche verrichtet werde . fs . s6 .
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Erlaubnuß , ohne solche soll niemand über Nacht von der ^ ompsänie weg^
bleiben zr .

- Wcyhung , was dabey vorgehe . *
96 97 . Wie die 83lursrion

mit solcher zu thun . * 36.
Lnc «,ro ». siehe Qrofoß , Dbrist - Wachrmeister .
Eydes - Formul nach Verlesung der Kriegs - Articul . 75 . So vor Sitzung

des Kriegs - Rechts nachgesprochen wird . 19s . So bey Weyhung neuer
Msnäarren abgeleget wird . * ILO.

F-
Lähndrich soll auf die Wirthschaffc der Soldaten gute Obsicht tragen , r ? .

Die Leur sruh und abends zum Gebet führen . 170 . 22z . Wird m Ver »
sehungs - Fall in die Capelle gestrafft . 22 ; . Wann er die Standort
selbst führet . 216 . IsidicMutter der compsKnie . 2,6 . Maser
wegen der Kranckenzu beobachten . 2,7 . Seine Verrichtung bey Ein ,
und Ausruckung der Quartier . 2. r8 Desgleichen im Lager . 2,9 .
Wie er die LsIursrion zu machen . 2 19. * 86 . Wie die Standart ein¬
und au ? zusuhren . 220 . Wie er sich aus Orclonnanren und bey der
Generalität verhalten soll. 220 . 22 >. Versiebet in Abwesenheit des
Lieutenants dessen Dienste , exerciret aber nicht die Ldsrge . 222 . Ist
schuldigfürdieveiinquenren zu bitten . 222 . Darff kemenschlagen ,
wohl aber reprimen6iren,oder in Errett nehmen . 22 ; . Soll zuför ,
derstaus die Sauberken Achthaben . 224 . Er wird mit der Lumps -
^ nic ohne bstsnelarr begraben . * 140 .

Faschinen - Arbeit wann solche vorkommt , und wer sie verrichtet . *si .
Feldscheren , siehe Regimencs - Feldscherer .
Feld wachten , was vabey zu oblei - viren . * Z9 .
Feuer , was beyauskommenden Feuer die Mannschafftzu thun . 19 . 20 .
Feuer - Streich , was er bedeutet . 6r .
Finger , was bey Ablegung des Eydes jeder bedeute . 2.
Lleifchhacker , wo sie das Vieh schlachten sollen . >78 - Was sie dem Obristen ,

k- sjor und Profoß zu geben haben . r8v . Werden vom Klsjor r - xi -
ret . 256 .

. Ordnung . * 46 .
was er vor Qualitäten haben solle . 129 . Was eine Portion , und

wie vielerley solche seye. 129 . Wie und wann sie gereichet werde . i z o.
dlLrural Mund - Portion imSommer,wie hoch sich solche belaufst . ,zo .
Wiehoch im Winker - i ; o. Was aufdemkvlsrad eine Msppen maßt ,
ge Mund - Portion seye. Die Pferd ? orrion im Sommer , izi .
ZmWiNler . izr . Aufdem ^ sr « k . iz2 . Was das Klilnsr - Zahr seye

izz .
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iz ; . Derk - ouricrsoll allen Empfang und Ausgab in ein Vlanualein¬
tragen . Er darf . ausser der halb - fahrigen Rechnung , ohne Vor -
wiss n des Hauptmanns , dem Lieutenant keineRechnungen aushändi¬
gen. i z; . Was er sonst vor LxrfgLlen zu schreiben , und bey der Muste¬
rung zu verrichten . >? 4 Ahme liegt ob, mit dem Proviantmcister im

die koursZe zu fassen . 134 . Wie daö Lager abzustecken , und
wohin die Zelter der Ordnung nach rangir - ek werden . 1Z4. izp . Was
rrbrvEinquarlirungen in Acht zunehmen . i ; r . >) 6. Mußvom ( ^ usr -
rier - Stand LonrrL - Oui lungen nehmen . iz6 . Was es mit denen
Tag oder Nacht - Zetteln vor BewandnuS habe , und welcher solche ver¬
fertigen müsse . r ; 6 . 1) 7. Wie viel ihmevor einen Abschied zu schreiben
gebühre , i Z7. Abschieds Formul , so der Regimenks - Lommenäanr er ,
theilet , i zy. Wie dre Pässe oder Eelaubnus Zettel nach Haus zu reisen
einaerichtet seyn sollen . 1 ; 8. Formular eines Abschieds , in welchem alle
Umstände specikce begriffen . i ; 8- >Z9. Was er m den Abschied setzen
soll , oder mchr . 140 . Steher in Versehungs - Fall unter deö t^usrriek --
und Proviantmeisters Stock . ,4 -1. Muß in deren Abwesenheit ihr -
Diensteverrichten,wird auch zuweilen auf0e6onn2nrcn geschickt . 140 .

Fuß - Rnechre , so in ä2 » onen bleiben , deren Namen sollen der Generalität
eingeschicket werden . 70 .

G.
Gärten , wer solche rm' mret , wird gestrafft , 20.

Gefangene sollen der Generalität eingeliefert werden . 66. Jhrentwegensoll
eine aceursre Liste und Abrechnung gehalten werden . e>8

Gehorsamist die Grundvestealler nuIirsrischenOilcipIin . z . * 1. siehet - , - .

Gerranckso unrerwährenden Gottes - Dienst verkauffet wird , ist nebst einer
Geld - L>traffe verfallen . 10.

Gewalr so öffentlich geschiehet , soll am Leben gestrafft werden . 2; . ?fuch
diejenige , so dazu verhelffen . 24. Eben auch der seinem Wirth derglei¬
chen zufüget . 28 . 29 .

Gewehr , werselbigesversetzetoderverpfändet . wird hartgestrafft . n . Wie
selbtgeS sauber zu erhalten , und was dazu erfordert werde . 79 . 80 .

Gotteslästerer ihre Straffe . 6. Aufdieses und andere Laster soll der Regi ,
ments - psrer wühl Acht haben 6.

- compsgmen , wie sie eingerichtet , und wozu sie gebraucht wer¬
den . * 29.

wie sich in solcher sowohl Ojstcier als Gemeine durchgehends zu
verkalken . * 57 . u. s. WievielMaiinschafft federGeneralbas lbst zur
Wachl bekommt . * 7374 .

( T ) Z H. Haupt ,
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„
H.

Hauptnrann soll der gantzen Lompggm ' s ( Qualitäten wissen . 2,2 . Mit dem
Lieutenant und Fahndrich in guter Lorreß on6enr leben . 2; z , Kan
solche in nehmen . 2; ; . W- e er den Wachtmeister abzustraffen .
^ 4 - WaöerwegenderGemeinenzubeobachten . 2Z4. Jnwieweiter
solche abstrafen kanazs . Wie er sich zuverhalten , da ein Unter - Ossi -
cierabgehet . azs . Was wegen der Wirthschafft und Löhnung zuthun .
2) 7 . W' ^ le t - ompagnieju villciren . 2Z8 . Wann in die Winter «
t ^uarr . cr eingerücket wird , was zu thun . 240 . Wie er sich aus dem
t ^al -cbl zu verhalten . 242 . Ob er die Regimenrs - Streich darf schlagen
lassen , undwelche . 24 ; . Wie die Regiments - Rechnungen einzurich ,
ten . 24s . Wer,nsemerAbwesenheit deßwegen reponclirer . 246 . Wie
es wegen Verkrettung des Obrist - Wachtmeisters und ( ^ mmenctan -
ken( L) telle zu halten . 247 . Da er Lomm enäa nr vcm Regiment ist, wie

anjuokÖnen . 250 . 26lö ekUrne
zunchren 2si . II ) » begleitet die ( - lompa ^ nie zu Pferd mit der Mau -

,
cla- r zu Grab . * I Z9.

Heilige aus Standarten . 224 .
^ochwiirdigc , wann selbes beymRegiment passlret,wie sich zu verhalten 9.

Wie m Ouarrulouen . * 72 .

I .
/ »/ ««ri,ät , wer solche auf sich hat , was die Cameraden zu thun . 24 . 25 . * 6.

wassolchewegen Gebungder Wachten im Gebrauch har . * 88 .
deren8peci6csrion . u. worzu jedes dienlich . 162 . u. f.

Iuramenr , siehe Eyd .
I ' «« siehe Lirchen - Freyheit .
7«« 6/ ^ , worinnen es bestehe, und wer sich dessen zu erfreuen habe . * r 6.

K.
L,rchn, - Freybnk, »I >Iom,welch « auchwaS fSrOttedtt

Kirchen - Freyheit gsuöiren . 14. 15.
Rriegs - ? Lrricul , einen Ubelthäter , so darwider gesündiget , soll niemand bey

Verlust Leibs und Lebens aufhalten oder verheelen . 72. Sollen öff ,
ters vom äu6,ror denen Regimentern und Lompagnien vorgelesen
werden . 74 . Wie sich zu verhalten , wann nach deren Verlesung d,e
Eydes - Formulabgeschworen wird . 75. Deren Erklärung , i . u f

Lnegömann , der sein Gewehr versetzet , wird hart gestrafft , n .

Rriegs ,
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Nriegv - Rechr,was den Abend vorher zuthun . 192 . Wer darinnprLligi -
renkönne oder nicht . 19 ; . Wie viel Personen dazu erfordert werden .

19z . AufwasArt dieäcnrenr publiciretwird . roo . Siehe ^ « ^ / - » ' .
Vom unparlheyisch und erbettenen Kriegs Recht,welcher I ^seses und
- ^stellares dazu requiriret werden . 20z . 204 . Sollen nicht gemein
gemacht werden . *

4.

L.
Lieutenant , hat mit denen Corporalcn das meiste bey der eowpaZme zu

thun . 225 . Muß von ihnen früh und abends kapporr empfangen ,
nachmalen dem Hauptmann abstatten . 22s . Seine Verrichtung bey
Ausschlagung des Lagers . 226 . Was er bey Vilusrion sowohl der

Menschen alsPferde zu thun . 225 . 227 . Soll aufLommsmZo von sei-
nenLeulenvonZeitzuZeitdemHauptmannbenchten . 227 . Wieweit
er sich der ( ^ ompLtznie - Oeconvmie anzunehmen . 228 . Wie das Kost -
Geld auszutheilen,und wie dieCameradfchafften einzurichten . 228 . 229 .
Soll bey Quartiers - Aenderung solches bereu en. 229 . Wie er sich
wegen der Todren zu reguliren . 229 . Wie er sich bey karacle und kx -
erciren zu verhalten . 2ZO. DarfohncErlaubnuß des Hauptmanns sich
nicht von der ( ^ ompsgnie slriLnrireu . rz i . Was zu thun , da der

Hauptmannsblenr oder in ^rrelk ist. 2Z7 . Darin Lommsnäo auf
ihm stehet / kan er sich nicht vom Regiment weg begeben . 2; i . Seine

Begrabnußgeschiebet mit der Lsmpgßnie ohne MsncKrr . *
1Z9.

Löhnung , welcher Osticier dem Soidaten vorenlhait , ist mit Verlust der

( Ikisrge , auch Ehr und Lebens abzustraffen . 69 . Auf wie lang solche
auszugeben . 228 .

M.

Major , siehe Odrist - Wachtmeister .
soll derRegiments - Psrcr undProfoß nicht dulten . 16. ,6g . t8o .

Thaten sollen nach peinlicher Hals - Gerichtö - Ordnung gestrafft
werden , »z.

Marcketender,welche währenden Gottesdienst Getranck verkauffen , wer¬
den dessen , samt einer Geld - Straffe verlustiger . 10. Die nach dem

^apffenstreich Wein schencken , werden in die Capelle gestrafft . 32 . 177 .
Welche bey Rauff Handeln nicht gleich die Wacht hohlen , müssen 6.

st. Straff geben . 178 - Vor sie muß der Profoß rspporriren , und

EUaubnuß einkauffen zu dörffen bitten . »78 - Er hat ihre Maaß und

ViÄualienwohl zu oblerviren . 778 . Wie viel ihre Gebühr vor den
Obri »
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und ProfoffausträgH Werden vom Major

^ . Rm,was vor Leute dazu commanclftet werden . - s ° .
Gemeinen ru kalten könne ertaubet werde ». 8s .^ Verlust Leids und der Seelen nach sich 2. Wird mitAbhauungzweyer Finger gestrafft . 2s .

^ ^ ^ mrt

r ^ememrer sollen ohne Gnad grhencket werden . 6 r.r ucurerey deren fechserley Arten und darauf gesetzle Straffe . 4 f .
zu siiudern , und was dazu erfordert werde . 78 . 79 . Wiehoch solche angeschlagen wird . * 114 !rs. ^

w- rdtn / md di - darauf

t1 ! - ,st - rmm,wc! ch- rc -pii - ln oder Ri „ m<il >rr srlbrhmk,rgihr, . wird sei.

N.

"^üch?und warum^ sr ^ " iaubrt wndmodrr

O .
' " " k ""-/ k>- ri - I °n Itlstm , - 52 . D- s - ru - r ^ral - mist .fuhret er zwar das 0econom,cum,darf aber ohne Lonlens deö kro ^

291 . Ihme überbringt derObrisi Wacht¬meister dre ksrole und Befehl . 292 . ErrLpporriretdemBriaadier
wieauch demkroprlersirs , darr in Iocoist,wo nick ) t,so sendet er ihme

^92 . 29 ; . Ihm gebühret die Lorrelpon6cnr
? m- ÄAVNts - ^8enren , aber nicht das Verabschieden . 294 .

/r zu versehen . 29s . A ufwas Art er denen Off,ci - rnVerlaub geben kan. 29s . Von wem er 6epencliret . 296 . Ei »

AAL - 7AL ° " " l ° m- «- - L-
Obrist - Liemenant , seine Qualitäten . 287 . Wie offt er das Regiment zu

L?r ! ! ?- ?^" ^' " ^raffenkan . 288 . Wer ihme die klrol-
und Befehl uberbrrngt , und was er in Abwesenheit des Regiments ,
comm- ncl - nrenzu thun . 288 . Was eraufOerackirung zu ob?er-
viren . 289 . Wle es mit seiner Begrabnuß zu halten . * iz8 -

Odrist ,
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Obrist - Wachrmelster , was ihme der Fleischhacker und Marcketender zu
geben hoben . r8o . Da erLommen63nr des Regiments ist, kan er im
Kriege - Rechtnicht prLll ^ircn . r - z . Was ihme wegen der ? arol «
zu wissen . 2s r. Worinn seine bunÄion übcrhatipk bestehe 252 .
Durch ibn müssen die Dienst - I ' sbellen l eviäirc und unterschrieben wer ,
den . Ls4 . WieerdasRegimentzu exercixrn 254 . Was er bey
OeKILsn zubeobachteN . 2ss . Durch ihn werden die Fleischhacker und
Marrketendec raxiret 2ss . Was er bey Lxecurionen überhaupts
zu verrichten , und wie solche zu führen . 2 s 6. Wie es mit denen , so sr -

quebuliret werden , gehalten wird . 259 . Mit Sp ' tz - Ruthen und
Steig Riemen lausten . 260 . Welche Leute nicht obligsr , und doch
die Regimentö - ZrivileZig Zau6iren , was da zu thun . 262 . Da ein
Name an Galgen geschlagen , oder in kKgi « aufgehenckec wird , wie es
anzustellen . 262 . 26z . Welche Personen ehrlich gemacht werden . 264 .
Wann einer inlsm gemacht wird , wie man ihn rrüüiret . 26s . Was
er wegen des bxerciren zu wissen . 266 . 267 . Einige ? unÄ, , so zu
observiren,da Generalität das Regiment besehen will . 269 . Wie
man husöronirm soll, wann 17. LompzZnien sind . 276 . Waml i z.
LompsAniensind . 277 . WiedieLompaxaien einzutheilen,undwo -
hin sich der Hauptmann in L- rtLilie zu rsnAiren . 277 . 278 . Was bey
Ablesung der Kriegs - Articul und Kayserlichen Befehle zu oblerviren .

278 . Wie sich bey ksllirung des Hochwürdigenzustcllen . 279 . kurr -
üs wegen der btarok - Ordnung . 280 . Wegen der OeMcen . 281 .
WaS er beyWeyhungneuerManclsrren zu rhun . *97 . u. f . Wie er
zu Grab zu begleiten . * iz8 .

Obst so unzeitig verkaufst wird , soll durch die Corporalen hinweg geschafft
und ruiniret werden . 94.

Oesterliche Beicht,wer solche nicht verrichtet,wird i ' ndieEapellegestrafft 9.
Officier sollen sich aller Violenrund injukicuserReden gegen die Gemeine

enthalten . Dersichihmein Lomtrisncko - Sachen widersetzet , hat
das Leben verwürckt s. Ihnen ist das vu «1Iiren bey Leibs « und Le«
benö - Straffeverdorren . 11. Die von Strassen - Raub psrricipii - en,
salbn in die cliÄirre Straffe . 22 . Welcher auf einem Wall oder

sonst die Wache nicht wohl verstehet , wird am Leben gestrafft . ? / ; 6.
auch diestniqe , so ^rnetlanren ecbippiren lassen . 97. Die bey Viliri -

rmrgder Wachtnicht angetroffen werden , sind eben straffinaßig 48 .
Die dem Soldaten Löhnung oder Proviant vorenthalten , verlieren
nach Gestalt der Sache LKEhr , und Leben . 69. W> e es mit
ihrer Verlaffenichofft zu halten . 7; . Der das erstemabl im Kriegs -
Recht sitzet, giebt dem Auditor einen Ducaten . 94 . Was bey dem

( U) Tode
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Tode eines Officiers der Auditor zu thun , und wie sich gegen dessen Pu »
pi ^en zu verhalten . 2v6 . u. f. Jn Herren - Diensten hak keiner der No¬blesse halber^emen Vorzug " 2. Wie vielen erlaubt ist sich zu bekla ,

H. Sollen sich guter Lon6u >re befieiffen . * ,o . Zehnen ist
grosses Sp . elen verbotren . * i 2. Sollen ohne ErlaubnuZ nicht Key-
rathen, i r . Wie solche vorgestellet werden , und von wem . * ror .Da emer retigniren will , was er zu tbun . * io/ .

v ^ o » » Een , wem und wie solche gegeben werden . * 92 .

P.
siehe Wachtmeister , Obrist - Wachtmeister .

/ ' E kan den Regiments - l ^ srer im VerfehungS - Fallbestraffen i6 §
Muß ihme wegen des Fleisch Essens mderFustenNachr. chtgeben. ' . 6^
Ihm sssliiren d,e Regiments psene ; beym re Oeum . 170 . konrikici .
ret bey Weyhung neuer L»2ncl3rren . *

97.
wer auf solche das Gewehr zuckt, wird am Leben gestrafft ry

Solle nicht in die Wirths . Häuser gehen und sauffen - ,02 . ivz . Was
solche in Ousrniion zu oblerviren . * 80 .

Pferd - Pflöck soll ein Camerad um den andern führen . ,9 . Was ieder
Dragoner bey seinem Pferd zu verrichten . 8- - WasvorOualiräten
diessemünrs - Pferd haben sollen . * 11 i . Pferd - ponrion , si «he >o^, „

Plünderung ehe der Feind gäntzlich geschlagen , ist verkokten . 6r .
so ein Regiment zu gemessen . * 14. u. f .
F» " » was es sey. *19 .

^o^/s»' ^wie
solche am Grünen Donnerstag und Fronleichnams,Tag anzu ,

profoß,so temand ausser der Bedeckung antrifft , kan solchen in stasr - nri
aufkencken lasten . Der einen Gefangenen durch seine ^ « » 1! -
xenr entlausten lässet , muß an seiner Stelle büssen . 7Z. Wo er bev
Ausgebung der Aale zu stehen . 177 . Bringt dem kleinen Stab die
Befehl . 177 . Waöer nach dem Zapffenstreich zuthun . 177 . Muß
von allen,auchvon Marcketendern und Fleischhackern »opo/rircn und
Erlaubnuß , einkauffen zu börsten , vor sie bitten . 178 - Was erwcaen
des Fleischhackers , auch Maaß und Gewicht , und des unzeiriqen Obsts
m obkerviren . 178 . Ihm soll man , weil er Vatrec des Regiments
,st , kemenvelpea anthun . 179 . Unter ,ym stehen Stecken - Knecht
und Scharfrichter , welche er auch , ohne l ^ uci, ? seiner Eme ab ,
straffen kan . 179 . Wie er die Abtrilk zu besorgen ,79 . Seme Ob ,
liegenheit auf dem ^ lsecke . ,79 . W- e viel seme Gebühr vom Fle , cb-
- acketund MstscfekkNdrr guötM . 180 . Muß dir ( - oncubin . n ab¬

schaffen,
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schaffen , und die Weiber abstroffen . r go. 181 Er verstehet zuweilen des
Gewalkigns Verrichtung . >8>. Wie er die ^ ^ elianren und Velin ,
quenren zu rragtiren . 182 . Wie viel ihme von jedem gebühret , und
wie es wegen des Schliessens zu hallen . 182 . Was er bey Spitz Ru .
then lausten in Acht zu nehmen . 18; . Angleichen bey Verhör und
Lxecurionen . 18; . »84 . Wie er sich zu verhalten , da ein Name an
den Galgen geschlagen , oder jemand inLKgieaufgehencketwird . ,8s .
Wie die ärqusbulirten zu begraben . i8s - Die Wacht wird ihm
nach Proportion der ^rrelbsnren gegeben . * 92 .

provianrmeisrer , wie er seinen Provisor . Entwurff zu machen,und wie ,
auchwoerdie Naturalien auszutheilen . 141 . Dazu müssen ihm die
k- vuriers die Lompsßnie . kxri - aLte lieffern . 14k . Wie er sich bey
schlechter Qualität derNaruralien zu verhalten . 147 . MußbeyVer ,
ruckung des Regiments mit dem Xlsgsrin Richtigkeit machen , und in
wie weiter zu guicn ' ren hat . 14 «. Was er auf di cken mit denen
Ländern zu verrechnen . 142 . Wie er sich wegen der Narural . L,xcells
zu verhallen . 14z . Soll in Abwesenheit des Quartiermeisters dessen
Dienste versehen . »4. ; .

so die Schildwachren besonders wohl zu obssrviren haben . 41 . Wel «
che einen Lommenösnren nach geschehener Übergab eines - rraquirten
Platzes von der daraufgesetzten TodeS - Straffe bcfteyen . pr . u. f So
zu oblcrviren,da Generalität das Regiment besehen will . 2S9 . Wegen
derXIZrcK Ordnung . 28O . Wegen der Vebläen . 28s . Sozu Brüssel
wegen prLscncirung und Spielschlagen vbservirt werden . * 72 .

Pupitien , wem die Obsorg über der OfficierS Pupillen zukomme , und wie
lang . 209 .

Q.
( Quartier , jeder soll bey exemplarischer Straffe mit seinem angewiesenen

Quartier zufrieden seyn. 29 . ; o.
«Quartürmeister , was vor Tugenden und Qualitäten von ihme erfordert

werden . 144 . Wie viel Bücher bey einer Lompsßme gehalten , und
was in jedes eingetragen werden soll. 144 . Worinnen seine Berech ,
nung eigentlich bestehe . 14p . Btt ) der Regiments - Lssss soll ein or »
denklicheö prorocol ! gehalten werden . 145 . In wessen pr « senx die
RcgimentS - Oasss zu revi ^iren - 146 8cbems des Regiments proco -
colls . 146 147 . Wer die Schlüssel zu solcher haben solle. 148 . Was
zuthun , da der RegimeotS - Lommcncj - nr sich aufeine Zeitlang ablen -
riret . 149 . Anweisung , wie die Lasts ohnevielen Zeit - Verlust zu über «
zehlen . 149 . Er soll vor sich ein K parke Buch halten , um alles was

( U) 2 k- llirtt
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pEer eintragen zu konnu, . i so . ^ ac sxy o,e gdos - Krü- gs - Raths -
Eefchlewohl juimprimiren . ,so . Was wegen des InvsiiHen - Spi ,
tals zu obiesvircn . I s k. Is2 . Dafern er seine kurukkion wohs verste¬
het , soll ihme aus derLxck - s . LLlsa etwas zugeleget werden , i sz . Wor .
nach er sich sowohl vor - als deyEmruckung in das Lager , und auf dem
Planck zu reguliren . i sz . 154 . Was wegen der Trappen und Vor¬
spann durch fremder Herren Lander zuoblerviren,und wiedie ^ lsrck >
Ii . oucezu airiAiren . Iss . Is6 . Wie die leiseck . Llsriones einzurich .
ten . 157 . Soll niemand nachBelieben «inquarliren , und mit dem t ^uae -
risr - Stand ordentlich llguiäiren . 1 s8 - Wie er begraben wird . * rz 8-

R .
L ^ ,o » ,weme die « . anNon der Gefangenen eigentlich ; usteh <- , . und was da¬

bey zu obtcrviren . 67. 68 .
wie solcher inOu3rnilonen an devLc,mmen6Lnreneinzurichten . ^ 78

Rast , wann solcher geschlagen wirk 59»
Le ^ Errungcnund ^ L- » s « ^ ; wie solche lksbiliret wird . * 107 . kr . ever §wel- -

chen das Regiment von sich stellet . 107 . Was wegen berltecrouren
zu mercken108 . ^ sxs der groß und kleinen klanrui - , wie hoch solche
angeschlagen . - , 14. WasfürLeursanzunehmen . * ni8 . T>wQualität ,
der Pferde , und wie solche beym Regiment enroulliret werden . ^ 120. .

Regimencs - Adimunc , siehe Adjutant
Regiments - c - A, und was dabey Mobserviren - vorfällt , siehe ( Quartier, >

meister .
Regimenrs Feldschercr , was für eine Person darzu erfordert werde . 159 .

Wie er sich gegen die Unrer - Feldscherer zu verhalten . 159 . Solle öff -
lers eine vii7aLtion machen , und ihnen fvlcheexpliciren . 160 . Was er
Mlt dem Feld - Kasten undXk ' L^ lcsmenren zuthun . 160 . Was bey über ,
hauffter Anzahl der Krancken für Anstalt zu machen . 161 . Wem , und
wann er zu rappornren hat 162 . Sein klsce in der ^ ion . i6r .
Die ! r >lirumenr3 LKirurKicg sind in seiner Verwahrung , und hat er
davorzureponäiren : 162 . 8pecikcsrjonderF «1dschererslnlkrumea -
trn . , 62 u f.

Regiments - ^ e ^ . denselben sollen alle als einen sseistlichen Vatter rest - eLti -
ren . ,66 . Er kan unzüchtigePoGn und Vergleichen Laster bestraffen .
7 . 166 . Soll früh und abends das Geben verrichten . 7 ,69 . Dann
Sonn - und Feyertag die H. Meß, . auch Krasst seines ^rivilcsii , zwey »
mahl halten 168 : Jstdempsreräupeeior untergehen . >66. Er
hat die Krancken zu versehen, . und die Leute zur Oesterlichen Beicht zu
ermähnen . 166 . 167 ^ Ohm seine Erlaubnuß darff kein anderer Geist ,

sicher
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licher ins Lager oder Lslernes . 167 . Was man ihme zu seiner vnu .
ceurzu geben . 167 . Ihm ist verdorren , ohne Vorwissen desLommen -
cisnren jemand zu copuliren . ,68 . Mußsich in der Fasten beym sssrei -

Luperrvl - wegen des Fleisch - Eisens erkundigen . 168 . Empfange vorn
Profosen dieBefehl . i68 . Soll die LonLubinen abschaffen . ,6 . 168 .
180 . Ein ordentliches prorocoll über alle feinekunLtiones halren . 169 .
^ lkNiret beyMl ' e Oeum deM? arer5uperior . 170 . Oecliniret cx ? ri -
vilegio der Generalenund des Kriegs - Rechrö Zwang . 170 Da er mit
dem Gewaltiger auf den Streif komme , was er zuthun . 171 . Wieer
sich bey denen ^ tLleÜLÄnren zu verhalten . 171 . Was seine Verrichtung
vor und unter währender UsccLilke . 171 . Sein Rang im ! ^ rctie . 171 .
Lreve , so ihme von Jhro Päbstl . Heiligkeit ertheilet worden . 171 . u. f.
Wie seine Begräbnuß zu bestellen * r z 8-

Reglmenrs - Streiche,was jeglicher bedeute,und wann sie geschlagen wer¬
den - 57. u. f .

siehe
Reucer , so lnOccLlionen bleiben,deren Namen sollen der Generalität eine

geschicker werden . 70 .
Rirrnwister so dir Musterung hintergehet , verlieret seine cb arße . 69. ist nicht

befugt ohne Vorwiffen der Generalität jemand seiner Dienste zueilt »
lassen . 71 .

Ronden sollen nicht in die Wirths - Häuser gehen und sauffen . ioz . WaL
selbe in Quarliiloaen zu verrichten . * 8r -

Ruff , siehe

^ rm . 6 « ^ ,en,wie vielerley derselben seyen , und wozu sie nutzen , rz . Wer
ihnen Gewalt zufüget, wird am Leben gestrafft . 24 .

§- / «,rren und Spiel schlagen , wie solches sowohl gegen Jhro Majestät den
Kayser,als d. eGenerals prsLtieirer werde * 86 .

Sattler und Schmied müssen/so offr der Lieutenant dieLomp - Anie visiri -

ret , auch dabey seyn . > >z- Auch beym Hauptmann 299 . Ob solche
vbl i8-»r, und was sie bey den Officiern zu verrichten . 2/1 .

Schaarwacht wann solche geschlagen wird . 60 .
Gcdanrz - Arbeir wer solche verrichtet . * f i .
Schantz - Screich was dabey zu thun . 6i .
Schelt - Worre werden mit Geld - Bußeund Wiederruffgestrafft . 24 . 27 .
Schildwachr , wer auf solcher schläfst , oder sonst seine Schuldigkeit nicht

thut , wird si - czucbuüret . 40 . Verschiedene kuntt » , so die Schild ,
wachten zu oblcrviren haben . 4 l - siehe wacht .

( W z
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mttwem er zu corresponchren / und was seineS - buldigkeit 2 k tD,e Dculatur an die Genera ! ' - Perwncn 21, . 2in Off - c. er des Re^

S ^ Es . re, . AnUnter - Offic . er - und G- mcin - . - . a . Wie die Orderer Reglmenrs - Lommcnrlanren an dieOificiers ru stelln ,1 ,
Wie an den Löol. Kayseri . Hof Kriegs - Rakh die Zu - und Unterschriff ^
kenzu sitzen , und welches 8r) ' I,s,ch dieser dagegen vedienet . 214 Wie
derHouprmann,,o ^ommen6- >nr des Regiments ist, die Orch^Tzu

DesLecrergrn weitere Schuldigkeit . 2 is . 216 . Wer

har^io^""" die Dienste zu verrichten , und seine O^ sz » genieffen

bey vuellen sollen ernstlich gestrafft werden . ,2 .
^

mnu?lermm^8?"Regiments- Officiersbaldken ,
Sp. ' ei - n ist denen Off - ciern verbotten * 12. Auch denen Gemeinen * 64
^ tand . - rr - Wachr soll dieLeutezumFütteiN aufwecken 84. Was solche bei»

Au^ebung der Parole zu obser - viren . 84. stehe
^

""- §n wilde' 7or "' s U" ° ° as was Arrsol «- - ge .

^"' Äk"n"d«' R- » m- nks . c <>mm- oei - ar seinen Ulll <rg - b- nen,n äi .

Straffen - Raub wird mit dem Rad gestrafft . 21.
»-»„«>« worinn solche bestehe . * r . u. f .

T.
Tug - Wacht wann solche geschlagen wird . 60 .

so sich von seiner Lompagniewegbegiebt , wird von , Regiment alsinfam weggejagt . ; Er ist schuldig den Hauptmann in gewisse »
Fallen zu bedienen . 251 .

* "

7> D«- «« wie solches im Feld gehalten wird . * 86.
7- ,, „ / - „ „ ,was wegen solcher in Acht zu nehmen , siehe 5 - ^ 4 » » / .
Todten Streich , wann er geschlagen wird . 57.
Todtschläge werden mit dem Leben bestrafst . 1 r. ,r
Trompeter so seine Dienste n^ ügirc ^ wird als infam weggejagt
7>s«/ >/ >, was bedeute , sy .

7 - ^ - » so ihr Oevoir vor dem Feind nicht thun , haben samt dem Officiec
si " ' b«n °""xcker. s° F<>d- Sch - ns - n ° v «
keöoaren verlassen . 64 . Wie sich gegen die , so abtrünnig worden ,
zu verhalten . 64 . *

U - B Übel .
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u . V.
Ubelausseher beym May König , was solcher zu thun . 8s .
llbelrhärer so wider dieKriegs - Articul gesündigt , sollen bey schwererStral -

>^vonniemanden aufgehalten oderverheeletwerden . 72 . 7z .
Ubertauffer werden aufgehenckt . s ; .
Verhör wieviel Personen dazu erfordert , und wo es solle gehalten werden

190 . Wird durch den ? r - rtl6em dem Regiments - Lommen63nren
uberbracht . 192 .

VerlassenschaffrderOfficier,was derAuditor deswegen zu thun . ro6 . u . f
was solcher bedeute , xz

'

Unkeuschheit wider die Natur wird nach der peinlichen Hals - Gerichts ,
Ordnung bestrafft . is .

^

ob sie schon aus ihrem Beutel dienen , sind doch von der Obkrv - mr
der Kriegs - Amcul nicht ausgeschlossen . 74 . 7 s.

Vorstellung der Officrer , wie und von wem solche verrichtet ŵ rde .- ivr . u> s.

Wacht , wer solche versäumt , oder betruncken dazu kommt , wird mit Eisen
und Banden gestrafft , zz. Z4. Eben auch diejenige , so nach solcher
emen ^ Ilarm erregen , zs . Welche ^rrclisnren muthwilligerWeise
ecksppiren lassen , fallen ,n ihre verdiente Straffe . Z7. 71 . Wer sol-
che Nicht relsechret , oder gar Hand an sie leger , wird am Leben gestrafft .
g8 - zs . Wie sich solche in Ougrnilonen aufzuführen . * 67 . 04 Wie
viel daMst jedem Stabs - Officier Mannschafft zur Wacht gebühre .

7Z- Was die Dragoner bey Fuß - Wachten wegen der Mantel zu
thun . ^ 9s . siehe Schildwuchr .

Wachtmeister / seine erforderte Qualitäten . io «. Soll die Corporalen
zu ihrer Schuldigkeit anhalten , darffauch solche in tisgr - mi abstraf -
fen. ,07 . 108 . n4 Mit wem er Cameradschoffr zu halten 108. Soll
em v ^ e - Pferd und Jungen halten . ,og . Wie er die ? nm - ? l . na
zurrsLilrem io «. Was » wegen der Wirrhschafft und bey Aiiöihei .
lung der Löhnung zu besorgen . 109 . Muß in Abwesenheit des Fäbn .
drichs die Leute zur Betstund fuhren . ,09 . Was er wegen der Füt¬
terung und kranckenPftrre inAchr zunehmen 109 Ist wieweit er
das Lxercir . um verstehen soll. ,09 . Wie er sowohl dw L- crouren
als Kemvnce zu rrsLtiren . HO. Was er beym zu verrichten
m . Brod , Heu und Haber toll in seiner Gegenwart ausgetheilet wer^

den .
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den . in . DieQuartiers - 8rurionss sind durch ihn zu bereuten . 112 .
Wann die Villrirung geschehen soll , und was er beym kapporr zu thun .
ii2 . iiz . Wie er sich bey der Parole und Befehl , allwo er unter des

Adjutanten Stock stehet , m verhalten . uz . ,14 . Wohin ersieh nach
empfangenen Befehl verfügen solle. 114 - Er muß dem Courier die

kspporr fleißig zustellen , damit er die Tabelle form, ' ren könne . np .
Was er zu thun , da der Hauptmann oder Lieutenant nicht anzutreffen .
11 s. Dafern er Lompagnie - Hlommcn ^ anr wäre , soll er gleichwohl
seine kunLtioo versehen . >15. Was er bey Einruckungin das Lager
zu verrichten . 115 . Jhn kander LompaAme - Lommenäanrabstraf -
fen . iis . Da der Regiments - Adjutant kranck , verstehet der älteste
WachtmeisterseineDienste . 116 . Seine Verrichtung,da er entwe «
der eine abgesonderte TToupe hat,oder mit einem Hauptmann com -
manclirt ist. II6 . Er wird auch in die Kriegs - Rech ! « L0MMLN -
clirt . n6 .

wagenmei >ter , wohin ersichAbendözuverfügen,undwaö er aufdem ^ larcbi
zu oblerviren . - 86 . Von wem eraufdemdtarob clepencliret . 187 .
Wem er rspporriren soll . 187 . Er ist des Stabs Marketender ,
und hat nichts davor zu zahlen , soll aber nicht grossenLre6ir geben . 187 .

Weiber , so gefangen werden , werden gemeiniglich ohne kanrion loß gelas¬
sen. 68- Sollen auf dem dtarek beym Profosen bleiben , werden sonst
mit der Fiedel bcstrafft . 179- Was diese , so im Feld handeln / geben
müssen. 180 . Müssen im Krancken - Haus kochen und waschen . i8r
Sie und ihre Kinder gemessen die privUegia miHraris . ^ 19 .

Weigerung mit dem Feind zufechten , ziehet die Todeö - Straffe nach sich. 48 .
Werb - Strcich . was bedeute - 62 .

weyde , welche Personen und wie viel dazu erfordert werden . 49 .
Weyhung , neuer Llbauciarren . - ' 96 . 97 . Die dabey übliche Lydes - For -

mul . * 100 .

Wirthsleure,wer ihnen Gewalt zufüget , wird am Leben gestrafft . 28 .

Zapssenstreich , was jeder nach selbigem zu thun . 59 . 60 .
Zauberey / deren verschiedene Arten , und darauf gesetzte Straffe . 26 . 27 .
Zelrund Stangen soll ein Camcrad um denandernführen . 79.
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